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WICHTIGSTE BOTSCHAFTEN 

 Der Klimaschutz ist eine globale Herausforderung. Die Risiken des Klimawandels sowie die 
wirtschaftlichen Chancen der notwendigen Transformation sind weltweit heterogen verteilt. 

 Fortschritte bei der globalen Kooperation sollten durch Lastenausgleich und Technologieko-
operationen befördert werden. Dies dürfte private Investitionen weltweit deutlich stärken.  

 Die Gründung eines Klimaklubs sowie Investitionsschutzabkommen sind wichtige Elemente 
internationaler Klimapolitik. Handelsabkommen sollten der engen Verflechtung zwischen Han-
del und Klima Rechnung tragen. Hierbei müssen aber Kosten und Nutzen abgewogen werden. 

DAS WICHTIGSTE IN KÜRZE 

Mit dem Pariser Klimaabkommen hat sich die Staatengemeinschaft dazu bekannt, die Erderwär-
mung auf deutlich unter 2°C und möglichst 1,5°C gegenüber dem vorindustriellen Niveau zu be-
schränken. Bisher reichen die globalen Maßnahmen jedoch nicht aus, um dieses Ziel zu errei-
chen. Die Aufgabe, die globale Klimakooperation zu intensivieren, wird stetig drängender. 

Die Heterogenität der Vertragspartner im Pariser Klimaabkommen ist eine große Herausforde-
rung. Die langfristigen direkten Klimarisiken treffen vor allem Entwicklungs- und Schwellenlän-
der, während insbesondere die fortgeschrittenen Volkswirtschaften mit transitorischen Risiken 
konfrontiert sind. Für Staaten mit Reserven fossiler Energieträger bedeutet die Dekarbonisierung 
den Verlust wichtiger Einkommensquellen. Gleichzeitig eröffnet Klimapolitik vielfältige Chancen. 
Für viele Unternehmen entstehen neue Märkte und Gewinnmöglichkeiten. Der Umstieg auf erneu-
erbare Energien bietet einigen Staaten die Möglichkeit, die eigene Energieabhängigkeit zu diver-
sifizieren, anderen die Möglichkeit, Energie zu exportieren. Klimapolitische Verhandlungen sind 
also nicht zuletzt durch vielfältige industriepolitische und geopolitische Interessen beeinflusst. 

Um Fortschritte bei der globalen Kooperation zu erzielen, sollten der Lastenausgleich, etwa 
durch Transfers von fortgeschrittenen Volkswirtschaften an Entwicklungs- und Schwellenländer, 
Technologiekooperationen sowie der gemeinsame Aufbau von klimafreundlichen (globalen) Wert-
schöpfungsketten im Fokus stehen. Gelingt es, durch finanzielle Transfers und technologische 
Kooperationen den Entwicklungs- und Schwellenländern die Transformation zu erleichtern und 
ihnen Perspektiven zu eröffnen, so könnten global der Klimaschutz beschleunigt und die Kosten 
für die Vermeidung von Emissionen verringert werden. Bilaterale Technologiepartnerschaften 
können mit beidseitigen Vorteilen einhergehen, indem sie heimischen und ausländischen Unter-
nehmen die Möglichkeit bieten, frühzeitig klimafreundliche Technologien zu erproben und zu ska-
lieren. Dafür ist die Mobilisierung sowohl öffentlicher als auch privater Gelder vor allem aus den 
fortgeschrittenen Volkswirtschaften notwendig. Die öffentlichen Mittel sollten gezielt zur Stärkung 
der Rahmenbedingungen beitragen, um die politische Unsicherheit für private Investitionen zu 
reduzieren. Private Investitionen werden weltweit und in großem Umfang nötig sein. Investitions-
schutzabkommen spielen eine wichtige Rolle bei der Mobilisierung dieser Investitionen. 

Eine Weiterentwicklung des Pariser Klimaabkommens könnte das Vertrauen der Staaten in 
die globale Klimakooperation stärken. Dies könnte in der Zukunft Mechanismen mehrheitsfähig 
machen, die das Trittbrettfahren effektiver einschränken können. Zusätzlich zum globalen Ansatz 
sollte die Kooperation in kleineren Gruppen von Staaten stärker in den Blick genommen werden. 
Ein Klimaklub könnte eine Option sein, Fortschritte beim Klimaschutz zu realisieren und die in-
ternationale Koordination der Klimapolitik institutionell besser zu verankern. Die Risiken des Car-
bon Leakage und der Wettbewerbsverzerrung könnten so reduziert werden. Handelsabkommen 
sollten der engen Verflechtung zwischen Handel und Klima Rechnung tragen.  
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I. INTERNATIONALE KOOPERATION IST 
VORAUSSETZUNG FÜR ERFOLGREICHE  
KLIMAPOLITIK 

504. Klimaschutz ist eine globale Herausforderung, die eine globale Antwort er-
fordert (SG 2019 Ziffern 13 ff.). Nur eine breite Beteiligung innerhalb der Staaten-
gemeinschaft kann den Klimawandel bremsen. Entscheidende Schritte zur Ein-
dämmung der Erderwärmung finden daher unter dem Dach der jährlichen Welt-
klimakonferenzen (Conference of the Parties, COP) statt.  ZIFFERN 555 FF.  

505. Einen Weg zu ambitionierten Emissionsreduktionen im Zusammenspiel von fast 
200 Staaten zu finden, ist eine große Herausforderung. Sowohl die Kosten der 
Klimaerwärmung  ZIFFERN 512 FF. als auch die transitorischen Kosten ihrer 
Vermeidung durch Reduktion der Treibhausgasemissionen  ZIFFERN 521 FF. un-
terscheiden sich deutlich zwischen den Staaten, was zu heterogenen Interessen 
und Verhandlungspositionen führt. Gleichzeitig werden die Verhandlungen 
dadurch erschwert, dass Klimaschutz ein globales öffentliches Gut ist: Ei-
nerseits kann kein Staat allein durch eigene Anstrengungen das Ziel des Pariser 
Klimaabkommens, die Erderwärmung zu begrenzen, erreichen. Andererseits 
kann kein Staat von den Vorteilen der Emissionsreduktion durch einen anderen 
Staat ausgeschlossen werden. Dies mindert die Anreize zu nationalen Anstren-
gungen und steigert die Gefahr des Trittbrettfahrens.  ZIFFERN 555 FF. Die nati-
onale Klimapolitik sollte daher in die multilaterale Klimapolitik eingebettet wer-
den. 

506. Angesichts der Herausforderungen multilateraler Verhandlungen mit allen Staa-
ten versuchen die Europäische Union (EU) und Deutschland die multilaterale 
Klimapolitik durch bi- und plurilaterale Ansätze  PLUSTEXT 12 zu flankieren. Diese 
können einerseits die multilateralen Bemühungen zu Emissionsreduktionen 
unterstützen und andererseits die eigene Klimapolitik effektiver machen. 
 ZIFFERN 581 FF. Bi- und plurilaterale Ansätze sind nicht zuletzt aufgrund der en-
gen Verflechtung zwischen der nationalen Klimapolitik und der interna-
tionalen Wettbewerbsfähigkeit geboten.  

507. Die internationale Wettbewerbsfähigkeit von Wirtschaftsbereichen eines Staates 
kann gefährdet werden, wenn die Anforderung, klimafreundlich zu produzieren, 
die Produktionskosten der heimischen Unternehmen erhöht. So ist in einigen In-
dustrien mit der Umstellung auf klimafreundliche Verfahren eine Verlagerung 
von Standortvorteilen und somit auch von Produktionsstandorten zu erwar-
ten. Bei unilateralen Klimaschutzmaßnahmen kann es außerdem zur Verlagerung 
von Produktion in weniger streng regulierte Regionen kommen, sodass durch die 
Klimaschutzmaßnahmen letztendlich keine oder nur geringe Emissionsminde-
rungen erreicht werden (Carbon Leakage; SG 2019 Ziffern 181 ff.).  

Andererseits kann Klimapolitik sinnvolle Anreize für Unternehmen setzen, früh-
zeitig Kompetenzen in neuen Technologien aufzubauen und neue Märkte 
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zu erschließen (JG 2020 Ziffern 358 ff.). So kann es durch die Schaffung eines 
attraktiven Umfelds für die Entwicklung und Skalierung klimafreundlicher Tech-
nologien gelingen, die Marktführerschaft bei Schlüsseltechnologien für eine kli-
mafreundliche Wirtschaft zu erlangen.  ZIFFERN 538 FF. Ob der Nettonutzen der na-
tionalen Klimamaßnahmen für die Wettbewerbsfähigkeit insgesamt positiv ist, 
wird nicht nur durch die Wahl der Klimainstrumente bestimmt. Fortschritte der 
internationalen Bemühungen, die Klimapolitik anderer Staaten und nicht zuletzt 
die Handelspolitik haben darauf einen Einfluss. 

 
 PLUSTEXT 12  
Die Unterscheidung multilateraler und plurilateraler Maßnahmen 

Die Maßnahmen, die ein Staat international unternimmt, können nach der Anzahl 
an Kooperationspartnern unterschieden werden. Neben unilateralen und bilatera-
len Maßnahmen, also Maßnahmen, die einseitig oder mit einem anderen Staat 
unternommen werden, wird eine Unterscheidung zwischen multilateralen und pluri-
lateralen Maßnahmen getroffen. Nachfolgend werden als plurilaterale Maßnah-
men Vereinbarungen in einem kleinen Kreis von Staaten bezeichnet, wie sie etwa 
bei regionalen Freihandelsabkommen vereinbart werden. Multilaterale Vereinbar-
ungen umfassen hingegen größere Gruppen von Staaten, die im Rahmen einer 
internationalen Organisation zusammen agieren. Demenstprechend werden Maß-
nahmen als multilateral zusammengefasst, die unter dem Dach der Welthandels-
organisation oder der Vereinten Nationen entstehen. 

508. Neben dem Streben nach multilateraler Verständigung auf Klimaschutzmaßnah-
men und -ziele können bi- und plurilaterale Ansätze zur Klimakoopera-
tion weitere Fortschritte beim Klimaschutz ermöglichen. Zu den wichtigsten An-
sätzen gehören Technologie- und Energiepartnerschaften,  ZIFFERN 583 FF. 
die Chancen eröffnen können, die über die Anliegen der Klimapolitik hinausge-
hen.  ZIFFERN 547 F. Ebenso kann die klimapolitische Koordination mittels Han-
delspolitik wichtige Impulse setzen.  ZIFFERN 602 F. Auf der einen Seite kön-
nen durch bi- und plurilaterale Klimakooperationen die globalen Emissionen sin-
ken. Auf der anderen Seite erhöhen sie die Effektivität und die Effizienz der nati-
onalen Klimapolitik. 

Deutschen und europäischen Unternehmen könnte eine Verstärkung der Bemü-
hungen um Technologie- und Energiepartnerschaften sowie eine Handels-
politik, die sinnvoll mit Klimapolitik verknüpft ist, ermöglichen, ihre klima-
freundlichen Produkte und Lösungen schneller zu skalieren.  GLOSSAR Die daraus 
resultierende Kostendegression kann wiederum die nationalen Kosten der 
Klimapolitik senken. Dies würde auch für diejenigen Staaten die Technologiekos-
ten senken, die nicht an den Koordinationsmechanismen teilnehmen.  ZIF-

FERN 537 FF.  

509. Investitionsschutzabkommen spielen im Kontext des globalen Engagements 
deutscher und europäischer Unternehmen eine zentrale Rolle, da sie ihre Rechte 
im Ausland schützen und so Investitionen in umweltbezogene Technologien mo-
bilisieren. Die Abkommen können jedoch die Kosten von klimapolitischen Maß-
nahmen erhöhen, sofern diese Maßnahmen den Wert bereits getätigter Investi-
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tionen in fossile Technologien reduzieren und daraus Ansprüche auf Kompensa-
tionen für ausländische Unternehmen entstehen.  ZIFFERN 589 FF. Vorstöße, den In-
vestitionsschutz für fossile Technologien zu reduzieren, dürften schwer umzuset-
zen sein, da Einstimmigkeit der Vertragspartner für eine Anpassung der Abkom-
men notwendig ist. Zudem bestünde die Gefahr, das Vertrauen in den Investiti-
onsschutz auch mit Blick auf zukünftige Klimaschutz-Investitionen zu erodieren.  

510. Nicht zuletzt könnte ein Zusammenschluss von Staaten, die ihre Klimapolitik mit-
einander koordinieren, ein Ausgangspunkt für eine stärkere internationale Kli-
makooperation  GLOSSAR sein und dadurch Carbon Leakage sowie Wettbewerbs-
verzerrungen eingrenzen. Ein ausreichend großer Klimaklub, idealerweise un-
ter Einbeziehung der EU, der USA und Chinas, könnte eine ambitioniertere 
Klimapolitik in allen beteiligten Staaten erlauben. So könnten mit Blick auf Kli-
maschutzmaßnahmen gleichwertigere Wettbewerbsbedingungen (level playing 
field) zwischen den Wirtschaftsregionen mit engen Handelsbeziehungen geschaf-
fen werden. Eine Koordination könnte idealerweise über eine gemeinsame Be-
preisung von Treibhausgasemissionen erfolgen, alternativ über gemeinsame 
Emissionsreduktionspfade in emissionsintensiven Industrien. An seinen Außen-
grenzen könnte ein Klimaklub einen CO2-Grenzausgleich einführen.  ZIF-

FERN 613 FF. 

II. REGIONALE HERAUSFORDERUNGEN UND 
CHANCEN DES KLIMASCHUTZES  

511. Bei internationalen Klimaverhandlungen treffen eine Vielzahl von Interessen auf-
einander. Die Verhandlungspositionen sind dabei nicht nur durch die Klimari-
siken geprägt, die aus der Klimaerwärmung resultieren und für Volkswirtschaf-
ten sehr unterschiedlich ausfallen können.  ZIFFERN 512 FF. Auch die transitori-
schen Kosten,  GLOSSAR die zur Umstellung der Energieversorgung und 
Güterproduktion anfallen, prägen die klimapolitischen Positionen.  ZIFFERN 525 FF. 
Insbesondere für diejenigen Volkswirtschaften, die fossile Energieträger ex-
portieren, kann die erfolgreiche Klimakooperation einen dramatischen Wertver-
lust ihrer natürlichen Ressourcen bedeuten.  ZIFFERN 530 FF.  

Gleichzeitig entstehen durch die Ausweitung der Klimaambitionen wirtschaft-
liche und geopolitische Chancen.  ZIFFERN 583 FF. Der hohe Investi- 
tionsbedarf zur Erreichung der Klimaneutralität eröffnet Volkswirtschaften 
neue Exportmöglichkeiten, sofern ihre ansässigen Unternehmen über die not-
wendigen Technologien verfügen.  ZIFFERN 538 FF. Erneuerbare Energien können 
helfen, die eigene Energieabhängigkeit zu verringern und die Energieimporte zu 
diversifizieren.  ZIFFERN 547 F.  
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1. Regionale Unterschiede der Klimarisiken  

512. Vom Klimawandel gehen entlang verschiedener Dimensionen wie der Verän-
derung der Temperatur, der Niederschlagsmenge oder der Anzahl an Extremwet-
terereignissen erhebliche physische Risiken für die Menschheit aus. Der Welt-
klimarat erwartet, dass diese Veränderungen regional sehr unterschiedlich aus-
fallen werden (IPCC, 2013, 2021). So werden etwa geringere Temperaturanstiege 
in Äquator- sowie Küstennähe und stärkere Anstiege in Nähe der Pole, insbeson-
dere auf der nördlichen Halbkugel, prognostiziert. Küstennahe Gebiete wären be-
sonders von einem Anstieg des Meeresspiegels betroffen. Diese klimatischen Ver-
änderungen dürften im Zusammenspiel mit den aktuell vorherrschenden klima-
tischen Bedingungen zu regional sehr heterogenen Folgen des Klimawan-
dels, etwa mit Blick auf die Verfügbarkeit von Grundwasser, die Nahrungsmittel-
versorgung oder die temperaturbedingte Sterblichkeit, führen. Beispielsweise 
werden die größten Temperaturanstiege in Regionen mit aktuell geringen Durch-
schnittstemperaturen erwartet, denen daraus in manchen Bereichen wie der 
Landwirtschaft sogar positive Folgen entstehen können (Moore et al., 2017; Nath, 
2020). So könnten laut IPCC (2014a, S. 510) etwa die Erträge für Weizen, Mais 
und Soja in der borealen Zone (Teile Russlands, Skandinaviens und Kanadas) zwi-
schen 34 % und 54 % ansteigen. Aufgrund der bereits heute sehr hohen Tempe-
raturen dürfte in den äquatornahen Regionen die temparaturbedingte Sterblich-
keit besonders stark zunehmen, obwohl der Temperaturanstieg vergleichsweise 
gering ausfallen dürfte (Bressler et al., 2021).  

513. Um eine aggregierte Betrachtung der vom Klimawandel ausgehenden Risiken zu 
ermöglichen, werden verschiedene Einzelindikatoren auf regionaler Ebene in In-
dizes wie dem Notre Dame Global Adaptation Initiative (ND-GAIN) Index zusam-
mengefasst (Chen et al., 2015).  ABBILDUNG 127 Die vom Klimawandel ausgehenden 
Risiken für einen Staat werden darin durch die Indexkomponente Verwundbar-
keit erfasst. Diese besteht aus drei Subkomponenten, welche erstens die Klimage-
fährdung durch direkte physische Risiken, zweitens die Sensitivität der Wirtschaft 
und Gesellschaft in Bezug auf diese physischen Risiken und drittens die Anpas-
sungsfähigkeit der Staaten abbildet. Es zeigt sich, dass die Klimagefährdung 
durch direkte physische Risiken negativ mit dem Bruttoinlandsprodukt (BIP) pro 
Kopf korreliert ist.  ABBILDUNG 127 LINKS Die fortgeschrittenen Volkswirt-
schaften sind demnach direkten physischen Risiken durch den Klima-
wandel ausgesetzt. Diese dürften aber tendenziell geringer ausfallen als in 
Entwicklungs- und Schwellenländern. Darüber hinaus ist die negative Kor-
relation zwischen dem übergeordneten Index Verwundbarkeit und dem BIP pro 
Kopf noch deutlich stärker.  ABBILDUNG 127 RECHTS Dies deutet darauf hin, dass die 
fortgeschrittenen Volkswirtschaften beispielsweise aufgrund einer geringeren Ab-
hängigkeit von durch den Klimawandel beeinträchtigten Sektoren und einer bes-
seren Infrastruktur selbst bei ähnlicher Klimagefährdung durch direkte physische 
Risiken die Folgen des Klimawandels besser bewältigen können. Allerdings er-
laubt dieser Index keine quantitativen Rückschlüsse auf die zu erwartenden öko-
nomischen Auswirkungen des Klimawandels, etwa auf die Entwicklung des BIP. 

514. Um die ökonomischen Folgen des Klimawandels und ihre regionale Hete-
rogenität genauer quantifizieren zu können, wird in der Literatur mithilfe ökono-
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metrischer Methoden der Zusammenhang zwischen vorherrschenden klimati-
schen Bedingungen, Klimaveränderungen und wohlfahrtsrelevanten Kennzahlen 
wie der Sterblichkeit, der landwirtschaftlichen Produktivität oder dem Wirt-
schaftswachstum geschätzt (Auffhammer, 2018). Diese ökonometrischen Schät-
zungen bilden die Basis für die in integrierten Klima-Ökonomie Modellen (SG 
2019 Ziffer 23) verwendeten Schadensfunktionen, die zur Abschätzung der globa-
len ökonomischen Folgen des Klimawandels verwendet werden. Neuere Modelle 
dieser Art beinhalten grobe regionale Einteilungen und erlauben so eine Bewer-
tung der regionalen Heterogenität hinsichtlich der ökonomischen Folgen. Die ak-
tuelle Literatur modelliert Regionen auf subnationaler Ebene (Smith und Krusell, 
2016; Conte et al., 2021; Cruz Álvarez und Rossi-Hansberg, 2021). Dabei zeigt sich 
insbesondere in großen Flächenstaaten wie Russland, Kanada oder den USA, die 
sich über verschiedene Klimazonen erstrecken, dass unterschiedliche Regionen 
innerhalb dieser Staaten sehr unterschiedlich betroffen sein dürften. 

Die quantitativen Abschätzungen der ökonomischen Schäden sind vor allem be-
züglich der absoluten Schadenshöhe mit hoher Unsicherheit behaftet und 
weisen eine hohe Sensitivität bezüglich der unterstellten Schadensfunktion, der 
modellierten interregionalen Anpassungen und der Diskontrate auf. Insbeson-
dere aufgrund des Überschreitens sogenannter Kippunkte könnten die durch den 
Klimawandel verursachten Schäden deutlich höher ausfallen als in den Basis-

 ABBILDUNG 127 

 

1 – DE-Deutschland, MV-Malediven, NE-Niger, SC-Seychellen, SP-Singapur, US-USA, VE-Venezuela.  2 – ND-GAIN-Index-
komponente „Exposure“ für das Jahr 2019. Beschreibt das Ausmaß, in dem einzelne Staaten durch zukünftige Verände-
rungen des Klimas negativ beeinträchtigt sein werden und deckt die physischen Risiken des Klimawandels ab. Berück-
sichtigt werden unter anderem die Auswirkungen des Klimawandels auf die landwirtschaftlichen Rahmenbedingungen, 
die Verfügbarkeit von Trinkwasser, Veränderungen der klimabedingten Sterblichkeit, Überschwemmungsrisiken und Ver-
änderungen des Meeresspiegels.  3 – Reales BIP pro Kopf im Jahr 2019 in Kaufkraftparitäten gemessen in US-Dollar von 
2017.  4 – ND-GAIN-Indexkomponente „Vulnerability“ für das Jahr 2019. Beschreibt das Ausmaß in dem einzelne Staaten 
durch zukünftige Veränderungen des Klimas geschädigt werden. Beinhaltet neben der Komponente „Exposure“ zusätzlich 
die Komponenten „Sensitivity“ und „Adaptive Capacity“, die messen, in welchem Umfang die Bevölkerung und die Wirt-
schaft eines Staates von Tätigkeiten abhängen, die stark vom Klima beeinträchtigt werden und in welchem Maße diese 
Tätigkeiten an Klimaveränderungen angepasst werden können.

Quellen: Notre Dame Global Adaptation Initiative, Penn World Tables, eigene Berechnungen
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szenarien unterstellt (SG 2019 Ziffer 25). Für die relative regionale Vertei-
lung der Schäden zeichnen die Abschätzungen jedoch ein qualitativ konsis-
tentes Bild. Den Analysen zufolge dürfte es insbesondere für die Staaten in 
Äquatornähe aufgrund der bereits heute hohen Temperaturen besonders negative 
Auswirkungen des Klimawandels geben (IPCC, 2014a; Wing und Lanzi, 2014; Ga-
zzotti et al., 2021).  ABBILDUNG 128  

515. Durch interregionale Anpassungsmechanismen können die globalen öko-
nomischen Folgen des Klimawandels abgemildert und die regionale Heterogeni-
tät der ökonomischen Folgen reduziert werden. Allerdings können diese Mecha-
nismen auch zu negativen indirekten Folgen des Klimawandels führen, etwa auf-
grund gewalttätiger Auseinandersetzungen.  ZIFFER 517 Zu den zentralen in der Li-
teratur diskutierten Mechanismen gehören Handel und Migration.  ZIFFER 516 In-
ternationaler Handel ermöglicht es den Regionen, die Produktionsstruktur 
besser an die durch den Klimawandel veränderten Rahmenbedingungen anzu-
passen, ohne die Konsumstruktur in gleichem Maße verändern zu müssen. Hö-
here Handelsbarrieren verringern die Anreize zur Anpassung der sektoralen Spe-
zialisierung und können die globalen ökonomischen Folgen des Klimawandels 
verstärken (Conte et al., 2021). 

516. Migration kann die individuellen direkten Folgen des Klimawandels reduzieren, 
indem Menschen aus Regionen, die von den direkten Folgen des Klimawandels 
stark negativ betroffen sind, in weniger stark betroffene Regionen abwandern. 
Cruz Álvarez und Rossi-Hansberg (2021) zeigen in einer quantitativen Modell-

 ABBILDUNG 128 
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1 – ND-GAIN-Indexkomponente „Exposure“ für das Jahr 2019. Beschreibt das Ausmaß in dem einzelne Staaten durch zukünftige
Veränderungen des Klimas negativ beeinträchtigt sein werden und deckt die physischen Risiken des Klimawandels ab. Berück-
sichtigt werden unter anderem die Auswirkungen des Klimawandels auf die landwirtschaftlichen Rahmenbedingungen, die Verfüg-
barkeit von Trinkwasser, Veränderungen der klimabedingten Sterblichkeit, Überschwemmungsrisiken und Veränderungen des
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Quellen: Notre Dame Global Adaptation InitiativeEuroGeographics bezüglich der Verwaltungsgrenzen,
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abschätzung, dass dies ein effektiver Anpassungsmechanismus sein könnte. In 
diesem Modell ergibt sich auch in den Zielländern eine höhere Wohlfahrt pro 
Kopf durch eine höhere Verfügbarkeit des Produktionsfaktors Arbeit, Kapitalak-
kumulation und höhere Innovationsanreize. Politische und gesellschaftliche Hür-
den, Anpassungskosten für die Integration, ökonomische Folgekosten, möglich-
erweise notwendige Qualifizierungsmaßnahmen (JG 2015 Ziffern 518 und 562) 
und eine möglicherweise zunächst niedrige Erwerbsbeteiligung der Einwanderin-
nen und Einwanderer (JG 2015 Ziffern 524 und 528 ff.) werden in dem Modell 
allerdings nicht berücksichtigt. Aus diesem Grund könnte die Wohlfahrt in den 
Zielländern geringer ausfallen als im Modell.  

517. Trotz der wachsenden Literatur zur Klimamigration bleibt eine hohe Unsi-
cherheit in Bezug auf die quantitative Abschätzung zu den erwarteten Migrati-
onsströmen (Cattaneo et al., 2019; Ferris, 2020; Flavell et al., 2020; SG 2019 Zif-
fer 25). Eindeutiger ist die Studienlage in der Feststellung, dass ein Großteil der 
Klimamigration, ähnlich zu nicht-klimabezogener Migration, regional stattfinden 
dürfte (Rigaud et al., 2018; Ferris, 2020; Flavell et al., 2020). Für die ökonomi-
schen Folgen der internationalen Klimamigration in den Zielländern wird die 
Qualifikation der Einwanderinnen und Einwanderer entscheidend sein (Peri, 
2016). Burzyński et al. (2021) zeigen in einer quantitativen Modellabschätzung, 
dass unter den Personen, die aufgrund direkter wirtschaftlicher Folgen des Kli-
mawandels migrieren, der Anteil gut ausgebildeter Personen größer sein dürfte 
als in der Gesamtbevölkerung des Ursprungslands.  

Allerdings bestehen weitere Risiken in Form einer Zunahme gewaltsamer 
Konflikte, die durch den Klimawandel begünstigt werden (Detges et al., 2020). 
Insbesondere regionale Migration infolge des Klimawandels kann zu einer Zu-
nahme von Konflikten führen, die die Kosten des Klimawandels in den Konflikt-
gebieten erhöhen dürften (Burrows und Kinney, 2016; Ferris, 2020). Zudem er-
geben sich für die durch direkte physische Risiken zunächst weniger verwundbar 
erscheinenden fortgeschrittenen Volkswirtschaften indirekte Risiken. Dies 
könnte etwa der Fall sein, wenn diese Konflikte zum Zusammenbruch der staatli-
chen Ordnung im Konfliktgebiet (failed states; Acemoglu und Robinson, 2012; 
Nay, 2013) führen oder die fortgeschrittenen Volkswirtschaften selbst in Konflikte 
hineingezogen werden. Konflikte dürften darüber hinaus Fluchtmigration auslö-
sen, die sich strukturell von wirtschaftlicher Migration unterscheidet und die Ziel-
länder vor deutlich größere Herausforderungen stellen dürfte (Brell et al., 2020).  

518. Zusätzlich zu den unmittelbar aus dem Klimawandel resultierenden physischen 
Risiken ergeben sich aus der wirtschaftlichen Transformation zur Erreichung 
klimapolitischer Ziele transitorische Risiken. Transitorische Risiken resultie-
ren aus den möglichen Kosten, die durch den Anpassungsprozess hin zu einer kli-
maneutralen Wirtschaft verursacht werden. Diese beiden Risiken sind regional 
unterschiedlich verteilt (Ferrazzi et al., 2021, S. 15). Während in den meisten 
Schwellen- und Entwicklungsländern tendenziell stärkere physische Risiken zu 
erwarten sind, stehen in den fortgeschrittenen Volkswirtschaften sowie den Öl ex-
portierenden Staaten transitorische Risiken im Vordergrund. Gleichwohl dürfte 
die Bedeutung physischer Risiken mittel- bis langfristig ebenfalls in den fortge-
schrittenen Volkswirtschaften zunehmen.  



Globaler Klimaschutz: Rahmenbedingungen und Handlungsoptionen – Kapitel 5 

 Jahresgutachten 2021/22 – Sachverständigenrat 385 

519. Aus physischen und transitorischen Klimarisiken können über die Realwirt-
schaft mittelbar und unmittelbar Risiken für die Finanzmärkte entstehen, 
die wiederum einen negativen Rückkopplungseffekt auf die Realwirtschaft haben 
können.  KASTEN 30 So können etwa infolge des globalen Anstiegs der Durch-
schnittstemperatur und des Meeresspiegels nachwachsende Rohstoffe in be-
troffenen Regionen möglicherweise gar nicht mehr oder nur noch mit erheblichen 
Schwankungen angebaut werden. Dies könnte die globalen Lieferketten temporär 
stören und zu einem zumindest temporären Anstieg der Rohstoffpreise führen 
(Batten, 2018; Deutsche Bundesbank, 2019, S. 116). Das Ausmaß und die Dauer 
der Folgen dürfte davon abhängen, wie schnell es jeweils gelingt, die betroffenen 
Produktionsstrukturen zu verlagern und Lieferketten anzupassen. Entsprechend 
ergeben sich je nach regionaler Aktivität sowie der Branchenzugehörigkeit 
eines Unternehmens unterschiedliche Risikoeinschätzungen durch 
den Finanzmarkt. 

 KASTEN 30  

Direkte Klimarisiken, transitorische Risiken der Klimapolitik und Finanzmarktstabilität 

Der Finanzmarkt spielt bei der Transformation hin zu einer klimaneutralen Wirtschaft eine zent-
rale Rolle. Er stellt die Finanzierung für einen großen Teil der notwendigen Investitionen bereit 
 ZIFFER 542 und bewertet sowie bepreist die dabei möglichen Risiken. Entscheidend ist dabei, 
dass sich aus den mit der Klimaveränderung sowie der Klimapolitik einhergehenden Anpas-
sungsprozessen keine Risiken für die Finanzmarktstabilität ergeben.  

Schätzungen für den Euro-Raum ergeben, dass insgesamt etwa 30 % der von europäischen 
Banken gehaltenen Risikopositionen auf Unternehmen entfallen könnten, die hohen oder stei-
genden physischen Risiken ausgesetzt sind (ESRB, 2021, S. 15). Hieraus können Kreditrisiken 
erwachsen, wenn durch den Schaden an realen Vermögenswerten Kreditnehmer in Zahlungs-
schwierigkeiten geraten (Faiella und Natoli, 2018) oder sogar ganze Regionen und Wirtschafts-
bereiche betroffen sind (Koetter et al., 2020). Zudem könnte die Zunahme von Extremwetter-
ereignissen kurzfristig die Profitabilität von Erst- und Rückversicherern verringern (ESRB, 
2016, S. 7). 

Neben physischen Risiken spielen transitorische Risiken infolge des wirtschaftlichen Anpas-
sungsprozesses und der politischen Unsicherheit über zukünftige Entscheidungen zur Eindäm-
mung des Klimawandels eine bedeutende Rolle. Diese ergeben sich zum einen durch den Aus-
stieg aus fossilen Brennstoffen und zum anderen aus negativen Effekten auf die Bewertung 
des Kapitalstocks durch einen Anstieg der Produktionskosten emissionsintensiver Unterneh-
men aufgrund der schrittweisen Anhebung von CO2-Preisen (Deutsche Bundesbank, 2019, S. 
122 f.). Zudem kann es zu abrupten Wertverlusten von Vermögenswerten kommen, wenn be-
reits getätigte Investitionen nicht mehr mit den politisch gesetzten Klimaschutzzielen oder kli-
mapolitischen Regulierungen und Maßnahmen vereinbar sind und unrentabel oder verboten 
werden (stranded assets). Transitorische Risiken sind somit insbesondere für solche Unterneh-
men zu erwarten, die in Regionen mit hohen Anforderungen an die klimaschutzbedingte Trans-
formation des Wirtschafts- und Energiesystems tätig sind. Steigende Kosten sowie eine nach-
lassende Nachfrage nach emissionsintensiven Produkten werden für viele Unternehmen eine 
umfassende Umstellung des Geschäftsmodells notwendig machen.  ZIFFERN 537 FF. Dies kann 
einen Rückgang der Kreditwürdigkeit sowie im Extremfall ausfallende Kredite zur Folge haben. 
Sowohl das Finanzsystem als auch die Regulierungsbehörden stellen sich zunehmend auf diese 
Entwicklung ein (BaFin, 2019). Für das Finanzsystem ergibt sich hieraus die Notwendigkeit, die 
Unternehmen im Rahmen eines erweiterten Risikomanagements hinsichtlich der Zukunftsfä-
higkeit ihrer Geschäftsmodelle voneinander zu unterscheiden. Infolgedessen verschärft sich 
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die Kreditvergabe bereits ohne konkrete physische Risiken mit fortschreitender Umweltregulie-
rung. 

Darüber hinaus sind Risiken zu berücksichtigen, die sich aus einer übermäßigen Kredit-
vergabe zur Finanzierung grüner Aktivitäten ergeben können. Das könnte etwa dann der Fall 
sein, wenn die Kreditvergabe für grüne Investitionen allein aufgrund des nachhaltigen Charak-
ters, etwa durch regulatorische Lockerungen, vergünstigt wird und Kreditausfallrisiken weniger 
beachtet werden. Erweisen sich die Investitionen dann in großem Umfang als unrentabel, da 
beispielsweise die mit ihnen finanzierte Technologie nicht am Markt durchsetzt, könnten die 
Kreditausfälle stark ansteigen und Finanzinstitute in Finanzierungsschwierigkeiten bringen. 
Ähnliche Risiken können infolge einer Überbewertung grüner Aktien entstehen, wenn die 
Kurskorrektur zu einem breiten Verlust von Vermögenswerten und darüber zu einem unerwar-
teten Verlust bei Kredit- und Marktgeschäften führt.  ABBILDUNG 129 Dieses Risiko kann redu-
ziert werden, wenn für nachhaltige Investitionen keine gelockerten Kreditvergabestandards 
gelten. 

 ABBILDUNG 129  

 

Gleichzeitig nehmen Banken eine wichtige Rolle für die Bereitstellung finanzieller Mittel zur 
Finanzierung von Investitionen zur Umsetzung klimapolitischer Ziele ein. So kann bereits die 
Ankündigung internationaler Klimaziele für Banken einen Anreiz setzen, vermehrt grüne Inves-
titionen zu finanzieren und die Finanzierung konventioneller Projekte und damit die transitori-
schen Kreditrisiken innerhalb der Bilanzen zu reduzieren (Reghezza et al., 2021). Die Wirksam-
keit anderer grüner Finanzierungsinstrumente, wie grüne Staats- oder Unternehmensanleihen 
oder grüne Aktien, die Environmental, Social, Governance (ESG  GLOSSAR) Kriterien erfüllen, 
hinsichtlich der Erfüllung klimapolitischer Ziele ist jedoch umstritten. Es zeigt sich, dass bei 
diesen Anlageformen kein direkter Bezug zwischen Mittelzuteilung und Mittelverwendung her-
gestellt werden kann (Wissenschaftlicher Beirat beim BMF, 2021, S. 4 f.). Gleichwohl können 
private Investoren und Kreditgeber im Rahmen einer aktiven Einflussnahme auf die Unterneh-
mensentscheidungen den gewünschten realwirtschaftlichen Effekt erzielen und damit aktiv die 

Quellen: Deutsche Bundesbank, Network for Greening the Financial System
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Umsetzung klimapolitischer Ziele unterstützen (Wissenschaftlicher Beirat beim BMF, 2021, 
S. 8 f.).  

Die Europäische Zentralbank (EZB) hat in ihrer jüngsten Strategieüberprüfung angekündigt, 
zunächst die Auswirkungen des Klimawandels auf die allgemeine Preisstabilität in ihrem geld-
politische Handlungsrahmen zu berücksichtigen.  ZIFFER 168 Darüber hinaus will sie Offenle-
gungspflichten zu Nachhaltigkeitsaspekten als Voraussetzung für Sicherheiten und Anleihe-
käufe festlegen, Klimastresstests für die Bilanz des Eurosystems durchführen, überprüfen, in-
wiefern Ratingagenturen Klimarisiken berücksichtigen. Zudem will sie dazu beitragen, dass die 
statistischen Grundlagen zur Analyse von Klimarisiken für den Finanzmarkt verbessert werden. 
Stärkere Anpassungen ihrer Ankaufprogramme für Unternehmensanleihen sind zunächst nicht 
geplant, sollen jedoch im kommenden Jahr überprüft werden (EZB, 2021).  

520. Zusammenfassend zeigt sich, dass durch eine ambitioniertere Klimapolitik für 
einzelne Marktakteure zwar höhere transitorische Risiken entstehen, jedoch 
durch die Emissionsreduktion physische Risiken und die damit verbundenen 
Kosten aus gesamtwirtschaftlicher Sicht mittel- bis langfristig in stärkerem Maße 
reduziert werden. Zudem dürfte eine effektive und insbesondere langfristig 
ausgerichtete und multilateral koordinierte Klimapolitik zu einer Reduk-
tion regulatorischer Unsicherheit beitragen. Bei der multilateralen Koordi-
nation der klimapolitischen Maßnahmen sollte die heterogene Verteilung physi-
scher und transitorischer Risiken über verschiedene nationalstaatliche Verhand-
lungspartner berücksichtigt werden. So könnten Staaten, die besonders hohen 
physischen Risiken ausgesetzt sind, ein größeres Interesse an einer zügigen und 
effektiven multilateral koordinierten Klimapolitik haben als Staaten mit höheren 
transitorischen Risiken, für die eine solche Politik kurzfristig mit höheren Kosten 
einhergeht. 

2. Herausforderungen der Dekarbonisierung  

521. Zur Dekarbonisierung oder Defossilisierung  GLOSSAR der globalen Wertschöp-
fung ist eine klimaneutrale Energieversorgung unumgänglich. Zwischen den 
Jahren 1990 und 2018 ist gemäß der Internationalen Energie Agentur (IEA) 
der globale Ausstoß von CO2 aus der Verbrennung fossiler Energieträger al-
lerdings stark angestiegen, von jährlich 20 Mrd Tonnen auf knapp 34 Mrd 
Tonnen.  ABBILDUNG 130 LINKS Während die globalen CO2-Emissionen im Jahr 
2020 im Zuge der Corona-Krise um 5,8 % zurückgingen, wird für das Jahr 2021 
Jahr ein Anstieg um 4 % erwartet, sodass die CO2-Emissionen 2 % unter dem 
Hochpunkt der Jahre 2018 und 2019 liegen dürften (IEA, 2021a, S. 91).  

Ein Großteil des Anstiegs der CO2-Emissionen zwischen den Jahren 1990 und 
2018 erfolgte in den Jahren nach der Jahrtausendwende. Während der Anteil der 
EU und der USA an den weltweiten CO2-Emissionen etwas gesunken ist und im 
Jahr 2018 knapp 11 % (3,2 Mrd Tonnen CO2) beziehungsweise 15 % (4,9 Mrd 
Tonnen CO2) betrug, hat sich der Anteil der Schwellen- und Entwicklungs-
länder an den Gesamtemissionen erhöht. So war China im Jahr 2018 für 
knapp 30 % (9,6 Mrd Tonnen CO2) der globalen Emissionen verantwortlich, In-
dien für rund 7 % (2,3 Mrd Tonnen CO2). Im Stated-Policies-Szenario der IEA 
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(2020a), das die Emissionspfade bei Einhaltung der aktuell herrschenden Rah-
menbedingungen und der geplanten Politikmaßnahmen abbildet, wird der Anteil 
der Entwicklungs- und Schwellenländer und vor allem Indiens an den globalen 
CO2-Emissionen bis zum Jahr 2040 zunehmen.  ABBILDUNG 130 LINKS Im Verhältnis 
zur Bevölkerungszahl sind die CO2-Emissionen in den Entwicklungs- und 
Schwellenländern jedoch vergleichsweise gering.  ABBILDUNG 131 

522. Der Anstieg der globalen CO2-Emissionen aus der Verbrennung fossiler 
Energieträger in den vergangenen drei Jahrzehnten steht in engem Zusammen-
hang mit dem starken Wirtschafts- und Bevölkerungswachstum der Ent-
wicklungs- und Schwellenländer. 

In den großen Entwicklungs- und Schwellenländern wie China und Indien wird 
ein relativ großer Anteil der Emissionen durch die Wirtschaftsbereiche Industrie 

 ABBILDUNG 130 

 

1 – Ausschließlich CO₂-Emissionen aus der Verbrennung fossiler Energieträger. CO₂-Emissionen aus Landnutzung, Land-
nutzungsänderung und Forstwirtschaft (LULUCF) sowie aus der Landwirtschaft sind nicht enthalten.  2 – Prognose im 
Stated-Policies-Szenario der IEA (2020b).  3 – Die CO₂-Emissionen stellen die CO₂-Emissionen aus der Verbrennung fos-
siler Energieträger des jeweiligen Sektors dar. Letztere ergeben sich aus dem Elektrizitäts- und Wärmeverbrauch des 
jeweiligen Sektors.  4 – CO₂-Emissionen des Sektors Industrie und Bau sowie CO₂-Emissionen, die aus der Herstellung 
fossiler Energieträger, etwa bei der Raffinierung von Erdöl, anfallen.  5 – CO₂-Emissionen des Sektors Elektrizität und 
Wärme, die dem jeweiligen Nutzungssektor gemäß dem jeweiligen Elektrizitäts- und Wärmeverbrauch zugeordnet werden.  
6 – Öffentliche und private Dienstleistungen.  7 – CO₂-Emissionen, die in den Daten keinem der Nutzungssektoren zuge-
ordnet werden.

Quellen: IEA (2020a, 2020b), eigene Berechnungen
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und Bau verursacht.  ABBILDUNG 130 RECHTS Dies dürfte zum Teil auf die größere Be-
deutung der Bauwirtschaft in diesen stark wachsenden Volkswirtschaften zurück-
zuführen sein. In den fortgeschrittenen Volkswirtschaften macht der Sektor In-
dustrie und Bau einen deutlich geringeren Anteil der Gesamtemissionen aus, was 
nicht zuletzt an einer geringeren CO2-Intensität der Wertschöpfung in diesen 
Wirtschaftsbereichen liegt.  ZIFFER 524 Dort liegen die großen Herausforderungen 
der Dekarbonisierung in den Sektoren Verkehr und Gebäude. 

Umstellungskosten bei Energieversorgung und Güterproduktion 

523. Weltweit fiel der Anstieg der CO2-Emissionen deutlich geringer aus als der An-
stieg der Wirtschaftsleistung, sodass die CO2-Intensität der Wertschöpfung 
im Zeitverlauf stetig gesunken ist (IPCC, 2014b, S. 47). Eine weitere Sen-
kung der CO2-Intensität der Wertschöpfung ist essenziell, um das Ziel 
der Dekarbonisierung bei gleichzeitiger Steigerung des weltweiten Wohlstands zu 
erreichen. Diese Verringerung kann über drei Wege erreicht werden. Erstens 
können Innovationen zu neuen emissionsärmeren Produktionstechnologien füh-
ren.  ZIFFERN 537 FF. Zweitens können Unternehmen, die bislang emissionsinten-
sive Produktionstechnologien nutzen, ihre Prozesse auf aktuell bereits verfügbare 
weniger emissionsintensive Produktionstechnologien umstellen.  ZIFFER 525 Drit-
tens können sich Konsumgewohnheiten weg von emissionsintensiven Produkten 
und Dienstleistungen hin zu emissionsärmeren verschieben. Auf welchem dieser 
Wege die CO2-Intensität am effizientesten reduziert werden kann, hängt unter 
anderem von der Struktur der Wertschöpfung und Energieversorgung, dem tech-
nologischen Fortschritt und den Präferenzen der Konsumentinnen und Konsu-
menten ab.  

 ABBILDUNG 131 

 

1 – IR-Iran, ZA-Südafrika, RU-Russland, VN-Vietnam, IN-Indien, SA-Saudi-Arabien, CN-China, EG-Ägypten, PL-Polen, ID-Indo-
nesien, KR-Republik Korea, CA-Kanada, AU-Australien, US-USA, JP-Japan, BR-Brasilien, NG-Nigeria, DE-Deutschland, ES-
Spanien, BE-Belgien, NL-Niederlande, IT-Italien, FR-Frankreich, UK-Vereinigtes Königreich, SE-Schweden.  2 – Territoriale 
CO₂-Emissionen aus der Verbrennung fossiler Energieträger.

Quellen: IEA, eigene Berechnungen
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524. Zwischen verschiedenen Staaten bestehen große Unterschiede in der CO2-
Intensität der Wertschöpfung und den CO2-Emissionen pro Kopf.  AB-

BILDUNG 131 Langfristig werden Staaten auf dem Weg zur Dekarbonisierung ihre 
Wertschöpfung daher unterschiedlich stark umstellen müssen. Im Jahr 2014 ge-
hörten zu den Ländern mit vergleichsweise hoher CO2-Intensität Indien, China 
und Russland, die zwischen 0,9 und 1,0 Tonnen CO2 pro 1 000 US-Dollar Wert-
schöpfung ausstießen. Viele europäische Volkswirtschaften wie Frankreich, 
Deutschland oder das Vereinigte Königreich weisen eine vergleichsweise geringe 
CO2-Intensität von weniger als 0,2 Tonnen CO2 pro 1 000 US-Dollar Wertschöp-
fung auf.  

Diese Unterschiede sind zum einen durch unterschiedliche Wirtschafts-
strukturen bedingt. Volkswirtschaften mit einem höheren Wertschöpfungsan-
teil im Verarbeitenden Gewerbe oder im Bergbau weisen höhere CO2-Intensitä-
ten auf als solche mit einem höheren Wertschöpfungsanteil im Dienstleistungs-
bereich. Zum anderen bestehen Unterschiede in der CO2-Intensität der Wert-
schöpfung in denselben Wirtschaftsbereichen über Länder hinweg, die 
etwa durch eine Nutzung unterschiedlich emissionsintensiver Produktionstech-
nologien oder -prozesse bedingt sein dürfte.  ABBILDUNG 132 

525. Bereits durch die Umstellung der Produktion auf vorhandene emissionsär-
mere Technologien oder Prozesse könnten die CO2-Emissionen in Entwick-
lungs- und Schwellenländern substanziell reduziert werden. Wäre die CO2-
Intensität der Wertschöpfung in den einzelnen Wirtschaftsbereichen in China auf 
dem gleichen Niveau wie im jeweiligen Wirtschaftsbereich in Deutschland, würde 
sich die CO2-Intensität der gesamten Wirtschaft in China bei gegebener Wirt-
schaftsstruktur um mehr als 60 % (6,2 Mrd Tonnen CO2) reduzieren. In Indien 

 ABBILDUNG 132 

 

1 – Gemäß der Internationalen Standardklassifikation der Wirtschaftszweige (ISIC, Rev. 4).  2 – Herstellung von Glas und 
Glaswaren, Keramik, Verarbeitung von Steinen und Erden.  3 – Anteil an der Bruttowertschöpfung in den jeweiligen Staaten 
in %.

Quellen: Corsatea et al. (2019), World Input-Output Database, eigene Berechnungen
© Sachverständigenrat | 21-502
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wäre eine Reduktion um mehr als 70 % (1,5 Mrd Tonnen CO2) möglich. Verschie-
dene Studien zeigen, dass in Indien und China aufgrund der hohen CO2-Intensi-
tät der Wertschöpfung die Grenzvermeidungskosten  GLOSSAR geringer 
ausfallen als in Staaten mit niedriger CO2-Intensität wie den USA oder den EU-
Mitgliedstaaten (Stern et al., 2012; Hof et al., 2017).  

526. Gleichwohl wird diese Umstellung mit hohen Gesamtkosten verbunden 
sein, die viele Entwicklungs- und Schwellenländer vor große Herausfor-
derungen stellen werden. So können im Gegensatz zu den Grenzvermei-
dungskosten die gesamten Kosten von Reduktionsplänen, beispielsweise derjeni-
gen des Pariser Klimaabkommens,  ZIFFER 556 auch für Schwellenländer hoch sein 
(Stern et al., 2012; Hof et al., 2017). Bei der Erfüllung der nationalen Klimaziele 
könnten ungünstige sozioökonomische Transformationspfade zu sozialer Un-
gleichheit führen oder den gesamtwirtschaftlichen Wohlstand negativ beeinflus-
sen (Hof et al., 2017). Die fortgeschrittenen Volkswirtschaften sollten nicht zuletzt 
wegen ihrer Finanzkraft einen Beitrag zur Emissionsvermeidung leisten.  ZIF-

FER 560 Darüber hinaus kommt dem Lastenausgleich zwischen fortgeschrittenen 
und sich entwickelnden Volkswirtschaften eine wichtige Rolle zu.  ZIFFERN 561 FF.  

Bei der Umstellung auf heute aktuelle Technologien besteht allerdings die Gefahr, 
dass diese in einigen Jahren veraltet sein werden. Eine zu starke Förderung des 
Umstiegs auf aktuell emissionsarme Technologien kann daher über Lock-In-Ef-
fekte  GLOSSAR den Dekarbonisierungsprozess verzögern (de Groot et al., 2003; 
Erickson et al., 2015; Haelg et al., 2018). Lock-In-Effekte sind insbesondere bei 
Technologien mit hohen Investitionskosten, geringen Betriebskosten und somit 
langen Investitionszyklen wahrscheinlich (Erickson et al., 2015). Somit muss bei 
der Förderung von Investitionen zwischen einer höheren CO2-Vermeidung in der 
kurzen Frist und einer möglicherweise noch höheren CO2-Vermeidung in der lan-
gen Frist abgewogen werden. Eine technologieneutrale Ausgestaltung der Förde-
rung kann dazu beitragen, solche Lock-In-Effekte zu reduzieren (Haelg et al., 
2018). 

527. Obwohl die Wertschöpfung in den entwickelten Volkswirtschaften im Durch-
schnitt weniger emissionsintensiv ist, bestehen dort innerhalb von Wirtschafts-
bereichen ebenfalls große Unterschiede in der CO2-Intensität einzelner Unter-
nehmen (SG 2019 Ziffer 163). Dementsprechend liegt dort in der Umstellung von 
Produktionsprozessen auf die aktuell emissionsärmsten Alternativen ebenfalls 
ein großes Potenzial für die Dekarbonisierung. Darüber hinaus sind insbesondere 
dort Innovationen und die Entwicklung neuer emissionsärmerer Pro-
duktionstechnologien von erheblicher Bedeutung für die Transformation der 
Wertschöpfung.  ZIFFERN 537 FF. Dies dürfte zwar mit höheren Kosten verbunden 
sein als die Dekarbonisierung in Entwicklungs- und Schwellenländern,  ZIFFER 525 
neue Technologien können aber von großer Bedeutung sein, um weltweit einen 
Dekarbonisierungspfad zu ermöglichen, der im Einklang mit den Klimazielen 
steht.  ZIFFERN 537 FF. 

528. Eine große Rolle bei der Dekarbonisierung hat die Elektrizitätsversor-
gung, die in den meisten Volkswirtschaften den größten Anteil an Treibhaus-
gasemissionen ausmacht. Die Zusammensetzung der Energieträger bei der Elek-
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trizitätserzeugung ist ein wichtiger Faktor für die Emissionsintensität der Wert-
schöpfung. In der EU weisen etwa Frankreich und Schweden, deren Elektrizitäts-
versorgung einen hohen Anteil von Atomstrom beinhaltet (IEA, 2021b), ver-
gleichsweise geringe CO2-Intensitäten der Wertschöpfung auf.  ABBILDUNG 131 
Deutschland und insbesondere Polen, deren Elektrizitätsversorgung einen hohen 
Anteil an Kohlekraftwerken aufweist (IEA, 2021b), haben eine deutlich höhere 
CO2-Intensität. Darüber hinaus zeigt sich unabhängig von der Wirtschaftsstruk-
tur der Einfluss der verwendeten Energieträger in der Höhe der CO2-Emissionen 
pro MWh erzeugter Elektrizität.  ABBILDUNG 133 So haben EU-Mitgliedstaaten mit 
einem hohen Anteil fossiler Energieträger an der Elektrizitätsversorgung hohe 
CO2-Emissionen pro MWh erzeugter Elektrizität.  

529. Neben der Elektrizitätsversorgung ist die Energieversorgung für Gebäude, 
insbesondere für das Heizen, sowie für den Verkehrssektor von besonderer 
Bedeutung für die Dekarbonisierung. Vor allem in den fortgeschrittenen Volks-
wirtschaften ist ein hoher Anteil der CO2-Emissionen aus der Verbrennung fossi-
ler Energieträger auf diese Sektoren zurückzuführen. Auch wenn die Vermei-
dungskosten in den Sektoren Verkehr und Gebäude mit hoher Unsicherheit be-
haftet sind, dürften sie deutlich höher liegen als in der Industrie und der Elektri-
zitätsversorgung (SG 2019 Ziffern 133 ff.). 

Situation der Länder mit großen Reserven fossiler Energieträger  

530. Die Verbrennung fossiler Energieträger ist für rund 85 % des globalen CO2-
Ausstoßes verantwortlich (IPCC, 2014b). Dabei spielen aktuell die Energieträger 
Kohle und Öl mit einem Anteil von gut 40 % beziehungsweise knapp 35 % der 
durch fossile Energieträger verursachten CO2-Emissionen die größte Rolle (IEA, 

 ABBILDUNG 133 

 

1 – EE-Estland, CZ-Tschechische Republik, PL-Polen, DE-Deutschland, FI-Finnland, GR-Griechenland, SI-Slowenien, IE-Irland, 
PT-Portugal, IT-Italien, DK-Dänemark, AT-Österreich, HU-Ungarn, SK-Slowakei, LV-Lettland, SE-Schweden, FR-Frankreich, LU-
Luxemburg, LT-Litauen.  2 – Emissionen aus der Verbrennung fossiler Energieträger in der Elektrizitäts- und Wärmever-
sorgung.

Quellen: IEA, eigene Berechnungen
© Sachverständigenrat | 21-510
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2021c). Bezogen auf das in den weltweiten Reserven fossiler Energieträger gebun-
dene CO2 sind insbesondere die geschätzten Kohlereserven hervorzuheben, de-
ren Kohlenstoffgehalt denjenigen der geschätzten Gas- und Ölreserven deutlich 
übersteigt (Rogner, 1997; Bauer et al., 2016; Hassler et al., 2016).  ABBILDUNG 135 
Das größte Förderland von Kohle ist China, danach kommen Indien, Indonesien, 
die USA und Australien.  ABBILDUNG 134 Die fünf größten Förderländer von Rohöl 
sind die USA, Russland, Saudi-Arabien, Kanada und der Irak.  

531. Die Förderung fossiler Energieträger ist teilweise mit hohen Gewinnmargen 
für die Förderunternehmen verbunden. Dies gilt beispielsweise für Erdöl, das ei-
nen Durchschnittspreis von 76 US-Dollar pro Barrel in den vergangenen zehn 
Jahren aufwies und dessen Preis jüngst auf rund 85 US-Dollar pro Barrel ange-
stiegen ist.  ZIFFER 10 Die Förderunternehmen sind zum großen Teil in staatlicher 
Hand, wie beispielsweise Saudi-Aramco in Saudi-Arabien oder Gazprom in Russ-
land. Die Gewinne unterscheiden sich über die Staaten hinweg, da die Förderkos-
ten enorme Unterschiede aufweisen. So betragen die Förderkosten in den kana-
dischen Ölsanden etwa 40 US-Dollar pro Barrel, in den Ölfeldern Saudi-Arabiens 
dagegen nur 4 US-Dollar (Karl, 2010; Asker et al., 2019). Die Gewinnerwartungen 
der Förderunternehmen dürften bei einer Umstellung auf nichtfossile Energieträ-
ger insbesondere in den fortgeschrittenen Volkswirtschaften allerdings sinken. 
Damit sollten auch Anreize entstehen, alternative Geschäftsfelder zu erschließen. 
 ZIFFERN 538 FF.  ABBILDUNG 135 UNTEN RECHTS Die aktuell noch hohen Gewinne könn-
ten dabei helfen, die Transformation zu erleichtern.  

 ABBILDUNG 134 

 

1 – Angegeben sind die CO₂-Emissionen nach Energieträgern.

Quellen: BP (2021), IEA
© Sachverständigenrat | 21-371
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532. Die Förderländer sind teilweise stark von den Gewinnen aus der Förderung 
fossiler Energieträger abhängig und haben einen beträchtlichen Teil ihrer 
Wertschöpfung auf dieser Förderung aufgebaut. Insbesondere Staaten mit großen 
Erdölreserven wie die Golfstaaten erzielen im Verhältnis zum BIP hohe Erdölren-
ten, auch wenn über die vergangenen zehn Jahre ein Rückgang zu beobachten 
war.  ABBILDUNG 135 UNTEN RECHTS  ABBILDUNG 135 OBEN UND UNTEN LINKS Die Erdölrenten 
ergeben sich aus der Differenz zwischen dem Wert von gefördertem Erdöl und 
den Förderkosten. Für Kohle- und Gasrenten gilt die analoge Definition. Aller-
dings ist die Heterogenität hoch, sowohl zwischen Staaten als auch zwischen 
Energieträgern. So erwirtschaften Staaten mit hohen Kohle- und Gasreserven re-
lativ geringe Renten.  ABBILDUNG 135 UNTEN RECHTS Außerdem verfügt die Gruppe der 
sonstigen Nicht-OECD-Staaten zwar über die größten Öl- und Gasreserven. Bei 
den Gasreserven sind die wichtigsten Staaten hier China, Saudi-Arabien und die 

 ABBILDUNG 135 

 

Reserven und Ressourcenrenten in ausgewählten Staaten

Quellen: BP (2021), Weltbank, eigene Berechnungen
© Sachverständigenrat | 21-508
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Vereinigten Arabischen Emirate. Bei den Ölreserven sind die wichtigsten Staaten 
Kuwait, die Vereinigten Arabischen Emirate und Kasachstan. Die Ressourcenren-
ten der Gesamtgruppe der Nicht-OECD-Staaten haben allerdings einen relativ ge-
ringen Anteil am BIP, was durch eine geringe Bedeutung des Primärenergiesek-
tors, hohe Extraktionskosten oder beides erklärt werden kann.  ABBILDUNG 135 UN-

TEN LINKS UND 134  

533. In Staaten mit großen Vorkommen fossiler Energieträger ist üblicherweise der 
Wertschöpfungsanteil von Wirtschaftsbereichen, die auf der Förderung dieser 
Energieträger basieren, hoch. Der niedrige Wertschöpfungsanteil anderer Wirt-
schaftsbereiche kann zum Teil durch das Phänomen der sogenannten Dutch 
Disease erklärt werden (Frankel, 2010; van der Ploeg, 2011). So können in res-
sourcenreichen Staaten zwar insgesamt positive Wachstumseffekte durch Res-
sourcenrenten entstehen (Yanıkkaya und Turan, 2018), gleichzeitig kann der Ex-
port natürlicher Ressourcen gesamtwirtschaftliche Löhne und Wechselkurse der-
art in die Höhe treiben, dass andere Wirtschaftsbereiche wie beispielsweise das 
Verarbeitende Gewerbe international nicht wettbewerbsfähig sind und verdrängt 
werden. Nichtsdestotrotz gibt es in einigen großen Förderländern Anstrengun-
gen, die Wirtschaftsstruktur zu diversifizieren. So fiel im Emirat Dubai der Anteil 
der Erdölförderung an der Wertschöpfung von 50 % im Jahr 1990 auf weniger als 
5 % im Jahr 2021. Saudi-Arabien plant ebenfalls, bis zum Jahr 2030 den Wert-
schöpfungsanteil der Erdölförderung signifikant zu reduzieren (Havrlant und Da-
randary, 2021; Saudi-Arabische Regierung, 2021).  ZIFFERN 537 FF. 

534. Vor dem Hintergrund der großen Wertschöpfungsanteile fossiler Energieträger in 
einigen Staaten sollte berücksichtigt werden, dass klimapolitische Maßnahmen 
von Staaten, die diese Energieträger heute importieren, unerwünschte Effekte 
nach sich ziehen könnten. So postuliert etwa das Grüne Paradoxon, dass eine 
Ankündigung von Maßnahmen, die eine Einschränkung der Nachfrage nach fos-
silen Energieträgen seitens der Importländer erwarten lassen, dazu führen 
könnte, dass das Angebot am Weltmarkt ausgeweitet wird.  PLUSTEXT 13 Rohstoff-
besitzer könnten durch diese Angebotsausweitung versuchen, ihre Reserven an 
fossilen Energieträgern schneller in Finanzkapital umzuwandeln, das zukünftig 
höhere Renditen verspricht als die Rohstoffe selbst (Sinn, 2009). 

 
 PLUSTEXT 13  
Carbon Leakage und Grünes Paradoxon 

Inländische klimapolitische Maßnahmen wie etwa die Regulierung oder Bepreisung 
emissionsintensiver Aktivitäten können dazu führen, dass sich diese Aktivitäten ins 
weniger regulierte Ausland verlagern. In der Folge kann es dazu kommen, dass die 
inländischen Emissionseinsparungen ganz oder teilweise vom ausländischen 
Emissionszuwachs kompensiert werden und es zu keiner oder nur einer geringen 
Reduktion der globalen Emissionen kommt. In der Literatur wird dieses Phänomen 
als Carbon Leakage bezeichnet. Direktes Leakage tritt auf, wenn die Verlagerung 
unmittelbar infolge einer Veränderung der relativen Produktionspreise geschieht. 
Indirektes Leakage entsteht, wenn aufgrund des Rückgangs der Nachfrage nach 
fossilen Rohstoffen im Inland die Weltmarktpreise für diese Rohstoffe sinken und 
infolgedessen die Nachfrage im Ausland steigt (Umweltbundesamt, 2020; 
Wissenschaftlicher Beirat beim BMWi, 2021). 
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Ein weiterer unerwünschter indirekter Nebeneffekt klimapolitischer Maß-
nahmen wird als Grünes Paradoxon bezeichnet. Dieses besagt, dass durch die 
Erwartung einer künftig fallenden Nachfrage nach fossilen Energieträgern (etwa 
infolge klimapolitischer Maßnahmen) deren Extraktion beschleunigt wird und 
dadurch ihr Angebot am Weltmarkt steigt (Sinn, 2008; van der Ploeg und Withagen, 
2012). Somit beschreibt das Grüne Paradoxon eine zeitliche Verschiebung des 
Angebots von fossilen Energieträgern, während Carbon Leakage eine internationale 
Verschiebung der Nachfrage darstellt. Sowohl Carbon Leakage als auch das Grüne 
Paradoxon können aus unilateralen wie aus plurilateralen klimapolitischen 
Maßnahmen resultieren. Allerdings dürften bei einer plurilateralen Umsetzung die 
erwünschten Effekte relativ zu den unerwünschten Effekten ein höheres Gewicht 
haben (Sinn, 2008, 2009; Wissenschaftlicher Beirat beim BMWi, 2021). 

535. Klimapolitische Maßnahmen in Staaten, die heute fossile Energieträger importie-
ren, können auch aufgrund der technischen Rahmenbedingungen der Förderung 
unerwünschte Effekte haben. Beispielsweise können lange Erschließungszeiten 
und hohe Anpassungskosten der Förderung von Erdöl dazu führen, dass eine ge-
ringere Nachfrage nach fossilen Energieträgern sich nicht vorrangig in einem ge-
ringeren Angebot, sondern vor allem in niedrigeren Preisen widerspiegelt. Empi-
rische Studien haben gezeigt, dass die kurzfristige Preiselastizität des Ange-
bots sehr gering ist (Kilian und Murphy, 2012; Güntner, 2014; Baumeister und 
Hamilton, 2019; Caldara et al., 2019). Eine geringe Preiselastizität des Ölangebots 
wiederum kann wesentlich zur Entstehung von indirektem Carbon Leakage 
beitragen, was die klimapolitischen Maßnahmen konterkariert.  PLUSTEXT 13 Hier 
ist einschränkend zu sagen, dass die Elastizität mit fallenden Preisen steigen 
dürfte, da sich dann die Ausbeutung von Vorkommen mit sehr hohen Förderkos-
ten nicht mehr lohnt.  ZIFFER 532 Schätzungen für die langfristige Preiselastizität 
des Angebots liegen außerdem geringfügig höher als für die kurzfristige Elastizität 
(Arezki et al., 2017). Für den Energieträger Kohle liegen Schätzungen vor, die für 
höhere Elastizitäten des Angebots sprechen als für Erdöl (Burniaux und Oliveira 
Martins, 2016). Kohle dürfte daher weniger anfällig für indirektes Carbon 
Leakage sein.  

536. Um klimapolitische Maßnahmen effektiv zu gestalten, sollten Carbon Leakage 
und das Grüne Paradoxon berücksichtigt werden. So sollte zum einen ein inter-
nationaler Ansatz in der Klimapolitik verfolgt werden, um die Verlagerung 
von Emissionen ins Ausland zu verhindern oder zu begrenzen.  ZIFFERN 613 FF. 
Zum anderen sollten neben einer Reduzierung der Nachfrage nach fossilen Ener-
gieträgern auch das Angebot in den Blick genommen werden, beispielsweise 
durch Einbindung der Förderländer in internationale Abkommen und Partner-
schaften zum Umstieg auf die Nutzung und den Export erneuerbarer Energien. 
 ZIFFERN 583 FF.  
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3. Wirtschaftliche Chancen und Handlungsbedarfe 
der Dekarbonisierung  

537. Wenn die Staatengemeinschaft den Klimaschutz vorantreibt, dürfte die Nach-
frage nach weniger emissionsintensiven Produkten, Produktionspro-
zessen und Energieträgern stetig steigen. Es werden hohe Investitionen nötig, 
um die im Pariser Klimaabkommen festgehaltenen Selbstverpflichtungen der 
Staaten zu erfüllen. Die Schätzungen variieren allerdings sehr stark.  TABELLE 24  

Die Transformation reduziert die Kosten des Klimawandels,  ZIFFERN 512 FF. etwa 
indem sie diesen abschwächt. Darüber hinaus können Volkswirtschaften aus die-
ser Transformation einen Nutzen ziehen, wenn ansässige Unternehmen diejeni-
gen sind, welche die neue Nachfrage nach emissionsärmeren Produkten 
oder Investitionsgütern bedienen. Die Chancen und Risiken für Unter-
nehmen und die Klimapolitik sind interdependent: Eine ambitioniertere mul-
tilaterale Klimapolitik stärkt die Nachfrage nach emissionsarmen Technologien. 
Dies kann die Technologieskalierung beschleunigen und zur Kostendegression 
beitragen. Dies kann wiederum die Umsetzung der Klimapolitik erleichtern. 

 TABELLE 24 

 

Studien zu Schätzungen des weltweiten Investitionsbedarfs zur Erreichung der Klimaziele

ins-
gesamt

darunter: 
zusätzlicher 
Investitions-

bedarf1

ins-
gesamt

darunter: 
zusätzlicher 
Investitions-

bedarf1

in
Relation

zum
BIP

%

OECD (2017) Infrastruktur3 2016 - 2030 2°C4 103 9 6,9 0,6        

IRENA (2019) Energiesektor 2016 - 2050 2°C5 110 15 2b

IRENA (2021) Energiesektor 2021 - 2050 1,5°C6 131 33 4,4 1,1        5c

IEA (2021) Energiesektor 2021 - 2050 1,5°C7 4,5–5,0a 2,5–4,5d

2°C8 3,0 1,1        2,5

1,5°C9 3,4 1,6        2,8

1 – Zusätzlich zu den in den Studien bereits angekündigten Maßnahmen (Referenzpfad) benötigter Bedarf zur Errei-
chung der Klimaziele.  2 – Es werden unterschiedliche Modelle geschätzt. Werte geben deren Mittelwert an.  3 – Bein-
haltet die Bereiche Energie, Telekommunikation, Transport, Wasser.  4 – Basierend auf einem Szenario, bei dem die 
globale Erderwärmung bis zum Jahr 2100 mit einer Wahrscheinlichkeit von 66 % unter 2 °C liegt.  5 – Ziel aus dem 
Übereinkommen von Paris, nach dem die globale Erderwärmung deutlich unter 2 °C gegenüber dem vorindustriellen  
Niveau begrenzt werden soll.  6 – Ziel ist die Klimaneutralität im Jahr 2050, wodurch die globale Erderwärmung bis 
zum Ende des Jahrhunderts auf unter 1,5 °C begrenzt werden soll.  7 – Ziel ist die Klimaneutralität im Jahr 2050, 
wobei die Erderwärmung zu 50 % über 1,5 °C liegt.  8 – Deutlich unter 2 °C.  9 – In Richtung 1,5 °C.  a – Höhe der 
Investitionen abhängig vom betrachteten Jahr (2030: 5 Billionen US-Dollar, 2050: 4,5 Billionen US-Dollar).  b – Durch-
schnittliche prozentuale Höhe der Gesamtinvestitionen bezogen auf das jährliche BIP.  c – Bezogen auf das BIP im Jahr 
2019.  d – Bezogen auf das jährliche BIP im Zeitverlauf. Anstieg bis zum Jahr 2030 auf ca. 4,5 % des BIP, bis zum Jahr 
2050 eventueller Rückgang auf 2,5 % des BIP.

Quellen: IEA (2021d), IRENA (2019, 2021), McCollum et al. (2018), OECD (2017)
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Gleichzeitig beeinflusst die Klimapolitik die Rentabilität bereits getätigter Inves-
titionen und nimmt dadurch Einfluss auf die Risiken von Investitionen.  

Volkswirtschaftliche Technologiepotenziale 

538. Die verlässliche Identifikation von Technologiepotenzialen, also von komparati-
ven Vorteilen einer Volkswirtschaft in den zukünftig benötigten Technologien, ist 
nur schwer möglich und unterliegt großer Unsicherheit. Bis globale Klimaneut-
ralität erreicht ist, kann sich die relative Attraktivität verschiedener Technolo-
gien verändern. Zudem können neue Technologien entstehen. Für die mittlere 
Frist dürften zwar viele der Technologien schon heute bekannt sein,  KASTEN 31 
die zukünftige Gestaltung der gesamtwirtschaftlichen Rahmenbedingungen kann 
jedoch sowohl positiven als auch negativen Einfluss auf die Wettbewerbsfähigkeit 
von Technologien und ganzen Volkswirtschaften nehmen. Auf Basis der heutigen 
Wirtschaftsstruktur kann allerdings der Versuch unternommen werden, die Aus-
gangslage von Staaten hinsichtlich ihrer Technologiepotenziale zu bewerten.  

 KASTEN 31  

Vielfältige Wege zur Klimaneutralität 

Um Klimaneutralität bis zur Mitte des 21. Jahrhunderts zu erreichen, ist eine tiefgreifende 
Transformation der Energiewirtschaft erforderlich (IRENA, 2020a; Rat für Nachhaltige Entwick-
lung, 2021). Für den Erfolg der Transformation wird der Einsatz erneuerbarer Energien zur De-
karbonisierung oder Defossilisierung der Sektoren Wärme und Verkehr sowie der Industrie not-
wendig sein (acatech et al., 2017; JG 2020 Ziffer 359). Diese Sektorkopplung kann entweder 
mittels Elektrifizierung oder durch die Nutzung von Wasserstoff und darauf basierenden syn-
thetischen Energieträgern erfolgen. Beispielsweise können durch Wärmepumpen oder batte-
riebetriebene Fahrzeuge der Gebäude- beziehungsweise Verkehrssektor direkt elektrifiziert 
werden. Wasserstoff oder darauf aufbauende synthetische Kraftstoffe (E-Fuels) ermöglichen 
hingegen eine indirekte Nutzung von erneuerbaren Energien. Sie werden mittels Elektrolyse 
(also durch Spaltung von Wasser in Wasserstoff und Sauerstoff unter Einsatz von Strom) ge-
wonnen und können fossile Energieträger ersetzen. Klimaneutraler Wasserstoff und darauf ba-
sierende Energieträger werden vor allem benötigt, um Anwendungen zu defossilisieren, die 
nicht oder nur schwer direkt elektrifiziert werden können, etwa im Schwerlastverkehr, der In-
dustrie oder bei der Langzeitspeicherung von Strom. Zwar ist die Sektorkopplung mithilfe von 
Wasserstoff aufgrund der Umwandlungsprozesse in der Regel technisch weniger effizient als 
die direkte Elektrifizierung. Allerdings sind die damit verbundenen Energieträger einfacher zu 
speichern und zu transportieren (Meylan et al., 2016; Hebling et al., 2019).  

Das Elektrolyseverfahren erlaubt die Gewinnung von Wasserstoff unter Einsatz von Wasser 
und Strom. Im Gegensatz zur partiellen Oxidation von Kohle, der Dampfreformierung oder der 
autothermen Reformierung von Erdgas – die heute dominierenden Verfahren zur Gewinnung 
von grauem Wasserstoff – geht die Elektrolyse mit sehr wenigen oder gar keinen Treibhaus-
gasemissionen einher, sofern sie mit emissionsarmer Elektrizität betrieben wird. Insbesondere 
auf erneuerbarer Energie basierendem, grünem Wasserstoff wird eine zentrale Rolle im zu-
künftigen defossilierten Energiesystem zugeschrieben (IRENA, 2020a; dena, 2021; Luderer et 
al., 2021; NWR, 2021; Prognos et al., 2021; Wietschel et al., 2021). Wietschel et al. (2021) 
geben einen Überblick über die aktuelle Studienlage zum zukünftigen Import von stofflichen 
Energieträgern. Es wird erwartet, dass langfristig zwischen 53 % und 80 % des deutschen Was-
serstoffbedarfs und 79 % bis 100 % des Bedarfs an wasserstoffbasierten Syntheseprodukten 
durch Importe gedeckt werden dürfte, da in wind- und sonnenreichen Regionen weltweit die 
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Gestehungskosten  GLOSSAR von grünem Wasserstoff deutlich niedriger sein dürften als in Eu-
ropa und zudem die regional (relativ zum Erzeugungspotenzial) niedrige Stromnachfrage den 
Export von erneuerbarer Energie (in Form von Wasserstoff) attraktiv macht. 

Verschiedene nachfrage- und angebotsseitige Faktoren erschweren die schnelle Etablie-
rung von grünem Wasserstoff als Energieträger. Wegen der bisher noch hohen Investitionskos-
ten von Elektrolyseuren (aufgrund der noch niedrigen Stückzahlen der Anlagen) sowie aufgrund 
von noch unausgeschöpften Effizienzpotenzialen bei der Elektrolyse ist grüner Wasserstoff 
noch nicht wettbewerbsfähig zum grauen Wasserstoff, der zurzeit vor allem in der Chemiein-
dustrie eingesetzt wird (Hebling et al., 2019, S. 12 f.; Egerer et al., 2021). Die Kosten bewegen 
sich heute um die 0,80 bis 2,00 Euro pro kg für grauen Wasserstoff im Vergleich zu 4,00 bis 
9,00 Euro pro kg für grünen Wasserstoff. Zudem sind Industrieprozesse, die Wasserstoff an-
stelle von fossilen Treibstoffen einsetzen, aufgrund aktuell zu geringer CO2-Preissignale nicht 
konkurrenzfähig (Koch Blank, 2019; Wood und Dundas, 2020). Um grünen Wasserstoff in gro-
ßen Mengen verfügbar zu machen, ist – neben dem Bau der Elektrolyseanlagen selbst – der 
Ausbau von Anlagen zur Erzeugung erneuerbarer Energien an den zukünftigen Produktions-
standorten (zum großen Teil im Ausland) sowie der Aufbau einer Transportinfrastruktur notwen-
dig, was hohe Investitionskosten und Koordinationsaufwand mit sich bringt. Letztlich erfordert 
der Aufbau von Transportinfrastrukturen für große Mengen an Wasserstoff einen langen Pla-
nungsvorlauf und die Koordination zwischen den beteiligten Staaten. Der Aufbau von Erzeu-
gungskapazitäten im Ausland erfordert die Etablierung neuer Energiepartnerschaften mit den 
potenziellen Exportländern. Aufgrund des erheblichen Koordinations- und Investitionsaufwands 
wird das Angebot von grünem Wasserstoff in diesem Jahrzehnt noch sehr eingeschränkt sein. 
Dies bremst insbesondere die Skalierung und Kostendegression bei Technologien zur Wasser-
stoffanwendung. Sie bleiben daher hochpreisig und Innovationen werden nur langsam entwi-
ckelt. 

Hier kann blauer Wasserstoff eine wichtige Brücke schlagen (dena, 2021; Grimm, 2021a; 
Grimm und Kuhlmann, 2021; Grimm und Westphal, 2021a, 2021b). Wie grauer Wasserstoff 
basiert er auf der Reformierung von Erdgas. Allerdings werden die resultierenden Treibhaus-
gasemissionen aufgefangen und unter Tage (beispielsweise in den ausgebeuteten Gasfeldern) 
gespeichert (Carbon Capture and Storage, CCS) oder für die Herstellung verschiedener Pro-
dukte eingesetzt (Carbon Capture and Utilization, CCU). Heute ist dieses Verfahren kostengüns-
tiger als die Elektrolyse (Machhammer et al., 2016; Speirs et al., 2017; Al-Qahtani et al., 2021). 
Die Kosten blauen Wasserstoffs belaufen sich mittelfristig auf etwa 1,50 bis 2,50 Euro je kg 
(Wang et al., 2021). Potenzielle Anbieter blauen Wasserstoffs sind Länder, die über Gasvor-
kommen verfügen und mit denen schon heute Energiehandelsbeziehungen bestehen, zum Bei-
spiel Norwegen, Schottland, die Vereinigten Arabischen Emirate oder Australien. Auch Russland 
könnte potenziell blauen Wasserstoff bereitstellen. Durch den Import von blauem Wasserstoff 
in einer Übergangszeit könnte die Etablierung von Wasserstoff als Energieträger deutlich be-
schleunigt werden. Innovationen und die Skalierung der Transportinfrastruktur und verschie-
dener Wasserstoffanwendungen könnten früher stattfinden und Unternehmen könnten früh-
zeitig Kompetenzen aufbauen. Damit ergäben sich zum einen Chancen für den Technologieex-
port, zum anderen wäre die deutsche Wirtschaft schneller in der Lage, grünen Wasser-
stoff – sobald er verfügbar ist – in großem Umfang einzusetzen. Mit den Exporteuren blauen 
Wasserstoffs könnte ein Transformationspfad vereinbart werden, der mittelfristig den Umstieg 
auf grünen Wasserstoff vorsieht – oder türkisen Wasserstoff, der ebenfalls aus Gas gewonnen 
wird, wobei aber die CO2-Emissionen als Feststoff eingelagert werden. Andere Staaten, wie Ja-
pan oder die Republik Korea, verfolgen bereits heute diese Strategie mit Australien und den 
Vereinigten Arabischen Emiraten als Exportstaaten, um eine Wasserstoffwirtschaft schneller zu 
skalieren (Kölling, 2021; Saadi, 2021). 

Die Herausforderung bei der Nutzung blauen Wasserstoffs ist jedoch, dass er im Vergleich 
zu seinem grünen Pendant mit deutlich mehr Emissionen einhergehen kann, sofern es bei 
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Förderung und Transport des notwendigen Erdgases aufgrund von Leckagen zu erhöhten diffu-
sen Methanemissionen kommt oder bei dem angewandten CCS- oder CCU-Verfahren nur we-
nige Treibhausgase aufgefangen werden können (Howarth und Jacobson, 2021; Zhou et al., 
2021). Es ist daher notwendig, im Zuge der Anbahnung von Kooperationen zu blauem Wasser-
stoff Möglichkeiten der Zertifizierung weiterzuentwickeln, die idealerweise durch eine interna-
tionale und unabhängige Institution umgesetzt und beaufsichtigt wird. Die Tatsache, dass 
heute Anlagen und ihre Prozesse detailliert in digitalen Zwillingen  GLOSSAR abgebildet werden 
können, kann die Umsetzung der Kontrolle von Emissionen erleichtern. Darüber hinaus können 
Investitionen in die Infrastruktur (Bauer et al., 2021) und der zu erwartende technische Fort-
schritt bei CCS-Verfahren (Nemet et al., 2018) die Emissionen von blauem Wasserstoff in Zu-
kunft senken. Nicht zuletzt könnte die Nutzung blauen Wasserstoffs dazu führen, dass grüner 
Wasserstoff früher großflächig eingesetzt wird als in einem Szenario ohne blauen Wasserstoff. 

Neben der direkten und indirekten Elektrifizierung wird die Entnahme von Treibhaus-
gasemissionen nötig sein, um Klimaneutralität zu erreichen (IPCC, 2018; dena, 2021; SG 2019 
Kasten 1). Sie wird insbesondere relevant, da aller Voraussicht nach auch im Jahr 2050 nicht 
alle Treibhausgasemissionen vermieden werden können – oder da die Entnahme von CO2 aus 
der Luft günstiger ist, als alle Emissionen gänzlich zu vermeiden. Voraussichtlich wird dies ins-
besondere für die Methan- und Lachgasemissionen der Landwirtschaft sowie ausgewählte Pro-
zesse in der Industrie gelten. Die Entnahme ermöglicht ebenso nachträglich Emissionsüber-
schreitungen auszugleichen (Luderer et al., 2021, S. 228 ff.). Zur Entnahme von Treibhausga-
sen gibt es verschiedene Möglichkeiten, jeweils mit unterschiedlichen Kosten sowie techni-
schen Vor- und Nachteilen (Fuss et al., 2014, 2018). Wälder, Moore und Gewässer stellen na-
türliche CO2-Senken dar. So kann beispielsweise die (Wieder-)Aufforstung CO2 binden. Unsicher 
ist hierbei, ob die Emissionen permanent gespeichert werden. Bei der Bioenergienutzung mit 
CCS (BECCS) wird Biomasse verbrannt und die dabei resultierenden Emissionen aufgefangen. 
Das von den Pflanzen durch die Photosynthese gebundene CO2 wird dadurch der Atmosphäre 
entzogen. Direct Air Capture and Storage (DACCS) entzieht der Umgebungsluft CO2, das eben-
falls geologisch gespeichert wird. Die Speicherung unter Tage hat jedoch physische Grenzen. 
Prognos (2021, S. 56 f.) beziffert das Potenzial in Europa auf 300 Gigatonnen CO2, wovon rund 
zwei Drittel auf die Nordsee entfallen. Allerdings können nicht zuletzt Vorbehalte der Anwohne-
rinnen und Anwohner die Potenziale einschränken (Luderer et al., 2021, S. 229 f.). 

539. Aufgrund von Pfadabhängigkeiten können die heutigen Fähigkeiten die zu-
künftigen Technologiekompetenzen einer Volkswirtschaft prägen (Aghion et al., 
2016; Stucki und Woerter, 2017; Popp, 2019). So könnte die heute dominante 
Rolle Chinas in verschiedenen Technologiebereichen wie Photovoltaikanlagen, 
Lithium-Ionen-Batterien oder Elektrolyseuren (Finamore, 2021) ein Indikator 
dafür sein, dass chinesische Unternehmen diese Bereiche auch in Zukunft domi-
nieren werden.  ABBILDUNG 136 OBEN LINKS UND OBEN RECHTS Im Bereich der Anlagen zur 
Gewinnung von Wasserstoff und synthetischen Kraftstoffen leiten Perner et al. 
(2018) anhand aktueller Exporte eine gute Ausgangslage deutscher Unternehmen 
her. Bei Material- und Softwarelösungen verweist Wu (2020) wiederum auf die 
starke Wettbewerbsposition US-amerikanischer Unternehmen. Die heutige Wett-
bewerbsfähigkeit wird allerdings durch die internationalen Märkte und durch in-
dustriepolitische Initiativen stetig herausgefordert.  ZIFFER 546 Eine gute Aus-
gangslage sichert also keinesfalls den zukünftigen Erfolg. 
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 ABBILDUNG 136 

 

1 – CA-Kanada, CN-China, DE-Deutschland, DK-Dänemark, EU-Europäische Union, FI-Finnland, FR-Frankreich, IE-Irland, IN-
Indien, IT-Italien, JP-Japan, KR-Republik Korea, RU-Russland, SA-Saudi-Arabien, SE-Schweden, SG-Singapur, TH-Thailand, 
UK-Vereinigtes Königreich, US-USA.  2 – Approximiert mit Exporten im Produktbereich "Galvotechnik, Elektrolyse und Elec-
trophorese" (HS Nummer 854330 gemäß dem Harmonisierten System der Weltzollorganisation).  3 – Approximiert mit Ex-
porten im Produktbereich "Photosensitive Apparate und Halbleiter inklusive Photovoltaikzellen" (HS Nummern 854140 und 
854150 gemäß dem Harmonisierten System der Weltzollorganisation).  4 – China inklusive Hongkong.  5 – Produktion von 
batteriebetriebenen Elektrofahrzeugen (BEV) und Plug-in-Hybridfahrzeugen (PHEV).  6 – Stand: 2017.  7 – Berücksichtigt 
werden Patente, die innerhalb des Patent Cooperation Treaty (PCT) angemeldet wurden. Stand: 2018.  8 – EU27 ohne 
Deutschland und Frankreich.  9 – Der Revealed Technological Advantage (RTA) Index setzt den Anteil der PCT-Patente einer 
Volkswirtschaft in einem bestimmten Technologiefeld an allen PCT-Patenten in diesem Bereich ins Verhältnis zum Anteil 
der PCT-Patente einer Volkswirtschaft an allen PCT-Patenten weltweit. Werte größer 1 können auf eine Spezialisierung in 
dem Technologiefeld hindeuten. Umweltbezogene Technologien sind gemäß OECD definiert.

Quellen: OECD, Roland Berger und fka (2021), Sworder et al. (2017), Weltbank
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540. Um die sich aus der Dekarbonisierung ergebenden Chancen zu ergreifen, wird die 
Fähigkeit einer Volkswirtschaft, Innovationen zu entwickeln und umzusetzen, 
entscheidend sein. Daher ist es zum Vergleich der Ausgangspositionen der einzel-
nen Staaten hilfreich, Innovationsindizes zu betrachten. Bei solchen Indizes wer-
den einerseits inputseitige Faktoren, wie die nationale Klimapolitik, öffentli-
che Forschungsförderung für grüne Technologien, die Infrastruktur oder das 
Gründungsumfeld (OECD, 2011; JG 2020 Ziffern 352 ff.), berücksichtigt. Ander-
seits werden outputseitige Faktoren, wie etwa Patentanmeldungen, Gründun-
gen oder bereits in diesem Bereich existierende Unternehmen, in den Blick ge-
nommen. 

Die vorhandenen Indizes weisen meist eine starke positive Korrelation mit dem 
heutigen BIP auf. So weist der Global Cleantech Index (Sworder et al., 2017) 
die höchsten Indexwerte in skandinavischen Staaten und in Nordamerika 
aus.  ABBILDUNG 136 UNTEN LINKS Zu einem ähnlichen Ergebnis kommt der ASEM 
Eco-Innovation-Index, der die Innovationskraft europäischer und asiatischer 
Staaten miteinander vergleicht (ASEIC, 2018).  

541. Patentanmeldungen, die einen Bezug zu umweltbezogenen Technologien haben 
(OECD, 2016a), können als Indikator für das Innovationsumfeld einer Volkswirt-
schaft im Bereich emissionsarmer Technologien dienen. Obwohl beispielsweise 
absolut gesehen Deutschland und Frankreich deutlich weniger Patente anmelden 
als die USA, Japan oder die Republik Korea, haben ihre Patente relativ gesehen 
häufiger einen Bezug zu umweltbezogenen Technologien (Grüne Patente). Ge-
mäß Revealed Technological Advantage (RTA), einem Maß für die Spezia-
lisierung einer Volkswirtschaft auf bestimmte Technologiebereiche (JG 2020 Zif-
fer 533), nehmen Deutschland und Frankreich bei umweltbezogenen Patenten 
eine führende Position ein.  ABBILDUNG 136 UNTEN RECHTS 

Die Betrachtung der heutigen Anzahl an Patentanmeldungen hat jedoch verschie-
dene Nachteile. So nimmt die aggregierte Betrachtung keine Bewertung der 
Qualität vor. Wenige aber qualitativ hochwertige Patente können die Quantität 
kompensieren. Zudem bleibt die Dynamik unberücksichtigt. So dominieren 
zwar Europa und Nordamerika zurzeit die Anmeldung grüner Patente, in China 
zeigt sich jedoch ein starker Aufwärtstrend in den vergangenen Jahren (Breitinger 
et al., 2020; IRENA, 2020a; OECD, 2021a). Nicht zuletzt dürfte bei den Analysen 
von Patentzahlen die Definition grüner Patente oft zu eng sein. Beispielsweise 
könnten Kompetenzen bei der Verarbeitung und dem Transport von Gasen nicht 
als grün gelten, in Zukunft die Verarbeitung von grünem Wasserstoff aber erleich-
tern. Solche nicht-umweltbezogenen Patente wirken dann komplementär (Barbi-
eri et al., 2021). 

Finanzierung von Innovationen 

542. Um die Innovationen von Unternehmen umzusetzen und die Nutzung umweltbe-
zogener Technologien auszubauen, werden erhebliche Investitionen notwendig 
sein.  TABELLE 24 Ihre Finanzierung kann aus dem Unternehmen selbst, von pas-
siven Kapitalgebern, wie etwa Banken oder Anleihekäufern, oder von aktiven Ka-
pitalgebern, wie etwa Wagniskapitalgebern oder Investmentfonds kommen. 
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 ABBILDUNG 137 Passive Kapitalgeber können ihre Finanzierungsentscheidungen 
zwar etwa an Nachhaltigkeitskriterien, wie sie beispielsweise in der EU-Taxono-
mie  GLOSSAR festgehalten werden (JG 2020 Ziffern 421 f.), ausrichten, sie neh-
men jedoch keinen aktiven Einfluss auf die Unternehmenspolitik. Einen positiven 
Einfluss auf eine nachhaltigere Wirtschaftsweise von Unternehmen dürften Kapi-
talgeber dabei hauptsächlich durch aktive Einflussnahme auf die Unternehmens-
politik erreichen. Ein realwirtschaftlicher Einfluss von passiven Kapitalgebern 
dürfte nur dann auftreten, wenn das Kapitalangebot für nachhaltige Anlagemög-
lichkeiten die Nachfrage bei gegebenem Kapitalmarktzins deutlich übersteigt 
(Wissenschaftlicher Beirat beim BMF, 2021, S. 6 ff.).  ZIFFER 567  

543. Aufgrund der hohen Risiken und asymmetrischer Information ist die Bankfinan-
zierung von Innovationen nur begrenzt möglich. Die Kapitalmarktfinan-

 ABBILDUNG 137 

 

1 – Venture-Capital-Fonds.
Quelle: eigene Darstellung
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Vielfältige Rahmenbedingungen und Finanzierungsformen für nachhaltige Unternehmen

Nationale Rahmenbedingungen
• (Digitale) Infrastruktur
• Investitionsfreundliches 

Steuersystem
• Klima- und Technologieexpertise 

im Finanzsystem
• Planungssichere Klimapolitik
• Bürokratieabbau

Staatliche Unterstützung als Hebel
• Staatliche Kredite 
• Staatliche Haftungsübernahme
• Öffentliche Investitionen 
• Subventionen

Europäische Rahmenbedingungen
• Harmonisiertes Insolvenz- und

Wertpapierrecht
• Vollendung der Kapitalmarktunion
• EU-Taxonomie/ESG-Bewertungen
• Offenlegungspflichten

Vorhandene Reserven nutzen
• Soweit vorhanden
• Nur einmalig möglich

Gewinnfinanzierung
• Finanzierung durch laufende 

Gewinne
• Subventionen und Steuern 

können Einnahmen und 
Ausgaben verändern und 
verfügbare Investitionsmittel 
beeinflussen

• Öffentliche Investitionen 
können Einnahmen und 
Gewinne steigern

• Verbesserte Geschäfts- und 
Produktionsprozesse können 
Investitionsmittel freisetzen

Innenfinanzierung

Banken
• Unterliegen strenger Risiko-

regulierung – daher Finanzie-
rungsvolumen begrenzt

Passive Kapitalgeber

Anleihekäufer
• Gewinnunabhängige 

Verzinsung
• Feste Rückzahlungstermine
• Mögliche Beachtung von ESG-

Bewertung

Pensionsfonds
• Vornehmlich breite 

Diversifizierung
• Vornehmlich Rendite-

orientierung, jedoch ebenfalls 
ESG-Beachtung möglich

• Können teilweise aktive 
Kapitalgeber werden

Wagniskapitalgeber (VC-Fonds1)
• Beteiligung an riskanten 

(jungen) Unternehmen
• Stellt Kapital, Expertise und 

Vertriebskanäle zur Verfügung

Aktive Kapitalgeber

Investmentfonds
• Teilweise außerbörsliche 

Eigenkapitalgeber
• Häufig an späterer gewinn-

bringender Veräußerung 
interessiert

Aktionäre
• Beteiligung über Aufsichtsrat 

oder Hauptversammlung
• Finanzierung über Börsengänge 

und Kapitalerhöhungen

• Passives Anlageverhalten 
möglich

• Fachliche Expertise könnte für 
aktive Einflussnahme fehlen

• Breite Diversifizierung und 
Rendite für Erfolgsbeurteilung 
könnte wichtiger sein als 
aktive Einflussnahme

• Kann über Aufsichtsrat und 
Hauptversammlung aktiv 
Einfluss auf Unternehmens-
entscheidungen nehmen

• Politische Interessen könnten 
eine sachorientierte Einfluss-
nahme verhindern

Staatsfonds
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zierung ist deshalb bei der Umsetzung von Innovationen von großer Bedeutung. 
Allerdings spielt sie im Euro-Raum im Vergleich zu den USA zurzeit eine kleine 
Rolle (JG 2018 Ziffern 538 ff.).  ABBILDUNG 138 LINKS Dies wird nicht zuletzt bei 
Wagniskapitalinvestitionen deutlich, die sehr heterogen ausfallen.  ABBIL-

DUNG 138 RECHTS Gerade diese wirken aber positiv auf die Gründungsdynamik und 
erleichtern dadurch die Umsetzung von Innovationen (Metzger, 2020; JG 2019 
Ziffern 284 ff.; JG 2020 Ziffern 518 ff.).  

Im Jahr 2015 hat sich die Europäische Kommission mit ihren Plänen der Kapi-
talmarktunion  GLOSSAR das Ziel gesetzt, die Integration der europäischen Fi-
nanzmärkte zu vertiefen, um dadurch mehr Investitionen in Unternehmen und 
Infrastruktur zu mobilisieren (JG 2015 Ziffern 437 ff.; JG 2018 Ziffern 547 ff.). 
Grimm (2021b, S. 109) und Mauderer (2021, S. 152) diskutieren eine Stärkung 
der kapitalorientierten privaten oder betrieblichen Altersvorsorge in Deutschland 
zur Mobilisierung von Kapital. Dies könnte dazu beitragen, größere Fonds und 
Ankerinvestoren zu schaffen, die in der EU investieren.  ZIFFERN 428 F. In den USA, 
wo die kapitalgedeckte Altersvorsorge eine wichtigere Rolle spielt als in der EU, 
lag gemäß der OECD das Anlagevermögen der Pensionsfonds im Jahr 2019 bei 
rund 86 % des BIP (18,4 Billionen US-Dollar) – in der EU lag es bei rund 20 % 
(3,1 Billionen US-Dollar). 

544. In den vergangenen Jahren wurden insbesondere in China substanzielle Inves-
titionen in umweltbezogene Technologien getätigt. Gemäß BloombergNEF 
(2021) wurden in China im Jahr 2020 rund ein Viertel (135 Mrd US-Dollar) der 

 ABBILDUNG 138 

 

1 – Ohne Handelskredite und Anzahlungen.  2 – Schuldpapiere, sonstige Verbindlichkeiten, börsennotierte Aktien, nicht 
börsennotierte Aktien und sonstige Anteilsrechte.  3 – Kredite.  4 – Ohne Malta und Zypern.  5 – Dargestellt werden die 11 
OECD-Mitgliedstaaten mit dem größten Anteil von Wagniskapitalinvestitionen am BIP und Deutschland (Rang 17). Israel 
kann aufgrund fehlender Daten nicht berücksichtigt werden. US-USA, FI-Finnland, CA-Kanada, KR-Republik Korea, UK-
Vereinigtes Königreich, NL-Niederlande, SE-Schweden, IE-Irland, HU-Ungarn, FR-Frankreich, BE-Belgien, DE-Deutschland.  
6 – Wagniskapitalinvestitionen im Verhältnis zum BIP.  7 – Für die USA wurde der Wert des Jahres 2019 verwendet.

Quellen: Eurostat, OECD, eigene Berechnungen
© Sachverständigenrat | 21-550
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globalen Investitionen getätigt, die in Zusammenhang mit erneuerbaren Ener-
gien, Wasserstoff, Carbon Capture and Storage (CCS) oder der Elektrifizierung 
des Verkehrs- und des Wärmesektors standen.  KASTEN 31 Die Investitionsvolu-
mina in den USA, Deutschland und Japan lagen deutlich dahinter mit 85 Mrd, 
29 Mrd beziehungsweise 27 Mrd US-Dollar. Allerdings relativiert sich diese Be-
trachtung deutlich, wenn die Investitionen in Relation zur Bevölkerung gesetzt 
werden. Während in China Investitionen von knapp 100 US-Dollar pro Kopf ge-
tätigt wurden, wurden in den USA, Deutschland und Japan rund 260, 350 bezie-
hungsweise 210 US-Dollar pro Kopf investiert.  

Die Investitionen in China dürften nicht zuletzt einer politischen Priorisie-
rung folgen. So werden seit dem elften Fünfjahresplan (2006 bis 2010) die Stei-
gerung der Energieeffizienz und der Ausbau erneuerbarer Energien priorisiert 
(Hong et al., 2013). Mit der Industriestrategie Made in China 2025 wurden wei-
tere nachhaltige Technologiebereiche wie die Elektromobilität oder die Energie-
erzeugung in den Fokus chinesischer Politik gesetzt (Wübbeke et al., 2016; Schirr-
meister et al., 2020; JG 2019 Ziffern 320 ff.). Dadurch dürften in China weitere 
Investitionsmittel in diesen Bereichen mobilisiert werden. So plante die chinesi-
sche National Energy Administration (NEA), für den Zeitraum 2017 bis 2020 In-
vestitionen in erneuerbare Energien von rund 361 Mrd US-Dollar vorzunehmen.  

Realwirtschaftliche Rahmenbedingungen 

545. Über die Innovationsfähigkeit und die Kapitalverfügbarkeit hinaus beeinflussen 
zahlreiche weitere Faktoren die Technologiepotenziale einer Volkswirtschaft. 
So können unzureichende Regulierungen, fehlende Infrastruktur oder 
bürokratische Hürden Unternehmensgründungen oder die Umsetzung neuer 
Ideen erschweren oder bremsen (JG 2020 Ziffern 570 ff.). Fehlende Fach-
kräfte (Grimm et al., 2021; JG 2020 Ziffern 442 ff. und 580 ff.) oder Skepsis 
innerhalb der Bevölkerung gegenüber neuen, unbekannten Technologien 
(L’Orange Seigo et al., 2014; Siegrist und Hartmann, 2020) können ebenso ver-
hindern, dass heimische Unternehmen neue Technologiefelder betreten. Die 
Möglichkeit, Technologien schnell zu erproben und zu skalieren, ist ein wichtiger 
Standortvorteil.  

546. Es ist Kernaufgabe der Industriepolitik, die Rahmenbedingungen derart zu ge-
stalten, dass Entdeckungsprozesse ergebnisoffen ablaufen können. Technologie-
spezifische Netzwerkexternalitäten oder Koordinationsprobleme können aber 
dazu führen, dass ganze Technologiepfade einer Volkswirtschaft ver-
sperrt bleiben (JG 2019 Ziffern 250 ff.). So entsteht beispielsweise bei der Erzeu-
gung, dem Transport und der Anwendung von Wasserstoff ein erheblicher Koor-
dinationsbedarf, der eine Skalierung der entsprechenden Technologien in ver-
schiedenen Sektoren verzögern kann (JG 2020 Ziffern 461 ff.).  KASTEN 31 Werden 
die Hindernisse nicht aufgelöst, können für heimische Unternehmen Wettbe-
werbsnachteile entstehen. Industriepolitik kann gezielt an diesen Hindernissen 
ansetzen. So können nationale Strategien, wie etwa die Nationale Wasser-
stoffstrategie (NWR, 2021, S. 8 ff.; JG 2020 Ziffern 461 ff.), die Koordination zwi-
schen den Sektoren erleichtern und die regulatorische Unsicherheit reduzieren. 
Insbesondere die Koordination und Beschleunigung des Ausbaus von Infrastruk-
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turen für den Energietransport (Strom, Wasserstoff) und die klimaneutrale Mo-
bilität (Ladesäulen, Wasserstofftankstellen) ist eine wichtige Voraussetzung da-
für, dass Unternehmen die entsprechenden Anwendungen entwickeln.  

Innerhalb der Strategien sollte aber weiterhin Technologieoffenheit ge-
währleistet werden. So beschränkt sich die japanische oder südkoreanische 
Wasserstoffstrategie beispielsweise nicht nur auf grünen Wasserstoff (Ministerial 
Council on Renewable Energy, Hydrogen and Related Issues, 2017; Ha, 2019). 
Für den schnelleren Technologiehochlauf lassen sie nicht-grüne Energieträger als 
Brückentechnologien zu.  KASTEN 31 Dies könnte die Technologieetablierung in 
diesen Staaten erleichtern und möglicherweise früher umfangreichere Emissions-
einsparungen ermöglichen, als wenn von Beginn an ausschließlich auf klimaneut-
rale Energieträger gesetzt werden würde. Die EU sollte sich diese Offenheit in ih-
rer Wasserstoffstrategie (Europäische Kommission, 2020a) erhalten. 

Erneuerbare Energien verändern Energieimporte 

547. Die Nutzung von erneuerbaren Energien wird in den kommenden Jahren 
stark zunehmen. Die IEA (2021d, S. 195) schätzt, dass im Jahr 2050 fast 70 % 
der globalen Energieproduktion durch erneuerbare Energien gedeckt werden 
müsste, um globale Klimaneutralität zu erreichen. Im Jahr 2020 lag der Anteil bei 
12 %. Da erwartet wird, dass der globale Energiebedarf aufgrund zunehmender 
Energieeffizienz leicht zurückgeht, wird die Energieproduktion aus erneuerbaren 
Energien von 69 Exajoule im Jahr 2020 auf 362 Exajoule im Jahr 2050 steigen 
(IEA, 2021d, S. 195).  

548. Das Potenzial, erneuerbare Energien zu gewinnen, hat neben klimapolitischen 
Implikationen auch eine geopolitische Relevanz: Die Erzeugung von Elektrizität 
aus erneuerbaren Energien ermöglicht Staaten die Reduktion von Energieim-
porten. Insbesondere für China, dem weltweit größten Importeur fossiler Ener-
gieträger, ist der Abbau von Energieabhängigkeiten ein wesentliches Argument, 
seine Erzeugung von erneuerbarer Energie auszubauen (Meidan, 2021). Aber 
auch die Europäische Kommission (2018a, S. 214 f., 2021a, S. 19) sieht das Poten-
zial, die Energieimportquote  ABBILDUNG 139 LINKS der Europäischen Union durch 
den Ausbau erneuerbarer Energien bis zum Jahr 2050 zu reduzieren. Der Wunsch 
nach größerer Unabhängigkeit von Energieimporten kann allerdings zu höheren 
Energiekosten führen, wenn Energie zu niedrigeren Kosten aus dem Ausland 
bezogen werden kann. So besteht bereits heute eine sehr große Heterogenität bei 
den Gestehungskosten von erneuerbaren Energien, die sich bei der weiteren Ska-
lierung noch signifikant verändern dürften.  ABBILDUNG 139 RECHTS  

549. Mithilfe grenzüberschreitender Stromtrassen (Zheng, 2021), wie zum Beispiel 
durch das deutsch-norwegische Projekt Nordlink oder durch Wasserstoff und 
Power-to-X-Verfahren (Runge et al., 2020), kann erneuerbare Energie ex- 
und importiert werden.  KASTEN 31 Für Staaten, die einerseits niedrige Geste-
hungskosten haben (IRENA, 2020b) und andererseits überschüssige erneuerbare 
Energien erzeugen, entstehen dadurch neue Gewinnmöglichkeiten.  ABBILDUNG 139 

RECHTS Nicht zuletzt für die heutigen Förderer fossiler Energieträger könnte dies 
ein (partieller) emissionsarmer Ersatz für ihr bisheriges Geschäftsmodell dar-
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stellen.  ZIFFERN 521 FF. UND 583 FF. Währenddessen können Staaten, die erneuerbare 
Energien nur mit relativ hohen Kosten gewinnen können (IRENA, 2020b), Ener-
gie zu niedrigeren Preisen beziehen (Grimm, 2020a, 2020b). Energieimporte 
können auch geografisch diversifiziert werden, um politische und wirtschaftliche 
Abhängigkeiten zu vermeiden. Dies kann – wie bei dem Wunsch nach Energieau-
tarkie – aber bedeuten, dass die Energiekosten insgesamt steigen.  

Förderung kritischer Mineralien 

550. Die neuen Technologien wie Photovoltaikanlagen oder Batteriezellen verändern 
den Bedarf an Mineralien. Dadurch entstehen auf der einen Seite Chancen für die 
potenziellen Förderstaaten und auf der anderen Seite Handlungsbedarf bei den 
Abnehmern. Die Europäische Kommission (2020b) identifiziert zurzeit 30 ver-
schiedene kritische Rohstoffe, die ihrer Ansicht nach in Zukunft an Bedeutung 
gewinnen werden, bei denen die EU eine starke Importabhängigkeit aufweist 
und eine starke regionale Konzentration der Förderung oder Verarbeitung festzu-
stellen ist.  TABELLE 25 Dies geht mit der Befürchtung einher, dass die Abhängigkeit 
zu Wettbewerbsnachteilen für heimische Unternehmen führen kann, sollten 
Förderstaaten ihre monopolistische Position ausnutzen.  

 ABBILDUNG 139 

 

Energieabhängigkeiten und Gestehungskosten erneuerbarer Energie

0 20 40 60 80 100
Nettoenergieimporte in Relation

zum Energieverbrauch (%)

JP
IT

TR
DE
FR
UK
IN

CN
AR
BR
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1 – Stand: 2014; JP-Japan, IT-Italien, TR-Türkei, DE-Deutschland, FR-Frankreich, UK-Vereinigtes Königreich, IN-Indien, CN-China, AR-
Argentinien, BR-Brasilien. 2 – Verhältnis zwischen den Lebenszeitkosten einer Anlage und der über ihre Lebenszeit gewonnenen
Elektrizität. Diskontierung gemäß IRENA (2020b, S. 12). Subventionen werden nicht berücksichtigt. 3 – Sonnenwärmekraftwerke
(Concentrated Solar Power). 4 – Durchschnittliche Gestehungskosten in Deutschland für ausgewählte erneuerbare Energien. Bei
Photovoltaik wird der Durchschnitt für kommerzielle Anlagen dargestellt.
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 TABELLE 25 

 

Durch die Europäische Kommission identifizierte kritische Rohstoffe (Auswahl)1

Rohstoff
Relevanter 

Produktions-
schritt

Ausgewählte
Verwendung

Weltweit 
größter 

Erzeuger

Weltweit 
größte 

Vorkommen2

Import-
abhängig-
keit der EU

Beryllium Förderung – Elektronische und Kommunikationsgeräte USA (88 %) k. A. k. A.
– Komponenten für die Auto-, Luft- und Raum- China (8 %)
   fahrt- sowie für die Verteidigungsindustrie Madagaskar (2 %)

Borat Förderung – Hochleistungsglas Türkei (42 %) Türkei 100 %
– Düngemittel USA (24 %) USA
– Permanentmagnete Chile (11 %) Chile

Kobalt Förderung – Batterien Kongo (59 %) Kongo (51 %) 86 %
– Superlegierungen China (7 %) Australien (20 %)
– Katalysatoren Kanada (5 %) Kuba (7 %)
– Magnete

Gallium Verarbeitung – Halbleiter China (80 %) k. A. 31 %
– Photovoltaische Zellen Deutschland (8 %)

Ukraine (5 %)

Germanium Verarbeitung – Optische Fasern und Infrarotoptik China (80 %) China 31 %
– Satelliten-Solarzellen Finnland (10 %) Russland
– Polymerisationskatalysatoren Russland (5 %)

Indium Verarbeitung – Flachbildschirme China (48 %) k. A. 0 %
– Photovoltaikzellen und Photonik Republik Korea (21 %)
– Lötmetalle Japan (8 %)

Lithium Verarbeitung – Batterien Chile (44 %) Chile (44 %) 100 %
– Glas und Keramik China (39 %) Australien (22 %)
– Stahl- und Aluminiummetallurgie Argentinien (13 %) Argentinien (9 %)

Natürlicher Förderung – Batterien China (69 %) Türkei (28 %) 98 %
Grafit – Feuerfestmaterialien für die Indien (12 %) China (23 %)

   Stahlerzeugung Brasilien (8 %) Brasilien (22 %)

Scandium Verarbeitung – Festoxid-Brennstoffzellen China (66 %) k. A. 100 %
– Leichte Legierungen Russland (26 %)

Ukraine (7 %)

Siliciummetall Verarbeitung – Halbleiter China (66 %) k. A. 63 %
– Photovoltaik USA (8 %)
– Elektronische Bauteile Norwegen (6 %)
– Silikone

Metalle der Verarbeitung – Chemische Katalysatoren Südafrika (84 %)3 Südafrika (91 %) 100 %
Platingruppe – Brennstoffzellen Russland (40 %)4 Russland (6 %)

– Elektronische Anwendungen Zimbabwe (2 %)

Schwere Verarbeitung – Permanentmagnete für Elektromotoren China (86 %) China (37 %) 100 %
seltene    und Stromgeneratoren Australien (6 %) Vietnam (18 %)
Erden – Leuchtphosphore USA (2 %) Brasilien (18 %)

– Katalysatoren

Leichte Verarbeitung – Batterien
seltene – Glas und Keramik
Erden

1 – Die Europäische Kommission identifizierte insgesamt 30 kritische Rohstoffe. Aufgrund ihres Verwendungszwecks werden Folgen-
de nicht dargestellt: Antimon, Baryt, Bauxit, Flussspat, Hafnium, Kokskohle, Magnesium, Naturkautschuk, Niob, Phosphor, Phospho-
rit, Strontium, Tantal, Titan, Vanadium, Wismut und Wolfram. Angaben für leichte und schwere seltene Erden nur aggregiert verfüg-
bar.  2 – Angaben basieren auf dem U.S. Geological Survey (2021). Teilweise existieren keine oder nur unvollständige Schätzungen
über die globalen Vorkommen.  3 – Für Iridium, Platin, Rhodium und Ruthenium.  4 – Für Palladium.

Quellen: Europäische Kommission (2020b), U.S. Geological Survey (2021)
© Sachverständigenrat | 21-429
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Die regionale Konzentration ist bei vielen der kritischen Rohstoffe stark aus-
geprägt (Reichl und Schatz, 2020).  TABELLE 25 Die exportierenden Staaten dürf-
ten einen Teil der zunehmenden Nachfrage bedienen können. Allerdings könnten 
steigende Rohstoffpreise und der technische Fortschritt die Erschließung 
neuer Vorkommen rentabel machen. Vor allem für südamerikanische und af-
rikanische Staaten könnte sich so in der Zukunft die Förderung dieser Ressourcen 
lohnen (U.S. Geological Survey, 2021). Offen ist, ob sie darüber hinaus über die 
technischen Kompetenzen zur Verarbeitung der Materialen verfügen. 
 ZIFFERN 568 FF.  

551. Importierende Staaten versuchen indessen vermehrt, zukünftigen Import-
engpässen entgegenzuwirken (Europäische Kommission, 2020b; JOGMEC, 
2020; ERGI, 2021). Während China bereits seit einigen Jahren in ausländische 
Rohstoffreserven investiert, verstärken die USA und die EU zurzeit ihre Anstren-
gungen, Partnerschaften aufzubauen und Rohstoffbedarfe zu sichern (Schmid, 
2019).  ZIFFERN 583 FF. Außerdem will die EU vermehrt Forschung und Entwick-
lung stärken, die sich auf die Materialsubstitution und die Kreislaufwirtschaft fo-
kussiert (Europäische Kommission, 2020b). Dadurch könnte der Bedarf an Roh-
stoffen und insbesondere an Importen langfristig sinken. 

4. Implikationen für klimapolitische 
Verhandlungspositionen 

552. Multilaterale Klimapolitik muss – wenn sie erfolgreich sein will – die Heteroge-
nität der Staaten mit Blick auf die Herausforderungen, Risiken und Chancen 
berücksichtigen. Dies gilt für die klimabezogenen Risiken, denen Staaten gegen-
überstehen,  ZIFFERN 512 FF. die transitorischen Kosten der Dekarbonisierung,  ZIF-

FERN 521 FF. sowie für die Technologiepotenziale von Volkswirtschaften  ZIFFERN 

538 FF. und deren Finanzierungsmöglichkeiten.  ZIFFERN 542 FF.  

Diese Faktoren führen bereits heute zu einer sehr unterschiedlichen Bereit-
schaft, Klima- und Umweltpolitik zu betreiben. So zeigt der Environmental 
Performance Index (EPI) eine große Heterogenität zwischen den Staaten bei 
ihren klima- und umweltpolitischen Anstrengungen auf (Wendling et al., 2020). 
Während viele fortgeschrittene Volkswirtschaften dem regionalen Umweltschutz 
einen hohen Wert beimessen, gibt es in Schwellenländern oft noch keine Möglich-
keit oder keine ausreichende Akzeptanz, Wirtschaftswachstum und Emissionen 
zunehmend zu entkoppeln.  

553. Die vielfältigen Verhandlungspositionen und ihre zugrundeliegenden Erklärungs-
faktoren erschweren es erheblich, Staaten hinsichtlich ihrer Kooperationsbereit-
schaft zu kategorisieren. Bereits ein Überblick über wenige, ausgewählte 
Erklärungsvariablen verdeutlicht, wie unterschiedlich die Ausgangslagen sein 
können.  TABELLE 26 Aufgrund von im weltweiten Vergleich geringen Klimarisiken 
und der Chance, unternehmerischen Nutzen aus der Transformation zu ziehen, 
dürften beispielsweise Deutschland und Frankreich eine relative günstige Po-
sition innehaben. Die Ölförderländer hingegen dürften zum Teil großen Her-
ausforderungen gegenüberstehen, insbesondere wenn die finanziellen und real-
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wirtschaftlichen Rahmenbedingungen eine Umorientierung der Wirtschaft er-
schweren, wie beispielsweise in Russland.  

 TABELLE 26  

 

Australien 1,3       30,6       15,5       0,89  23,2       –  192,0       74,9       

Brasilien 2,3       38,1       2,0       0,97  15,4       11,9       51,2       

Chile 0,2       31,7       4,6       1,36  23,0       64,2       55,3       

China 26,9       38,8       7,4       0,83  43,3       15,0       37,3       

Deutschland 1,8       28,4       8,6       1,50  21,4       60,9       77,2       

Frankreich 0,9       29,0       4,6       1,37  24,2       43,5       80,0       

Indien 7,4       50,3       1,8       0,72  30,7       34,3       27,6       

Indonesien 2,1       44,6       2,2       0,57  33,8       –  103,1       37,8       

Japan 2,6       36,1       8,7       1,04  24,5       94,0       75,1       

Kanada 1,6       29,2       15,5       0,98  23,0       –  67,9       71,0       

Polen 0,8       31,7       8,2       1,08  19,7       28,4       60,9       

Russland 5,5       33,1       11,1       0,76  22,8       –  83,7       50,5       

Saudi-Arabien 1,4       38,9       15,3       2,14  28,8       –  191,5       44,0       

Südafrika 1,1       40,6       7,5       0,87  17,6       –  14,5       43,1       

Ukraine 0,6       36,8       4,2       0,94  14,9       27,2       49,5       

USA 13,1       32,1       15,2       0,86  21,0       9,2       69,3       

VAE9 0,6       35,7       20,8       1,01  23,8       –  183,8       55,6       

1 – Bei der Farbkodierung wurde die globale Verteilung der Indikatoren berücksichtigt. Grün/gelb/rot zeigt eine positive/
neutrale/negative Ausgangslage an.  2 – Betrachtung basiert auf CO2-äquivalenten Treibhausgasen (Stand 2018).  3 – Der 
ND-GAIN-Verwundbarkeitsindex bewertet auf einer Skala von 0 bis 100, wie stark eine Volkswirtschaft Klimagefahren aus-
gesetzt ist (Stand 2019).  4 – Stand 2018.  5 – Der Revealed Technological Advantage (RTA) für umweltbezogene Techno-
logien bestimmt sich aus dem Verhältnis von Patentanmeldungen umweltbezogener Technologien zu allen Patentanmel-
dungen gemäß Patent Cooperation Treaty (PCT). Definition umweltbezogener Technologien gemäß OECD. Werte größer 1
implizieren eine entsprechende Spezialisierung (Stand 2018).  6 – Anteil der Bruttoanlageinvestitionen am BIP (Stand
2019).  7 – Die Nettoenergieimportquote ist definiert als das Verhältnis der jährlichen Nettoenergieimporte zum Gesamt-
energieverbrauch (Stand 2014). Negative Werte implizieren einen Nettoenergieexport.  8 – Der Environmental Perfor-
mance Index (EPI) bewertet Volkswirtschaften hinsichtlich ihrer umwelt- und klimapolitischen Fortschritte auf einer Skala
von 0  bis 100 (Stand 2020).  9 – Vereinigte Arabische Emirate.

Quellen: Chen et al. (2015), OECD, Weltbank, Wendling et al. (2020), eigene Berechnungen
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III. MULTILATERALE KLIMAKOOPERATION 

554. Um den Klimawandel einzugrenzen, bedarf es einer Koordination über die  
Staatengemeinschaft hinweg. Ohne eine breite Beteiligung von Staaten können 
Trittbrettfahren sowie direktes und indirektes Carbon Leakage  PLUS-

TEXT 13 dazu führen, dass die klimapolitischen Anstrengungen der EU oder 
Deutschlands teilweise ins Leere laufen. Gleichzeitig erschweren die unterschied-
lichen Ausgangslagen der Staaten die Verhandlungen und die Koordination.  ZIF-

FERN 552 F.  

Die Fortschritte bei der multilateralen Klimakoordination bleiben bislang 
hinter den notwendigen Ambitionen zurück, um die Klimaerwärmung auf unter 
2°C – geschweige denn auf 1,5°C – gegenüber dem vorindustriellen Niveau zu be-
grenzen. Daher werden nachfolgend Möglichkeiten diskutiert, wie auf multilate-
raler Ebene Fortschritte erzielt werden können. Dabei liegt der Fokus zum einen 
auf der Klimapolitik, die durch die Vereinten Nationen (United Nations, UN) und 
ihre Klimarahmenkonvention  ZIFFERN 555 FF. koordiniert wird. Zum anderen auf 
der Ausgestaltung der multilateralen Handelspolitik, die insbesondere durch die 
Welthandelsorganisation (World Trade Organization, WTO) geprägt ist und eine 
wichtige Rolle für den Klimaschutz spielen kann.  ZIFFERN 574 FF.  

1. Klimapolitik innerhalb der Vereinten Nationen  

555. Die multilaterale Koordination von Klimapolitik war bisher nur eingeschränkt er-
folgreich. Der erste multilaterale Koordinationsmechanismus, das Kyoto-Pro-
tokoll, sah nur für die fortgeschrittenen Volkswirtschaften Emissionsreduktions-
ziele vor. Allerdings beteiligten sich große Emittenten nicht, so etwa die USA, Ka-
nada, Japan oder Russland. Im Jahr 2011 deckten die teilnehmenden Staaten le-
diglich 13 % der globalen Treibhausgasemissionen ab (Edenhofer und Jakob, 
2019, S. 80 f.). Entsprechend gering war die Reduktion der Emissionen in den 
teilnehmenden Staaten seit dem Jahr 1990 im Vergleich zu den Emissionssteige-
rungen andernorts.  ABBILDUNG 140  

556. Das Pariser Klimaabkommen aus dem Jahr 2015 führt die Bestrebungen des 
Kyoto-Protokolls nach dem Jahr 2020 fort. Der maßgebende Erfolg des Abkom-
mens ist die Einigung auf ein gemeinsames Klimaziel und die Verpflichtung 
für alle teilnehmenden Staaten, individuelle Klimaschutzbeiträge zu formu-
lieren (UNFCCC, 2021a).  ABBILDUNG 141 In vielerlei Hinsicht kann das Pariser Kli-
maabkommen die zentralen Herausforderungen multilateraler Klimakooperation 
aber nach wie vor nicht lösen. So sind keine Sanktionsmechanismen vorge-
sehen und die nationalen Selbstverpflichtungen (Nationally Determined Contri-
butions, NDC) können ohne völkerrechtliche Konsequenzen unerfüllt bleiben 
(Deutscher Bundestag, 2018). Die Konsequenzen bei Nichterfüllung gehen somit 
über eine mögliche negative Außenwirkung (Naming and Shaming) nicht hinaus.  
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Daher löst das Pariser Klimaabkommen das Problem des Trittbrettfahrens 
nicht. Nach wie vor können die nationalen Ziele sehr niedrig gesetzt und – wie im 
Kyoto-Protokoll – eine abwartende Haltung eingenommen werden (Beccherle 
und Tirole, 2011; Gollier und Tirole, 2015). So dürften die derzeitigen Ziele in den 
NDC nicht ausreichen, das gemeinsam formulierte Langfristziel zu erreichen (Liu 
und Raftery, 2021). Gemäß Climate Action Tracker (CAT, 2021) implizieren die 
derzeitigen NDC eine Erderwärmung von 1,9 bis 3,0°C bis zum Jahr 2100. Die 
Autoren verweisen jedoch darauf, dass die aktuell implementierte Klimapolitik 
nicht ausreicht, um die Ziele der NDC zu erreichen. Stattdessen prognostizieren 
sie unter der gegebenen Klimapolitik, dass die Temperatur um 2,1 bis 3,9°C ge-
genüber dem vorindustriellen Niveau steigen wird.  

557. Obwohl das Pariser Klimaabkommen Schwächen aufweist, kann es einen Beitrag 
leisten, indem es das gegenseitige Vertrauen in die Ambitionen der Vertrags-
partner stärkt. Vertrauen und Reziprozität sind essenziell bei der erfolgrei-
chen Kooperation und beide Faktoren verstärken sich gegenseitig (Pateete et al., 
2010, S. 350 f.; Ostrom, 2014). Nur wenn darauf Verlass ist, dass die eigenen An-
strengungen positiv auf die Anstrengungen der Partner wirken und nicht ausge-
nutzt werden, dürfte der Klimawandel effektiv begrenzt werden können. Mecha-
nismen wie beispielsweise ein multilateraler CO2-Preismechanismus können Re-
ziprozität gewährleisten (Cramton et al., 2015; MacKay et al., 2015) – sie scheinen 
derzeit aber nicht mehrheitsfähig zu sein. Wenn das Pariser Klimaabkommen das 
gegenseitige Vertrauen in die Ambitionen und Absichten der anderen Staaten 
stärkt, könnte es den Weg zu besseren Instrumenten ebnen.  

558. Das Pariser Klimaabkommen sieht einige Elemente vor, die das Vertrauen po-
sitiv beeinflussen können. Nicht zuletzt die Einhaltung der NDC könnte diese 
Funktion erfüllen. Allerdings sind die Evaluation und Verschärfung dieser Ziele 
nur alle fünf Jahre geplant. Fortschritte können also nur langsam erfolgen. Die 

 ABBILDUNG 140 

 

1 – 0,5 % der Emissionen werden nicht dargestellt, weil sie entweder einen Anteil an den globalen Emissionen kleiner 
0,001 % (Dominica, Kap Verde, Kiribati, Komoren, Liechtenstein, Nauru, São Tomé und Príncipe, Seychellen, St. Kitts und 
Nevis, St. Vincent und die Grenadinen, Tonga, Tuvalu) oder eine Veränderung größer 300 % (Libanon, Kamerun, Vietnam, 
Tschad, Oman, Afghanistan, Katar, Malediven, Timor-Leste, Äquatorialguinea) haben.

Quellen: Weltbank, eigene Berechnungen
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Ausweitung der Informationspflichten, die im Abkommen vorgesehen sind und 
im Enhanced Transparency Framework (ETF) zusammengefasst werden, 
können ebenfalls einen Beitrag leisten. Können die Fortschritte bei der Umset-
zung der NDC von den Partnern nachvollzogen werden, könnte dies höhere Am-
bitionen nach sich ziehen. Allerdings lassen die Regularien noch viele Interpreta-
tionsspielräume. Es ist daher noch zweifelhaft, inwiefern sie tatsächlich positiv 
auf das Vertrauen wirken (Weikmans et al., 2019). Eine kontinuierliche Verbes-
serung und Ausweitung der Informationspflichten sind daher angebracht.  

559. Insbesondere beim Lastenausgleich, also dem finanziellen und technologi-
schen Transfer zwischen fortgeschrittenen und sich entwickelnden Volkswirt-

 ABBILDUNG 141 

 

Ausgewählte Ergebnisse der Weltklimakonferenzen

Quellen: BMU (2021), Edenhofer und Jakob (2019), UNFCCC, eigene Darstellung

© Sachverständigenrat | 21-441

– Internationales Umweltabkommen mit dem Ziel, eine gefährliche anthropogene Störung des Klimasystems zu verhindern
– 197 Vertragspartner
– Weiterentwicklung über jährliche Gipfeltreffen (Conference of the Parties, COP)

Rahmenübereinkommen der Vereinten Nationen (UN) über Klimaänderungen (1992)

1997
(COP3)

Protokoll von Kyoto zum Rahmenübereinkommen der UN über Klimaänderungen
– Verpflichtung von fortgeschrittenen Volkswirtschaften zwischen 2008 und 2012 mindestens 5 % der

Treibhausgasemissionen gegenüber dem Jahr 1990 zu reduzieren
– Drei zentrale Mechanismen, um nationale Emissionsreduktionsziele zu erreichen:

Internationaler Emissionshandel:
Veräußerung oder Erwerb übriger
bzw. benötigter Emissionsrechte
zwischen Vertragspartnern

Clean Development
Mechanism (CDM):
Anrechnung von emissions-
einsparenden Projekten
in Entwicklungsländern

Joint Implementation:
Anrechnung von emissions-
einsparenden Projekten in
anderen fortgeschrittenen
Volkswirtschaften

2009
(COP15)

Übereinkunft von Kopenhagen
– Zusicherung finanzieller Unterstützung für Entwicklungs- und Schwellenländer bei der Adaption und

Mitigation
– Zielsetzung: Ab dem Jahr 2020 sollen durch die fortgeschrittenen Volkswirtschaften aus privaten,

öffentlichen und sonstigen Quellen mobilisiert werdenjährlich 100 Mrd US-Dollar

2010
(COP16) Übereinkommen von Cancún

– Beschluss zur Gründung des Green Climate Funds (GCF) mit dem Mandat, Entwicklungs- und
Schwellenländer bei der Adaption und Mitigation finanziell zu unterstützen

– Beschluss zur Etablierung des Technologiemechanismus. Neben der Technologieförderung soll er
den Technologietransfer hin zu Entwicklungs- und Schwellenländern stärken

2015
(COP21)

Übereinkommen von Paris
– Konkretisierung des gemeinsamen Ziels, breite Ratifizierung und Pflichten für alle Staaten
– Drei zentrale Säulen:

Verständigung auf Lang-
fristziele:
Erderwärmung auf 2,0 °C
- möglichst 1,5 °C -
gegenüber dem vorindus-
triellen Niveau beschränken

Pledge and Review:
Freiwillige Selbstverpflichtung der
Staaten (Nationally Determined
Contributions, NDC), die in einem
Fünfjahresturnus evaluiert und
verschärft werden

Multilaterale Instrumente,
wie zum Beispiel ein
Lastenausgleich, Wald-
schutzhilfen oder Ab-
sichtserklärung zum
Emissionshandel

2012
(COP18) Einigung zur zweiten Verpflichtungsperiode des Kyoto-Protokolls in Doha

– Verpflichtung von fortgeschrittenen Volkswirtschaften, zwischen 2013 und 2020 mindestens 18 %
ihrer Treibhausgasemissionen gegenüber dem Jahr 1990 zu reduzieren
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schaften, ergibt sich eine besondere Gelegenheit, das Vertrauen zwischen den 
Partnern zu stärken. Der Lastenausgleich wird nicht nur maßgeblich dafür ver-
antwortlich sein, Schwellen- und Entwicklungsländern durch Mitigationsmaß-
nahmen einen emissionsarmen Wachstumspfad zu ermöglichen und die Konse-
quenzen des Klimawandels durch Adaptionsmaßnahmen abzufedern. Gelingt es 
hier, Fortschritte zu erzielen, könnte dies zudem das Vertrauen steigern und Me-
chanismen mehrheitsfähig machen, die das Trittbrettfahren effektiv eingrenzen 
können.  

Obwohl der Lastenausgleich ein wesentlicher Bestandteil des Pariser Klimaab-
kommens ist, sind viele Aspekte hierbei noch ungeklärt (Edenhofer und Ja-
kob, 2019, S. 83). So ist offen, in welcher Form die Transfers zur Verfügung ge-
stellt werden, wie viele der Mittel aus der öffentlichen oder privaten Hand kom-
men sollen und welche Staaten wie viele Mittel mobilisieren. 

560. In der Klimarahmenkonvention ist festgehalten, dass die Staatengemeinschaft 
eine gemeinsame, aber unterschiedliche Verantwortung trägt, das Kli-
masystem zu schützen. Aufgrund ihrer Fähigkeiten sollen fortgeschrittene Volks-
wirtschaften eine führende Rolle einnehmen (Artikel 3.1). Gemäß Artikel 4.4 des 
Pariser Klimaabkommens impliziert dies nicht nur, dass sie sich zu Emissionsre-
duktionszielen verpflichten sollen, während Entwicklungsländer das nicht müs-
sen. Sie sollen auch Finanz- und Technologietransfers leisten, um den sich 
entwickelnden Volkswirtschaften die Transformation zu ermöglichen oder zu er-
leichtern (Pariser Klimaabkommen Artikel 9).  ZIFFERN 512 FF. UND 537 FF.  

Lastenausgleich durch internationale Klimafinanzierung 

561. Unter dem Begriff der internationalen Klimafinanzierung  GLOSSAR (Cli-
mate Finance) werden diejenigen Finanzströme zusammengefasst, die Mitigati-
ons- und Adaptionsmaßnahmen unterstützen. Sie können von privaten, öffentli-
chen oder anderen Institutionen stammen und regional, national oder internati-
onal eingesetzt werden. Dies schließt auch die Transfers von fortgeschrittenen 
Volkswirtschaften an Entwicklungs- und Schwellenländer ein (UNFCCC, 2021b).  

Bereits in der Übereinkunft von Kopenhagen aus dem Jahr 2009 haben sich die 
fortgeschrittenen Volkswirtschaften dazu verpflichtet, ab dem Jahr 2020 ein 
jährliches Volumen von 100 Mrd US-Dollar für die Adaption und Mitiga-
tion in Schwellen- und Entwicklungsländern zu mobilisieren.  ABBILDUNG 141 Dazu 
zählen auch private Mittel, sofern diese durch die öffentliche Klimafinanzierung 
der Geberländer incentiviert werden (Bhattacharya et al., 2020, S. 28 f.; OECD, 
2021b, S. 11 f.). Im Jahr 2019 – dem letzten verfügbaren Datenstand – wurde ein 
Volumen von rund 80 Mrd US-Dollar mobilisiert (OECD, 2021b).  ABBILDUNG 142 
Obwohl keine aktuelleren Daten vorliegen, dürfte das Ziel für das Jahr 2020 
nicht erreicht worden sein (Bhattacharya et al., 2020, S. 33).  

Nicht nur die voraussichtliche Zielverfehlung wird kritisiert. Die Zusätzlichkeit 
der Mittel und die unterstützende Wirkung von öffentlichen Krediten für Ent-
wicklungs- und Schwellenländer, die zurzeit einen wesentlichen Teil der Mittel 
ausmachen,  ABBILDUNG 142 wird infrage gestellt (Dasgupta et al., 2015). Zudem 



Globaler Klimaschutz: Rahmenbedingungen und Handlungsoptionen – Kapitel 5 

 Jahresgutachten 2021/22 – Sachverständigenrat 415 

wird die Methodik zur Identifikation der mobilisierten Mittel als intransparent 
und inkonsistent kritisiert (Bhattacharya et al., 2020, S. 27 ff.).  

562. Für die potenzielle Zielverfehlung bei den mobilisierten Mitteln dürfte nicht zu-
letzt der Bottom-up-Ansatz verantwortlich sein, der derzeit angewandt wird. Es 
existiert kein Verteilungsschlüssel, der die anvisierten 100 Mrd US-Dollar 
auf die fortgeschrittenen Volkswirtschaften verteilt. Stattdessen kündigen die 
Staaten ihre Mittelzusagen zu unregelmäßigen Zeitpunkten an.  

Die Implementierung eines Verteilungsschlüssels, der sich beispielsweise 
am BIP, den historischen oder aktuellen Emissionen orientieren kann, könnte 
dazu führen, dass mehr Mittel mobilisiert werden (Pickering et al., 2015; Schala-
tek und Bird, 2020). Nach Angaben des Bundesministeriums für wirtschaftliche 
Zusammenarbeit und Entwicklung (BMZ, 2021) stellte Deutschland im Jahr 2020 
rund 7,6 Mrd Euro öffentlicher Mittel zur Verfügung, wovon etwa 2,6 Mrd Euro 
durch Kredite der KfW bereitgestellt wurden. In diesem Jahr wurde die öffentli-
che Klimafinanzierung für Entwicklungs- und Schwellenländer bereits bei dem 
Treffen der G7 in Cornwall thematisiert (G7, 2021a). Deutschland sollte das 
Thema während seiner G7-Präsidentschaft im nächsten Jahr erneut aufgreifen 
und die Mobilisierung weiter voranbringen.  

563. Die Mittel der öffentlichen Klimafinanzierung werden durch unterschiedliche 
plurilaterale und bilaterale Institutionen auf die Entwicklungs- und Schwellen-
länder verteilt (Watson und Schalatek, 2021). Zu den plurilateralen Instituti-
onen gehören beispielsweise Entwicklungsbanken, wie etwa die Weltbank, oder 
Klimafonds, wie der Green Climate Fund (GCF).  ABBILDUNG 141 Der Vorteil pluri-
lateraler Institutionen ist die Koordination: Sie erlauben die Etablierung einer 
globalen Strategie. Allerdings können ihre Organisationsstrukturen Umsetzungs-
prozesse verlangsamen (Kumar, 2015; Schalatek und Watson, 2020). Bilaterale 
Projekte sind daher eine sinnvolle Ergänzung. Sie sind flexibler einsetzbar und 

 ABBILDUNG 142 

 

1 – Werte für 2019.  2 – Durchschnitt für die Jahre 2016 bis 2018.

Quelle: OECD (2021b)
© Sachverständigenrat | 21-447
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erleichtern die Erprobung von Projektideen. Dies kann die Effektivität des Las-
tenausgleichs verbessern. Gleichzeitig bieten sie die Möglichkeit, strategische Al-
lianzen aufzubauen, die das Fundament für zukünftige klimapolitische oder wirt-
schaftliche Partnerschaften sein können. In Deutschland ist wie in anderen Län-
dern auch das politische und wirtschaftliche Interesse an Energiepartnerschaften 
in den vergangenen Jahren gestiegen (BMWi, 2020; Kiyoshi und Al Mazrouei, 
2021; U.S. Department of State, 2021a, 2021b).  ZIFFERN 583 FF.  

564. Die öffentliche Klimafinanzierung, die durch die fortgeschrittenen Volkswirt-
schaften mobilisiert wird, kann nur einen Teil der notwendigen Mittel aufbrin-
gen – selbst wenn die Mobilisierung der Mittel zukünftig besser koordiniert wer-
den würde.  ZIFFER 537 Sie kann jedoch dazu dienen, private Investitionen in 
Entwicklungs- und Schwellenländern zu mobilisieren. Dies gilt nicht zuletzt 
dort, wo Marktunvollkommenheiten zu ineffizient niedrigen Investitionen führen 
(Metz et al., 2000, S. 19; Bowen, 2011). Die stärkere Mobilisierung von privaten 
Investitionen ist – neben der Mobilisierung öffentlicher Mittel für den Lastenaus-
gleich – daher aus gutem Grund ein Schwerpunktthema bei der diesjährigen 
COP26 in Glasgow (Carney, 2021; COP26 Presidency, 2021). 

565. Neben Marktunvollkommenheiten dürften unzureichende Klimapolitik, 
schlecht ausgestaltete klimapolitische Instrumente und unglaubwür-
dige Klimaambitionen zentrale Investitionshindernisse für private Akteure 
sein. So führt die Climate Finance Leadership Initiative (CFLI, 2019), ein Interes-
senverbund privater Finanzinstitute, das Fehlen privater Investitionen unter an-
derem auf die Unsicherheit der staatlichen Emissionsziele sowie fehlende Regu-
lierungen und Standards zurück. Entwicklungs- und Schwellenländer wie Bang-
ladesch, Indien oder Pakistan investierten vermehrt in Kohlekraftwerke (Steckel 
et al., 2015; SEforALL und CPI, 2021). Dies hat nicht nur in der kurzen Frist Kon-
sequenzen für die Attraktivität privater Investitionen in erneuerbare Energien. 
Kohlekraftwerke werden bis zu 45 Jahre betrieben und verzögern Investitionen in 
erneuerbare Energien auch in der langen Frist (Tong et al., 2019; Sato et al., 2021).  

Die Transfers von fortgeschrittenen Volkswirtschaften an Entwicklungs- und 
Schwellenländer sollten strategisch genutzt werden, um die klimapolitische 
Unsicherheit in den Zielländern gezielt zu reduzieren und dadurch private 
Investitionen zu mobilisieren. Dies könnte insbesondere dann erreicht wer-
den, wenn finanzielle Transfers an die Emissionsreduktion, klimapolitische Maß-
nahmen oder Instrumente geknüpft werden. Die Transferhöhe könnte sich bei-
spielsweise an den eingesparten Emissionen orientieren (Steckel et al., 2017; Kor-
nek und Edenhofer, 2020). Allerdings muss sichergestellt sein, dass die Konditi-
onalität nicht zu Fehlanreizen führt. So könnten Maßnahmen in den Ziellän-
dern strategisch verzögert werden, um zu einem späteren Zeitpunkt von den 
Transfers zu profitieren. Werden sektorspezifische Konditionen vereinbart, könn-
ten andere Sektoren vernachlässigt werden (Steckel et al., 2017). 

566. Die Einführung von CO2-Preismechanismen in Entwicklungs- und Schwel-
lenländern könnte die politische Unsicherheit für private Investitionen senken 
und so mehr privates Kapital mobilisieren (JG 2020 Ziffern 372 f.).  ZIFFER 542 
Gleichzeitig würde die Bepreisung diesen Staaten die Erfüllung ihrer NDC erleich-
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tern, indem die gesamtwirtschaftlichen Kosten der Transformation gesenkt wer-
den würden (Rat für Nachhaltige Entwicklung und Leopoldina, 2021, S. 21 f.; SG 
2019 Ziffern 107 ff.). Bisher sind CO2-Preise in Entwicklungs- und Schwellenlän-
dern aber die Ausnahme (Weltbank, 2021a).  ABBILDUNG 143 Bei der Etablierung 
von Bepreisungssystemen können fortgeschrittene Volkswirtschaften unter-
schiedliche Hilfestellungen geben. Transfers könnten geleistet werden, um 
ungewollte Verteilungseffekte der CO2-Bepreisung abzufedern (Steckel et al., 
2017; Edenhofer und Jakob, 2019, S. 91 f.). Ebenso könnte die Beratung ausge-
baut werden, die den Aufbau der notwendigen Governancestruktur vorantreibt.  

Die Hürden zur Einführung eines CO2-Preismechanismus können aus vielfälti-
gen Gründen sehr hoch sein (Stiglitz, 2019). Ein erster Schritt, der womöglich ein-
facher und schneller umzusetzen ist, wäre die Reduktion von Subventionen 
für fossile Energieträger. Nach wie vor werden sowohl in fortgeschrittenen 
Volkswirtschaften als auch in Entwicklungs- und Schwellenländern erhebliche 
Mittel dafür aufgewandt (IISD, 2020; Taylor, 2020). Diese Subventionen für fos-
sile Energieträger können die Transformation erschweren und verzögern (SG 
2019 Ziffer 95).  

567. Sowohl für Entwicklungs- und Schwellenländer als auch für fortgeschrittene 
Volkswirtschaften wird die Verfügbarkeit von Informationen über die Kli-
mawirkung einzelner Investitionsvorhaben eine zentrale Rolle bei der Mobilisie-
rung privater Investitionen spielen. Ist für Anlegerinnen und Anleger der 
nachhaltige Verwendungszweck einer Kapitalanlage (Environmental, Social, 
Governance; ESG) verlässlich nachvollziehbar, kann dies positiv auf das Kapi-
talangebot wirken (Bhattacharya et al., 2020; Liebich et al., 2021; JG 2020 Ziffern 
419 ff.). Derartige Kriterien können – bei richtiger Ausgestaltung – dazu beitra-
gen, Informationsasymmetrien zwischen Gläubigern und Schuldnern zu redu-

 ABBILDUNG 143 

 

Überregionale und nationale CO -Bepreisung im Jahr 20212
1

Bestehender Emissionshandel oder CO -Steuer2 Überlegungen zur Implementierung einer CO -Bepreisung 2

Kein CO -Preismechanismus2

© Sachverständigenrat | 45021-

1 – Bestehende oder geplante CO -Bepreisungssysteme auf subnationaler Ebene werden nicht berücksichtigt.2

Quellen: EuroGeographics bezüglich der Verwaltungsgrenzen, Weltbank
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zieren und dadurch das notwendige Kapital für die Transformation zu mobilisie-
ren (Mauderer, 2019; TCFD, 2020).  ZIFFER 542  

Die EU kann mit ihrer EU-Taxonomie  GLOSSAR (Europäische Kommission, 
2018b; EU TEG, 2020) erste Erfahrungen sammeln und so bei der Etablierung 
von regionalen oder multilateralen Standards eine unterstützende beziehungs-
weise führende Rolle einnehmen. Langfristiges Ziel sollte es sein, ein transpa-
rentes und praktikables Bewertungssystem zu etablieren, das den Beitrag 
von Investitionen zum Erreichen der Klimaneutralität sichtbar macht und alle 
Staaten – unabhängig von ihrem Wohlstandsniveau – einschließt.  ZIFFER 577 Für 
den Erfolg der ESG-Kriterien wird ausschlaggebend sein, wie glaubwürdig die 
nachhaltige Mittelverwendung sichergestellt werden kann und wie hoch 
die Komplexität des Systems und der damit verbundene administrative Auf-
wand ausfallen wird (EU TEG, 2019, S. 97 ff.). Zuletzt war der Wissenschaftliche 
Beirat beim Bundesministerium der Finanzen (Wissenschaftlicher Beirat beim 
BMF, 2021) hinsichtlich beider Faktoren skeptisch. Darüber hinaus können bei 
falscher Ausgestaltung der Kriterien auch Hemmnisse für nachhaltige Investitio-
nen entstehen. Dies gilt etwa, wenn inkrementelle Innovationen und die dazuge-
hörigen Investitionsprojekte in emissionsintensiven Industrien wegen fehlender 
Differenzierung als nicht nachhaltig deklariert werden (Friedrich und Wendland, 
2021). 

Lastenausgleich durch Technologiediffusion 

568. Die Adaption und Mitigation kann für Entwicklungs- und Schwellenländer 
aus verschiedenen Gründen eine Herausforderung darstellen. Technik, Equip-
ment oder fachliche Kompetenzen können fehlen. Ebenso kann die regulatorische 
Erfahrung unzureichend sein, etwa um die Systemintegration erneuerbarer Ener-
gien zu ermöglichen oder die Energieeffizienz zu verbessern. Der Technologie-
transfer durch die fortgeschrittenen Volkswirtschaften hat das Potenzial, die 
Technologiediffusion zu beschleunigen und Entwicklungs- und Schwellen-
länder darin zu befähigen, die notwendigen Mitigations- und Adaptionsmaß-
nahmen umzusetzen (Metz et al., 2000, S. 15 ff.). Im besten Fall folgen die Ent-
wicklungs- und Schwellenländer nicht dem Technologiepfad fortgeschrittener 
Volkswirtschaften, sondern überspringen spezifische Technologien (Energy Le-
apfrogging; van Benthem, 2015). Dadurch können sie einen emissionsärmeren 
Wachstumspfad verfolgen.  

569. Der Technologietransfer durch fortgeschrittene Volkswirtschaften kann vielfäl-
tige Formen annehmen, um auf die jeweilige Situation des Ziellands Rücksicht zu 
nehmen (Metz et al., 2000, S. 20; de Coninck und Sagar, 2015). Technische 
Ausstattung kann bereitgestellt, Forschungsergebnisse können geteilt oder 
eigene Forschungskapazitäten vorort aufgebaut werden. Beratung, wie sie etwa 
durch die Deutsche Gesellschaft für Internationale Zusammenarbeit (GIZ) geleis-
tet wird, kann die Staaten dabei unterstützen, ihre Rahmenbedingungen derart 
auszugestalten, dass private Investitionen mobilisiert und dadurch Technologie-
diffusion betrieben wird. Nicht zuletzt können gemeinsam Forschungs-
schwerpunkte identifiziert, Forschungskollaboration gestärkt und Innovatio-
nen durch Demonstrationsprojekte erprobt werden (Stern, 2006, S. 495 ff.).  
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570. Im Rahmen der UN wurde bei der COP16 im Jahr 2010 der UNFCCC-Techno-
logiemechanismus ins Leben gerufen, der den Technologietransfer koordinie-
ren soll (Abdel-Latif, 2015).  ABBILDUNG 141 Er hat einerseits eine Beratungs- und 
Koordinationsfunktion bei der Forschung und Entwicklung von Mitigations- und 
Adaptionstechnologien. Anderseits soll er die Entwicklungs- und Schwellenlän-
der bei der Anwendung dieser Technologien technisch unterstützen, über neue 
Technologien und Lösungen informieren und verschiedene Akteure miteinander 
vernetzen (UNFCCC, 2015).  

571. Seit dem Jahr 1992 partizipieren Schwellenländer, nicht aber die am wenigsten 
entwickelten Volkswirtschaften, zunehmend an der internationalen Technologie-
diffusion. Dies leiten Glachant und Dechezleprêtre (2017) anhand des Imports 
von Zwischenprodukten, ausländischen Direktinvestitionen (Foreign Direct In-
vestments, FDI) und Patentanmeldungen ab. In den am wenigsten entwickel-
ten Volkswirtschaften sind die Hürden für den Technologietransfer am höchs-
ten (Glachant und Dechezleprêtre, 2017). Das zeigt sich nicht nur beim Handel. 
So profitierten Entwicklungsländer am wenigsten von dem Ausgleichsmechanis-
mus des Kyoto-Protokolls (Clean Development Mechanism, CDM), der vor-
sah, dass sich fortgeschrittene Volkswirtschaften emissionseinsparende Projekte 
in Entwicklungs- und Schwellenländern auf ihre eigene Emissionsreduktion an-
rechnen lassen konnten.  ABBILDUNG 141 Zwar wird der CDM aufgrund der zweifel-
haften Zusätzlichkeit der Emissionseinsparung häufig kritisiert (Paulsson, 2009), 
ihm wird jedoch ein positiver Nebeneffekt auf den Technologietransfer zugespro-
chen (de Coninck et al., 2007; Dechezleprêtre et al., 2008; Lema und Lema, 2013). 
Fehlende technische oder institutionelle Kapazitäten in Entwicklungs-
ländern werden jedoch als Grund dafür genannt, warum die CDM-Projekte vor 
allem in Schwellenländern durchgeführt wurden (Castro und Michaelowa, 2011).  

572. Technologiediffusion wird durch Freihandel begünstigt (Dechezleprêtre et al., 
2013). Eine zunehmende Integration der Entwicklungs- und Schwellenländer in 
die globalen Märkte, etwa durch Handelsabkommen, könnte also dort die Nut-
zung neuester Technologien erleichtern.  ZIFFERN 574 FF. Ob das Recht am geis-
tigen Eigentum ein Hindernis für den Technologietransfer darstellt, lässt sich 
theoretisch nicht eindeutig beantworten. Empirisch kann jedoch kein negativer 
Effekt des Patentrechts auf die Technologiediffusion identifiziert werden (Stern, 
2006, S. 500 f.; Dechezleprêtre et al., 2013). Verlässliche Rahmenbedingun-
gen und eine glaubwürdige Klimapolitik können Anreize für grüne Investiti-
onen in Entwicklungs- und Schwellenländern setzen und somit zur Technologie-
diffusion beitragen (Glachant und Dechezleprêtre, 2017). 

573. Für europäische und deutsche Unternehmen, wie auch für Unternehmen aus an-
deren fortgeschrittenen Volkswirtschaften weltweit, entstehen durch die Maß-
nahmen des Technologietransfers neue Absatzmöglichkeiten für ihre Produkte 
und Dienstleistungen. Die Grundlage dafür können schon heute mit Hilfe von 
Technologiepartnerschaften strategisch gelegt werden. Sie können europä-
ische oder deutsche Unternehmen dabei unterstützen, ihre Technologien und 
Produkte frühzeitig im Ausland zu skalieren.  ZIFFERN 583 FF. Die Möglichkeit, 
grüne Energieträger zu handeln, bietet nicht zuletzt Entwicklungs- und Schwel-
lenländern neue Exportmöglichkeiten. Europa und Deutschland können von den 
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komparativen Vorteilen der Entwicklungs- und Schwellenländer bei der Gewin-
nung erneuerbarer Energien profitieren. Die Grundlagen für diesen Energiehan-
del können schon heute mit Hilfe von Energiepartnerschaften gelegt werden. 
 ZIFFERN 547 FF.  

2. Anpassung der internationalen 
Handelskooperation  

574. Der internationale Handel hat durch Spezialisierung und Arbeitsteilung in 
fast allen Staaten zu großen Effizienz- und Wohlfahrtssteigerungen geführt 
(JG 2017 Ziffern 153 ff. und 649 ff.). Im Zuge der Intensivierung des internatio-
nalen Handels hat sich die Armut, insbesondere in Entwicklungs- und Schwellen-
ländern, stark reduziert (Mitra, 2016; Weltbank und WTO, 2018; JG 2017 Ziffern 
629 ff.) Gleichzeitig kann der internationale Handel mit negativen Effekten für 
den Klimaschutz und die Umwelt einhergehen (Copeland, 1994; Antweiler et al., 
2001; Neary, 2006; Managi et al., 2009; Weber und Peters, 2009; McAusland und 
Millimet, 2013; Keen und Kotsogiannis, 2014; Cherniwchan et al., 2017; Larch 
und Wanner, 2017).  

Handelsflüsse beeinflussen die Emissionen nicht nur durch ihren Einfluss darauf, 
wo und wie viel produziert wird (Garnadt et al., 2020), sondern auch dadurch, 
dass sie die Wirksamkeit unilateralerer Klimaschutzmaßnahmen etwa durch 
Carbon Leakage  PLUSTEXT 13 beeinträchtigen können (Aichele und Felbermayr, 
2015). Zudem können potenzielle Einbußen bei der Wettbewerbsfähigkeit 
Länder von ambitionierter Klimapolitik abhalten (Wissenschaftlicher Beirat beim 
BMWi, 2021). Eine Zunahme des internationalen Handels kann zudem, beispiels-
weise durch eine Verlagerung der Produktion in der Landwirtschaft, zu einer stär-
keren Abholzung führen und dadurch natürliche Treibhausgassenken zerstören 
(Abman und Lundberg, 2020).  

575. Bisher hat die internationale Handelspolitik, die zu großen Teilen durch die 
WTO koordiniert wird, die Klimaaspekte des Handels weitgehend unbe-
rücksichtigt gelassen. Daraus hat sich ein globales Handelssystem entwickelt, 
das in manchen Aspekten klimaschädlich wirkt. So sind zum Beispiel in den meis-
ten Staaten sowohl die Importzölle als auch die nicht-tarifären Handels-
hemmnisse wie Produktstandards für emissionsarme Güter höher als für 
emissionsintensive Güter (de Melo und Solleder, 2019; Shapiro, 2021). Dies stellt 
eine implizite Subvention der Produktion emissionsintensiver Güter dar. Deren 
Höhe beziffert Shapiro (2021) im Durchschnitt auf 85 bis 120 US-Dollar pro 
Tonne CO2. In Simulationen zeigt Shapiro (2021), dass eine Angleichung der 
Zölle auf emissionsarme und emissionsintensive Güter mit positiven Effekten ver-
bunden sein kann. So würde nach seiner Studie eine Senkung der Zölle auf emis-
sionsarme Güter auf das Niveau des Durchschnittszolls, bei gleichzeitiger Anhe-
bung der Zölle auf emissionsintensive Güter auf das Niveau des Durchschnitts-
zolls, zu einer Senkung der CO2-Emissionen führen, während sich die globale 
Wirtschaftsleistung kaum verändern würde. Die Studie zeigt auch, dass eine Zoll-
senkung für emissionsarme Güter auf das Zollniveau emissionsintensiver Güter 
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einerseits zu einer Verringerung der CO2-Emissionen führen und andererseits die 
Wirtschaftsleistung leicht ansteigen lassen würde. 

Neben den beobachteten Asymmetrien in der Zollstruktur können direkte Sub-
ventionen für emissionsintensive Güter und Energieträger die interna-
tionalen Handelsströme ebenfalls beeinflussen und die Reduktion der globalen 
Treibhausgasemissionen beeinträchtigen (Moerenhout, 2020).  

576. In verschiedenen Dimensionen ist der aktuelle rechtliche Rahmen der WTO für 
klimapolitische Maßnahmen unzureichend. So werden beispielsweise viele kli-
maschädliche Subventionen durch die WTO-Regeln geduldet. Gleichzeitig 
fehlt es aber an Rechtssicherheit bezüglich der Zulässigkeit von Subventionen für 
umweltfreundliche Güter (Green, 2006; Fischer, 2016; Pirlot, 2017). Zusätzlich 
besteht die Gefahr, dass die CO2-Kennzeichnungsregeln einzelner Staaten 
von der WTO als nicht-tarifäres Handelshemmnis eingestuft werden könnten 
(Mavroidis und de Melo, 2015). Zudem ist bislang völkerrechtlich nicht geregelt, 
wie verfahren wird, wenn Regelungen der Klimaabkommen und das WTO-Recht 
miteinander im Konflikt stehen (Soobramanien et al., 2019). Dies könnte etwa der 
Fall sein, wenn die in den Klimabkommen vorgesehenen Maßnahmen Auswir-
kungen auf den Handel haben (WTO, 2021a). Diese Unsicherheiten können dazu 
führen, dass Staaten in geringerem Umfang Klimaschutz betreiben. 

577. Vor diesem Hintergrund werden verschiedene Reformmöglichkeiten für das glo-
bale Handelssystem diskutiert, darunter die Einführung eines Mechanismus zum 
Abbau von umweltschädlichen Subventionen (Bacchus, 2018) sowie eine Eini-
gung auf einheitliche Regeln zur Kennzeichnung von Emissionsfußabdrücken und 
Standards (Soobramanien et al., 2019). Letztere würden auch die Kosten, die 
durch unterschiedliche Regulierungen enstehen, reduzieren.  KASTEN 32. Ahmad 
(2020) empfiehlt bei künftigen Verhandlungen zur Reform der WTO-Regeln 
auf einen liberalisierten Handel mit grünen Technologien, Gütern und 
Dienstleistungen sowie deren Diffusion hinzuwirken. Die Stärkung der 
Rechtssicherheit wird dabei als ein wichtiges Element angesehen (Soobramanien 
et al., 2019). So wird beispielsweise eine Definition für Subventionen von klima-
freundlichen Gütern und Dienstleistungen gefordert. Ebenso wird die fehlende 
Rechtssicherheit bei Fällen kritisiert, bei denen nationale Klimaschutzmaßnah-
men im Widerspruch mit dem WTO-Recht stehen könnten, sofern sie Auswirkun-
gen auf Handelspartner haben. Zudem werden Forderungen geäußert, etwaige 
Konflikte zwischen Klimaabkommen und WTO-Regeln zu klären.  
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 KASTEN 32  

Die Messung von produktspezifischen Treibhausgasemissionen 

Die Messung und Schätzung von Treibhausgasemissionen, insbesondere des Emissionsfußab-
drucks von Prozessen, Produkten und Investitionsvorhaben, sowie die Etablierung von Mess- 
und Schätzstandards ist Voraussetzung für einen effizienten Klimaschutz. Zum einen muss die 
Messung von Emissionen transparent und nachvollziehbar sein, damit die Emissionsredukti-
onszusagen etwa im Rahmen des Pariser Klimaabkommens überprüfbar sind (Weikmans et al., 
2019). Zum anderen kann die Schätzung des Emissionsfußabdrucks eine Grundlage für Nach-
haltigkeitskriterien wie diejenigen der EU-Taxonomie sein. Derartige Kriterien erleichtern es In-
vestoren, klimarelevante Aspekte bei ihren Investitionsentscheidungen zu berücksichtigen. 
Darüber hinaus ist eine verlässliche Messung des CO2-Fußabdrucks von Produkten wichtig, bei-
spielsweise wenn Konsumentinnen und Konsumenten auf die Klimawirkung ihrer Konsument-
scheidungen achten möchten oder wenn CO2-Grenzausgleichsmechanismen eingeführt wer-
den sollen, wie derzeit von der EU geplant (Europäische Kommission, 2021b).  

Bei der Messung des produktspezifischen Emissionsfußabdrucks muss zunächst definiert 
werden, welche Emissionen Berücksichtigung finden. Eine enge Definition bezieht nur die di-
rekten, in der letzten Stufe der Wertschöpfungskette entstandenen Emissionen ein. Hingegen 
schließt eine breite Definition auch indirekte Emissionen ein und somit den kompletten Emis-
sionen entlang der gesamten Wertschöpfungskette eines Produkts. Eine andere Möglichkeit 
wäre, die direkten Emissionen und die primären indirekten Emissionen aus der Energieverwen-
dung, aber nicht die restlichen indirekten Emissionen miteinzubeziehen (Dröge und Fischer, 
2020). Je nach Ziel kann eine andere Definition zielführend sein. So wäre für den EU-Grenzaus-
gleichsmechanismus etwa die Letztere relevant, da sie für viele Industrien dem Großteil der 
Emissionen entspricht, die von dem EU-Emissionshandel abgedeckt sind. Es besteht jedoch 
das Risiko der kreativen Prozess- oder Buchführung: So kann es dazu kommen, dass der Pro-
zess für die Zertifizierung bilanziert und die CO2-Emissionen des Produkts entsprechend publi-
ziert werden. Für den eigentlichen Betrieb könnten die Anlagen dann aber emissionsintensiver 
betrieben werden, so dass real deutlich höhere Emissionen als die im Rahmen der Zertifizierung 
attestierten Emissionen entstehen. Daher wären neben einer Zertifizierung von Anlagen auch 
regelmäßige Prüfungen im Realbetrieb notwendig. Darüber hinaus könnte erneuerbarer Strom 
gezielt denjenigen Gütern zugerechnet werden, die ihren Emissionsfußabdruck für den Export 
in eine Region mit Grenzausgleichsmechanismus nachweisen müssen (Peterson, 2021). 
Dadurch können Probleme wie etwa Resource Shuffling  GLOSSAR entstehen (Caron et al., 
2015; Fowlie et al., 2021).  

Die Entscheidung darüber, welche Emissionen berücksichtigt werden, hat maßgeblichen 
Einfluss auf die Komplexität der Messung und somit auf den Umsetzungsaufwand. Schon bei 
direkten Emissionen ergeben sich große Herausforderungen, da die CO2-Emissionen nicht nur 
von der Produktart, sondern auch vom Produktionsprozess abhängen (SG 2019 Ziffer 180). Um 
alle indirekten Emissionen einzelner Produkte zu bestimmen, müssten die Lieferketten lücken-
los – mitsamt Emissionen für alle einzelnen Aktivitäten – transparent und nachvollziehbar ge-
macht werden (Garnadt et al., 2020).  

Für die Glaubwürdigkeit des Messsystems wären standardisierte Zertifizierungen und Prüf-
verfahren notwendig, die allerdings für Unternehmen mit hohen Kosten einhergehen können. 
Dies dürfte dazu führen, dass für viele international gehandelte Güter die emissionsrelevanten 
Informationen nicht vollständig zur Verfügung stehen werden. Für diese Fälle müssen produkt-
spezifische Treibhausgasemissionen durch alternative Methoden approximiert werden. So 
wäre es beispielsweise möglich, anhand von Input-Output-Tabellen die durchschnittlichen für 
den Wirtschaftsbereich spezifischen Emissionen für einzelne Länder oder Regionen zu berech-
nen (Garnadt et al., 2020). Diese könnten dann als Benchmark für die Produkte des jeweiligen 
Wirtschaftsbereichs verwendet werden, ungeachtet dessen wie sich die Emissionen innerhalb 
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des Wirtschaftsbereichs in dem jeweiligen Land beziehungsweise in der jeweiligen Region ver-
teilen. Ist die Produktion mit geringeren Emissionen verbunden, sollte Unternehmen die Mög-
lichkeit eingeräumt werden, einen entsprechenden Nachweis zu erbringen und geltend machen 
zu können. Ähnlich sieht es die Europäische Kommission (2021b) bei ihrem Entwurf für den 
Grenzausgleich vor. Bei Verfahren, die im Wesentlichen mit Benchmarks arbeiten, können sich 
allerdings die Anreize für die Unternehmen abschwächen, Emissionen zu reduzieren. Insbeson-
dere wenn die Prozessemissionen weit über den Standardwerten liegen, haben Unternehmen 
keine Anreize inkrementelle Innovationen umzusetzen.  

578. Innerhalb ihrer neuen Handelsstrategie hat sich die EU eine WTO-Reform zum 
Ziel gesetzt (Europäische Kommission, 2021c). Für die Erreichung des Ziels 
könnte die EU ihre Rolle im globalen Handel nutzen, um international 
Einfluss auszuüben: Die EU gehört zu den wichtigsten Handelspartnern der-
jenigen Staaten, die einen hohen Anteil an den weltweiten Treibhausgasemissio-
nen haben.  ABBILDUNG 144 Zum Beispiel ist die EU der wichtigste Handelspartner 
der USA und für China stellt die EU den zweitwichtigsten Handelspartner dar. 
Eine weitere Stärkung des Binnenmarkts wie zum Beispiel durch eine Vervoll-
ständigung der Kapitalmarktunion  ZIFFERN 542 FF. und des digitalen Binnen-
markts,  ZIFFER 498 würde die Bedeutung der EU als Absatzmarkt und damit ihre 
Verhandlungsposition weiter verbessern. Mit steigender Größe des europäischen 
Absatzmarkts und Produktionsstandorts dürfte der Zugang dazu für Staaten wie 
China und die USA an Bedeutung gewinnen.  

579. Auch viele andere Staaten haben die Rolle der WTO für den Klimaschutz aner-
kannt. 50 WTO-Mitgliedstaaten, inklusive der EU-Mitgliedstaaten und des Ver-
einigten Königreichs, haben die Trade-and-Environment-Sustainability-Struc-
tured-Discussions-Initiative eröffnet, in deren Rahmen sie versuchen, die Arbeit 

 ABBILDUNG 144 

 

1 – Im Jahr 2019 betrugen die gesamten Exporte in die EU 2 301,9 Mrd US-Dollar und die gesamten Importe aus der EU 
2 279,5 Mrd US-Dollar. UA-Ukraine, TR-Türkei, ZA-Südafrika, US-USA, BR-Brasilien, SA-Saudi-Arabien, CN-China, AR-Argen-
tinien, CL-Chile, IN-Indien, AU-Australien, VN-Vietnam, JP-Japan, CA-Kanada, ID-Indonesien, MX-Mexiko.

Quellen: Comtrade Datenbank (Vereinte Nationen), Europäische Kommission, eigene Berechnungen
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der WTO mit dem Umwelt-, und insbesondere dem Klimaschutz, in Einklang zu 
bringen (WTO, 2020, 2021b). Auch die G7 hat Handelsreformen, inklusive einer 
WTO-Reform, zu einem der wichtigsten Handlungsfelder erklärt (G7, 2021b). Al-
lerdings ist unklar, wie realistisch eine WTO-Reform ist. Aufgrund der hohen Mit-
gliederzahl und der heterogenen Interessen der Mitgliedstaaten gestaltet sich die 
Kooperation in Rahmen der WTO in den letzten zwei Dekaden zuneh-
mend schwierig (Hoekman, 2019). Der letzte große Versuch, Handel und 
Umweltschutz in Einklang zu bringen, ist seit der im Jahr 2001 gestarteten 
Doha-Runde der Verhandlungen der WTO zum Stillstand gekommen (de 
Melo und Solleder, 2019). Auch die Verhandlungen über ein Umweltgüterabkom-
men, die seit Juli 2014 von der EU, den USA, China und 14 anderen WTO-Mit-
gliedern geführt werden, zeigen wenig Fortschritt. Angesichts dessen könnte ein 
enger Fokus auf die klimapolitisch zielführenden Reformen, die durch eine breite 
Unterstützung in der WTO umsetzbar sind, in der kurzen Frist sinnvoll sein. So 
zeichnet sich zum Beispiel die Möglichkeit für eine Einigung zum Abbau der Sub-
ventionen für Hochseefischerei mit Grundschleppnetzen ab, die aufgrund des 
Aufwirbelns von CO2-haltigen Sedimenten für mehr CO2-Emissionen verant-
wortlich ist als die japanische Volkswirtschaft (Sala et al., 2018, 2021; Pike, 2021).  

580. Zusammenfassend zeigt sich, dass sich eine Reform des internationalen Handel-
systems im Rahmen der WTO, die sich positiv auf die Anstrengungen zum Kli-
maschutz auswirken würde, zurzeit schwierig gestaltet. Die multilateralen 
Verhandlungen zu Emissionsminderungen und zu Mechanismen zur Verbreitung 
klimafreundlicher Technologien stehen ebenso vor großen Herausforderungen. 
 ZIFFER 556 Infolgedessen rücken bi- und plurilaterale Möglichkeiten zur Koordi-
nation der Klimapolitik, die Deutschland und der EU zur Verfügung stehen, aktu-
ell stärker in den Fokus. 
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IV. BI- UND PLURILATERALE 
MÖGLICHKEITEN DER KLIMAPOLITIK 

581. Die multilateralen Klimaverhandlungen sind durch die Heterogenität der Staa-
ten – insbesondere die großen Unterschiede hinsichtlich der Chancen und Risi-
ken von Klimapolitik  ZIFFERN 511 FF. – und den daraus entstehenden unterschied-
lichen Verhandlungspositionen eine Herausforderung. Diese Heterogenität er-
schwert die Einigung bei Verhandlungen im Rahmen von multilateralen Or-
ganisationen wie der UN oder der WTO.  ZIFFERN 554 FF.  

Die Kooperation innerhalb kleinerer Ländergruppen ist möglicherweise leichter, 
insbesondere wenn Parteien miteinander verhandeln, die ähnliche Präferenzen 
oder komplementäre Interessen haben. Daher dürfte es bei bi- und plurilate-
ralen Kooperationen deutlich höhere Chancen auf eine Einigung geben. 
 PLUSTEXT 12 Kooperationen unter wenigen Staaten sind zwar tendenziell weni-
ger effizient als multilaterale Kooperationen, dennoch bieten sie zahlreiche 
Chancen und sollten als Ergänzung von multilateralen Bemühungen gesehen wer-
den. 

582. So könnte die nationale Klimapolitik durch eine stärkere Koordination im 
kleinen Kreis effektiver werden, etwa aufgrund von zusätzlichen Anreizen für 
Klimaschutz, die für nicht-kooperierende Staaten durch plurilaterale Ansätze ent-
stehen können.  ZIFFERN 585 FF. Zudem könnten Abkommen im kleineren Kreis 
eine Vorbildwirkung für andere Staaten haben, da sie demonstrieren, wie 
Klimapolitik erfolgreich mit Handel in Einklang gebracht werden kann. Nicht zu-
letzt könnten umweltfreundliche Technologien schneller skaliert werden, 
wenn gemeinsam die Rahmenbedingungen für deren Nutzung verbessert und 
Technologiekooperationen initiiert werden. Die Transformationskosten könnten 
so für die Staatengemeinschaft sinken. In der Vergangenheit hat sich die EU be-
reits an verschiedenen plurilateralen Initiativen zum Klimaschutz beteiligt.  

1. Bilaterale Partnerschaften 

583. Bilaterale Partnerschaften bilden eine wichtige Säule der internationa-
len Kooperation beim Klimaschutz und sind oft Grundlage für finanzielle 
und technologische Transfers für Entwicklungs- und Schwellenländer. So unter-
stützt beispielsweise die deutsche Gesellschaft für Internationale Zusammenar-
beit (GIZ) Staaten bei der Umsetzung ihrer NDC und bei der Finanzierung der 
Klimamaßnahmen (GIZ, 2021). Die deutsche KfW und ihre Konzerntöchter finan-
zieren und versichern verschiedene Projekte in Entwicklungs- und Schwellenlän-
dern und leisten Investitionsberatung (KfW, 2021), während die deutschen Aus-
landshandelskammern die Unternehmen im Ausland bei der Ausarbeitung der 
Projekte unterstützen (DIHK, 2020).  

584. In Zukunft ergeben sich Möglichkeiten für Partnerschaften für klimarele-
vante Technologien, die zugleich der EU sowie Entwicklungs- und Schwellen-
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ländern Vorteile bringen können. Insbesondere bei der Energieerzeugung und  
-versorgung können solche Partnerschaften vorteilhaft sein. Der gesamte Ener-
giebedarf in Europa wird gemäß Erwartungen der Europäischen Kommission 
(2018a) zwar bis zum Jahr 2050 um etwa 30 % im Vergleich zum Jahr 2016 sin-
ken, die verwendeten Energiequellen werden sich dabei aber stark verändern. 
Insbesondere wird der Verbrauch von Strom und synthetischen Energieträgern, 
wie Wasserstoff und synthetischen Kraftstoffen, wachsen. Voraussichtlich wird es 
kosteneffizient sein, einen großen Teil des zukünftigen Energiebedarfs durch 
Energieträger zu decken, die in Drittstaaten gewonnen und nach Europa impor-
tiert werden. Eine solche Entwicklung zeichnet sich zum Beispiel für Wasserstoff 
ab (Runge et al., 2020; NWR, 2021; Wietschel et al., 2021).  ZIFFERN 547 FF.  

585. Die technischen Grundlagen für die neuen Energieimporte müssen schon 
heute gelegt werden, indem im Zielland die Produktion und der Transport der 
Energieträger angestoßen werden und in der EU Abnehmer identifiziert werden. 
Dabei können die Staaten diese Grundlagen besonders stärken, indem sie Markt-
versagen beheben, zum Beispiel durch Koordination bei Netzwerkexternalitäten, 
die bei der Infrastruktur entstehen (Greaker und Heggedal, 2010; Currarini et al., 
2016), Bekämpfung von Informationsasymmetrien (Ulph und Ulph, 2007), oder 
Vorbeugung vor Koordinationsversagen (Mielke und Steudle, 2018). Die deut-
schen Projekte HY Supply (acatech, 2021) und H2 Global (2021) bereiten zurzeit 
den Weg für erste Partnerschaften für den internationalen Wasserstoffhandel.  

Unterstützung für die Partnerstaaten beim Abbau von potenziellen Ineffizienzen 
in der Regulierung und beim Aufbau von notwendigen Rahmenbedingungen  ZIF-

FER 569 ziehen weitere Verbesserungen nach sich. Da die deutschen Unternehmen 
über eine gute Ausgangslage bei der Entwicklung und Produktion von Investiti-
onsgütern für die Erschließung der neuen Energiequellen verfügen,  ZIF-

FERN 538 FF. ergeben sich für sie Möglichkeiten des Technologieexports. Au-
ßerdem erlauben die Partnerschaften, verschiedene Technologien für den globa-
len Transport erneuerbarer Energieträger zu erproben und zu skalieren. Dies 
dürfte in den Zielländern neue Wachstumsmöglichkeiten eröffnen und die Trans-
formation hin zur Klimaneutralität erleichtern, während die EU ihre Energieim-
porte diversifizieren könnte.  

586. Die Einbeziehung von heutigen Exporteuren der fossilen Energieträger 
in die globale Transformation  ZIFFERN 530 FF. erhöht die Erfolgsaussichten 
für den multilateralen Klimaschutz (Lazarus und van Asselt, 2018), da es besser 
gelingen könnte, Carbon Leakage  PLUSTEXT 13 zu verhindern oder abzumildern. 
Dabei kann insbesondere die Einbeziehung dieser Staaten in neue Energiepart-
nerschaften hilfreich sein (Grimm, 2021a), zum Beispiel basierend auf Koopera-
tionen zu blauem Wasserstoff.  ZIFFERN 547 FF. Solche Partnerschaften könnten den 
Exporteuren frühzeitig neue Geschäftsmöglichkeiten aufzeigen und ihnen die 
Transformation attraktiver machen.  KASTEN 31 Die EU und Deutschland könnten 
den Klimaschutz zusätzlich befördern, wenn sie die Technologiepartnerschaften 
an einen (graduellen) Ausstieg aus klimaschädlichen Aktivitäten koppeln. Insbe-
sondere in Verhandlungen mit Russland könnte die Aussicht auf diese neuen Ge-
schäftsfelder und Exportpotenziale helfen, das Land in die Transformation hin 
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zur Klimaneutralität stärker mit einzubeziehen (Grimm, 2021a; Grimm und 
Westphal, 2021a). 

587. Der Umstieg von blauem auf grünen Wasserstoff kann durch Kooperatio-
nen zum Ausbau erneuerbarer Energien und Elektrolyseinfrastrukturen erleich-
tert werden.  KASTEN 31 Bei den Wasserstoff-Übergangsszenarien ist entschei-
dend, engmaschig zu kontrollieren, dass Emissionen so weit wie möglich vermie-
den werden. Die Nutzung erneuerbarer Energien als Energiequelle für Kohlen-
stoffabscheidung (CCS oder CCU), die Zertifizierung der Anlagen sowie eine ef-
fektive Überwachung der Emissionsintensität entlang der ganzen Lieferketten 
(Monitoring) wären bei einem solchen Ansatz nötig, um sicherzustellen, dass die 
Partnerschaften möglichst früh zum Klimaschutz beitragen (Bauer et al., 2021; 

 TABELLE 27 

 

Allgemeine 
oder sektor-
spezifische 

Energie-
effizienz

Ausbau oder 
Integration 

erneuerbarer 
Energien

Wasserstoff, 
Power-to-X 

und 
Powerfuels

Zukunft fos-
siler Energie-

träger und 
Atomenergie

Energie-
speicher und 

Flexibili-
sierung

Algerien Partnerschaft 2015 X X

Australien Partnerschaft 2017 X X X

Brasilien Partnerschaft 2017 X X

Chile Partnerschaft 2019 X X X X

China Partnerschaft 2007 X X X

Indien Dialog 2006 X X X

Iran Dialog 2018 X X

Japan Partnerschaft 2019 X X X

Jordanien Partnerschaft 2019 X X

Kanada Partnerschaft 2021 X X X

Kasachstan Dialog 2012 X

Marokko Partnerschaft 2012 X X

Mexiko Partnerschaft 2016 X X X

Republik Korea Partnerschaft 2019 X X X X X

Russland Dialog 2010 X X X

Südafrika Partnerschaft 2013 X X X

Tunesien Partnerschaft 2012 X X

Türkei Dialog 2012 X X X

Ukraine Partnerschaft 2020 X X X

USA Dialog 2019 X X X X

VAE3 Partnerschaft 2017 X X X X

1 – Im Gegensatz zu Energiedialogen setzen Energiepartnerschaften eine beidseitig unterzeichnete Absichtserklärung vo-
raus.  2 – Vernachlässigt werden Themen, die nur in einzelnen Partnerschaften oder Dialogen thematisiert werden. Dazu 
gehören unter anderem Digitalisierung, Rohstoffe, Cybersicherheit, wirtschaftliche Zusammenarbeit oder Elektromobilität.
3 – Vereinigte Arabische Emirate.

Quellen: BMWi (2020, 2021), eigene Darstellung
© Sachverständigenrat | 21-505

Überblick über deutsche Energiepartnerschaften und -dialoge sowie ihre Themenschwerpunkte
Ausgewählte Themenschwerpunkte2

Gründungs-
jahrTyp1
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Grimm, 2021a). Wenn eine veraltete Infrastruktur genutzt wird, Leckagen beim 
Transport nicht verhindert oder fossile Energieträger bei der Kohlenstoffabschei-
dung (CCS oder CCU) verwendet werden, dann könnten die Treibhausgasemissi-
onen sehr hoch ausfallen (Bauer et al., 2021; Howarth und Jacobson, 2021).  

588. Schon heute bestehen zahlreiche bilaterale Technologiepartnerschaften. Im Jahr 
2019 unterhielt Deutschland etwa mit mehr als 20 Ländern weltweit Energie-
partnerschaften und -dialoge (BMWi, 2020).  TABELLE 27 In einigen Berei-
chen, insbesondere bei grünem Wasserstoff, sind jedoch noch weitere Initiativen 
in Planung (Jensterle et al., 2019). So will Deutschland zum Beispiel bis zu 40 Mio 
Euro in eine Partnerschaft mit Namibia investieren (BMBF, 2021). 

2. Investitionsschutzabkommen  

589. Investitionen sind zur Erreichung der klimapolitischen Ziele essenziell, da Kli-
maneutralität mit einer umfangreichen technologischen Umstellung, insbeson-
dere in der Energiewirtschaft, einhergehen wird und somit große Investitionsvo-
lumina erfordert.  TABELLE 24 Diese werden zum Teil durch grenzüberschrei-
tende Privatinvestitionen gedeckt werden müssen. Um diese mobilisieren zu 
können, braucht es ein stabiles Investitionsumfeld im Gaststaat, das vor allem die 
politischen Risiken reduziert (Busse und Hefeker, 2007). Das Hold-up-Prob-
lem kann zu ineffizient niedrigen Investitionen führen: Fürchten Unternehmen 
Maßnahmen, die den Wert von Investitionen nachträglich mindern, etwa auf-
grund strengerer Klimaschutzbestimmungen, können Investitionen ausbleiben.  

590. Zu einem stabilen Investitionsumfeld können internationale Investi- 
tionsschutzabkommen beitragen – völkerrechtliche Verträge, die den In-
vestoren aus den Vertragsstaaten Schutz zusichern, wenn sie Investitionen in ei-
nem anderen Vertragsstaat tätigen. Seit dem Inkrafttreten des Vertrags von Lis-
sabon im Dezember 2009 liegt die Kompetenz für neue Investitionsschutzabkom-
men bei der EU. Der Sachverständigenrat hat eine Expertise in Auftrag gegeben, 
die die Implikationen dieser Abkommen auf den Klimaschutz betrachtet (Gundel, 
2021). Der Standard von „fairer und angemessener“ Behandlung, den die Abkom-
men auferlegen, soll davor schützen, dass ein ausländisches Unternehmen ent-
schädigungslos verstaatlicht wird oder dass indirekte oder de facto-Enteignungen 
vorgenommen werden (Gundel, 2021). Im Fall von Verstößen gegen die in den 
Abkommen festgelegten Behandlungsregeln entscheidet ein Schiedsgericht über 
die angemessene Entschädigung für Investoren.  

591. Investitionsschutzabkommen können das Hold-Up Problem abmildern (Ossa et 
al., 2020; Horn und Tangerås, 2021) und wirken sich positiv auf grenzüberschrei-
tende Investitionsströme aus (Neumayer und Spess, 2005; Tobin und Rose-
Ackerman, 2011; Egger und Merlo, 2012; Berger et al., 2013). Weltweit wurden 
knapp 3 000 bilaterale Investitionsschutzabkommen abgeschlossen 
(OECD, 2016b). Prinzipiell sind auch plurilaterale Investitionsschutzabkommen 
möglich, sie sind aber nur sehr selten. Für die Energiepolitik ist ein plurilaterales 
Investitionsschutzabkommen, der Energiechartavertrag (Energy Charter 
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Treaty, ECT) aus dem Jahr 1994, von herausragender Bedeutung. An dem Vertrag 
sind 54 Parteien beteiligt. 

592. Durch ihre positive Wirkung auf grenzüberschreitende Investitionsströme kön-
nen Investitionsschutzabkommen zur Mobilisierung des Kapitals für klima-
freundliche Investitionen beitragen.  ZIFFER 567 Schon heute sind sie für klima-
freundliche Investitionen relevant und werden häufig zu ihrem Schutz an-
gewandt. Klagen in Rahmen des ECT, zum Beispiel, wurden in den vergangenen 
zehn Jahren überwiegend im Kontext von Investitionen in erneuerbare Energien 
eingereicht.  ABBILDUNG 145 Ein Großteil dieser Klagen wurde in Spanien im Kon-
text von Änderungen der Einspeisevergütungen eingereicht. Tschechien, Italien, 
Bulgarien und einige andere Staaten, auch außerhalb der EU, wurden mit Inves-
torenklagen im Zusammenhang mit erneuerbaren Energien konfrontiert.  

593. Klimaschutzmaßnahmen können den Wert bereits getätigter Investitio-
nen erheblich verringern. Es wird daher im Kontext der Klimapolitik be-
fürchtet, dass Investitionsschutzabkommen zu Entschädigungspflichten ge-
genüber ausländischen Investoren führen können, insbesondere für vergangene 
Investitionen in fossile Energieträger. Dieses Entschädigungsrisiko wird teilweise 
als unerwünschter Kostentreiber für Klimaschutzmaßnahmen (Tienhaara 
und Cotula, 2020) und Beschränkung der politischen Gestaltungsspiel-
räume der Vertragsstaaten (Gundel, 2021) wahrgenommen. Außerdem befürch-
ten einige Beobachter einen klimapolitischen „regulatory chill“ Effekt (Janeba, 
2019), also einen bremsenden, entmutigenden Effekt auf die Bereitschaft der Ent-
scheidungsträgerinnen und -träger, notwendige klimapolitische Regulierungen 
zu verabschieden oder umzusetzen. Folglich mehren sich Rufe nach einer Moder-
nisierung der Abkommen oder sogar nach ihrer Aufkündigung, vor allem in Bezug 
auf den ECT (European and National Parliaments Members, 2020; Civil Society 
Organisations, 2021). 

594. Zurzeit herrscht Unsicherheit, ob und in welchem Umfang Entschädigungspflich-
ten für bestehende Investitionen aufgrund geplanter Klimapolitik entstehen 

 ABBILDUNG 145 

 

1 – 142 Verfahren, davon 55 schwebend.  2 – Keine Identifikation der Energieträger möglich.

Quelle: Energy Charter Secretariat
© Sachverständigenrat | 21-537
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könnten. Einerseits gibt ein Investitionsschutzabkommen den Investo-
ren keinen Anspruch auf einen unveränderten Rechtsrahmen, neue Re-
gulierungen sind demnach also nicht von vornherein unzulässig (Gundel, 2021). 
Vielmehr zielen die Abkommen darauf ab, Situationen von offenkundiger regula-
torischer Willkür, gezielter Diskriminierung oder missbräuchlicher Behandlung 
von Investoren vorzubeugen (Gundel, 2021). Die meisten Klimaschutzmaß-
nahmen dürften in dieser Hinsicht unproblematisch sein. Dazu existieren 
nach Brower und Schill (2009) Kontrollmechanismen, die bei Schiedsverfahren 
die Unparteilichkeit der Schiedsrichterinnen und Schiedsrichter sichern. Analy-
sen der Urteile von Schiedsgerichten legen nahe, dass nicht systematisch zuguns-
ten einer Seite entschieden wurde (Franck, 2007; Coop, 2014; Nunnenkamp, 
2017; Gundel, 2021). Unter solchen Bedingungen wäre generell eine ausgewogene 
Urteilssprechung bei Schiedsverfahren erwartbar, auch mit Blick auf Klima-
schutzmaßnahmen. Andererseits handelt es sich bei den Schutzstandards, die In-
vestitionsschutzabkommen auferlegen, um sehr abstrakte und wertungsabhän-
gige Begriffe. Das Ergebnis ihrer Anwendung ist im Einzelfall nicht leicht zu prog-
nostizieren (Gundel, 2021).  

Insbesondere könnten einzelne Klimaschutzmaßnahmen potenziell als Enteig-
nung eingeordnet werden. Es ist zudem sehr unsicher, welche dieser Maßnahmen 
sich als problematisch erweisen können, da es bisher kein Urteil zum Klima-
schutz in einem Investor-Staat-Schiedsverfahren gibt. Derartige Klagen 
wurden zwar in der Vergangenheit schon eingereicht, haben aber bisher noch 
nicht zu Entscheidungen geführt. So stehen etwa Urteile zu den Klagen des briti-
schen Unternehmens Rockhopper gegen Italien und des deutschen Unterneh-
mens RWE gegen die Niederlande noch aus. In anderen Fällen haben sich die Sei-
ten verglichen, wie etwa im Fall der Klage des schwedischen Unternehmens Vat-
tenfall gegen Deutschland. Es fehlt somit noch an einer schiedsrichterlichen Aus-
legung der Rechte und Pflichten aus Investitionsschutzabkommen im Kontext des 
Klimaschutzes.  

595. Eine einseitige Kündigung von Investitionsschutzabkommen, die teilweise disku-
tiert wird (Bernasconi-Osterwalder et al., 2021; Euractiv, 2021a), dürfte in zwei-
erlei Hinsicht problematisch sein. Einerseits dürfte die somit entfallende Rechts-
sicherheit bezüglich des regulatorischen Rahmens neue Investitionen in klima-
freundliche Technologien hemmen.  ZIFFER 592 Andererseits wird der Schutz für 
bereits bestehende Investitionen durch eine Kündigung der Investitions-
schutzabkommen nicht aufgehoben. Denn die Abkommen beinhalten Klau-
seln, die für den Fall einer einseitigen Kündigung für bestehende Investitionen 
eine fortgesetzte Wirkung des Investitionsschutzes von meist 10 bis 20 Jahren 
festlegen (Sunset Clauses). Im Fall des ECT sind es 20 Jahre. Somit würden In-
vestitionsschutzklagen, die sich aus bereits getätigten Investitionen in fossile 
Technologien ergeben, nicht verhindert werden können.  

596. Unternehmen können Investitionsschutzklagen nur dann vornehmen, wenn neue 
Gesetzesinitiativen oder Regelungen die Rentabilität ihrer bestehenden Investiti-
onen beeinflussen. Das geltende Recht zum Zeitpunkt der Investionen ist 
maßgebend. Hierzu können auch politische Pläne zählen, die noch nicht recht-
lich umgesetzt, aber glaubwürdig angekündigt wurden. Entscheidend für den 
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Entschädigungsanspruch ist, dass Unternehmen die Regelungen in ihren Ge-
winnkalkulationen nicht berücksichtigen konnten. Dies impliziert, dass die Mög-
lichkeit der Investitionsschutzklagen vor allem für bereits getätigte Investitionen 
in Technologien auf Basis fossiler Energieträger relevant ist.  ZIFFER 595  

597. Ob zukünftige Klimaschutzmaßnahmen zu Entschädigungsansprüchen aus In-
vestitionsschutzabkommen für bestehende und in den kommenden Jahren getä-
tigte Investitionen führen können, hängt davon ab, wie diese Maßnahmen ge-
staltet werden und ob sie im Einklang damit stehen, was ein Investor 
zum Zeitpunkt der Investitionsentscheidung erwarten kann. Werden zum Bei-
spiel den Investoren Rechte vertraglich – etwa durch einen Konzessionsver-
trag – zugesichert, sodass sie erwarten können, ihre Geschäftsmodelle seien re-
gulatorisch zulässig, so könnten neue Klimaschutzmaßnahmen, die diese Inves-
toren aus dem Markt verdrängen, hinsichtlich des Investitionsschutzes kritisch 
gesehen werden. Auch andere konkrete Erklärungen gegenüber dem Investor 
können den Schutz verstärken. Kurzfristige staatliche Kurswechsel, die zur Ent-
wertung von getätigten Investitionen vor Ablauf ihrer Amortisationszeit führen, 
sind generell anfälliger für Klagen (Gundel, 2021).  

598. Übergangsfristen dürften bei Klimaschutzmaßnahmen das Risiko von erfolg-
reichen Klagen reduzieren (Gundel, 2021), da eine frühzeitige Ankündigung einer 
Maßnahme das Problem von gestrandeten Vermögenswerten verrin-
gert. Viele Vermögenswerte haben eine erwartete Nutzungsdauer von 30 bis 60 
Jahren (Cui et al., 2019; IEA, 2020b). Nationale Klimapolitik und internationale 
Kooperation sind deshalb effizienter, wenn sie klare, langfristige Rahmenbedin-
gungen mit für Investoren absehbaren, konkreten Maßnahmen schaffen. In dieser 
Hinsicht könnte zum Beispiel eine frühe Ankündigung der NDC sowie der beab-
sichtigten Maßnahmen zu Erreichung der Ziele vorteilhaft sein. Schon die Tatsa-
che, dass eine Investition zu einem Zeitpunkt erfolgt, zu dem die Instabilität des 
rechtlichen Rahmens absehbar ist, kann die möglichen Entschädigungen verrin-
gern (Gundel, 2021). Darüber hinaus dürfte eine Entschädigung bei steuerli-
chen Maßnahmen unwahrscheinlich sein, da diese meist von Investitions-
schutzabkommen ausgenommen sind (Gundel, 2021). Aus diesem Grund dürften 
zum Beispiel Emissionsteuern von Investitionsschutzklagen nicht betroffen sein. 
Allgemein dürfte die Verwendung marktwirtschaftlicher Instrumente statt ord-
nungsrechtlicher Maßnahmen ebenfalls die Erfolgswahrscheinlichkeit von Inves-
titionsschutzklagen verringern.  

Bei der Gestaltung der nationalen Klimamaßnahmen sollte die Möglichkeit 
eventueller Entschädigungen berücksichtigt werden und diese ein Element 
der Kosten- Nutzen-Abwägung der einzelnen Instrumente sein.  

599. Neben der Kündigung wird auch die Modernisierung der Verträge themati-
siert (European and National Parliaments Members, 2020). Die Modernisierung 
kann, anders als eine einseitige Kündigung des Vertrags, auch für bestehende In-
vestitionen wirksam sein, wenn sich alle Vertragspartner darauf einigen.  

Die EU hat einen Vorschlag für Änderungen des ECT gemacht, der unter 
anderem die Definition der Enteignung eingrenzt, das staatliche Recht auf Um-
weltregulierung hervorhebt und manche fossile Technologien zukünftig vom 
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Schutz ausschließt (Europäische Kommission, 2021d). Es ist aber nicht eindeutig, 
ob sich eine solche Modernisierung wohlfahrtssteigend auswirken würde. Ver-
änderungen des Schutzes für spezifische Technologien können das Ver-
trauen der Investoren in das gesamte Abkommen senken und dadurch 
auch die nötigen klimafreundlichen Investitionen verlangsamen. Eine Ausgren-
zung der fossilen Industrie ist auch hinsichtlich Technologien wie blauer Wasser-
stoff schwierig, die zwar auf fossilen Energieträgern basieren, aber trotzdem zur 
Erreichung der Klimaziele beitragen können.  KASTEN 31 Die EU bemüht sich 
zwar, solche Technologien entlang des Übergangspfads zur Klimaneutralität zu 
erlauben (Europäische Union, 2020), es ist aber unklar, ob der Pfad zeitlich nicht 
zu eng eingegrenzt ist. Da aber die Modernisierung einer Einigung aller Vertrags-
staaten bedarf (Gundel, 2021), dürfte eine Reform des ECT aktuell eher unwahr-
scheinlich sein (Euractiv, 2021b). 

600. Die meisten der vom ECT geschützten Investitionen sind innerhalb der EU getä-
tigt worden. Daher ist das Klagerisiko hier am höchsten. Der EuGH hat jüngst 
festgestellt, dass die Schiedsklausel des ECT auf Intra-EU-Streitigkeiten nicht 
anwendbar ist (EuGH, 2021). Dies begründet er damit, dass Schiedsgerichtsver-
fahren gegen EU-Staaten, die durch Unternehmen initiiert werden, die in der EU 
ihren Sitz haben, sich mit dem europäischen Rechtssystem nicht vereinbaren las-
sen. Während dieses EuGH-Urteil in dem EU-Rechtssystem bindend sein wird, 
dürften nach dem Völkerrecht die europäischen Unternehmen immer noch die 
Möglichkeit haben, Schiedsverfahren gegen EU-Staaten einzuleiten. Folglich ist 
es nicht gesichert, dass die Schiedsgerichte der neuen Auslegung des EuGH folgen 
werden (Gundel, 2021).  

601. In diesem Zusammenhang wird zudem eine Aufhebung des ECT zwischen 
den EU-Staaten diskutiert (Bernasconi-Osterwalder et al., 2021). Dies wäre 
bei bilateralen Abkommen möglich und würde ein Eingreifen der Nachwirkungs-
klausel abwenden.  ZIFFER 595 Nach Artikel 16 des ECT sind solche Vereinbarun-
gen zwischen einzelnen Vertragsstaaten jedoch problematisch, insofern sie den 
Investitionsschutz verringern (Gundel, 2021). Aufgrund der wichtigen Rolle des 
ECT für die Mobilisierung grüner Investitionen scheint eine Vertragsaufhebung 
ohnehin nicht zielführend.  

3. Handelsabkommen  

602. Während die Reformen mit Bezug zu Klimafragen bei der WTO ins Stocken gera-
ten sind,  ZIFFER 579 zeichnet sich in der EU der Trend ab, umwelt-, und darunter 
auch klimapolitische, Fragen bei der Gestaltung von bi- und plurilateralen Han-
delsabkommen zu berücksichtigen.  ABBILDUNG 146 Neben Regelungen zu Han-
delsbeziehungen beinhalteten Handelsabkommen in den vergangenen drei 
Jahrzehnten immer häufiger auch Regelungen zu anderen Bereichen, wie 
zum Beispiel der öffentlichen Beschaffung, Menschenrechten, Kapitalflüssen und 
dem Umweltschutz (Rodrik, 2018). Diese Tendenz dürfte sich zukünftig verstär-
ken, da die EU die Absicht geäußert hat, dass die Handelspolitik der EU den 
Green Deal unterstützen und zur Erreichung der Klimaneutralität beitragen 
soll (Europäische Kommission, 2021c).  
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Auch außerhalb der EU werden zunehmend Umweltschutzbestimmungen in 
Handelsabkommen aufgenommen. Im United States Mexico Canada Agreement, 
dem Nachfolgeabkommen von NAFTA, regelt zum Beispiel ein ganzes Kapitel die 
zahlreichen Umweltverpflichtungen der Vertragsstaaten (Laurens et al., 2019). 

603. Juristisch bieten Handelsabkommen einen breiten Gestaltungsraum. So-
lange sie nicht gegen andere internationale Regeln, wie zum Beispiel die WTO-
Regeln, verstoßen, ist es den Verhandlungspartnern überlassen, welche Themen-
felder darin addressiert und geregelt werden (Australian Government, 2005). In 
der Vergangenheit bezogen sich die in Handelsabkommen verankerten Klima-
klauseln oft auf die Ratifizierung und Einhaltung von internationalen Klimaab-
kommen (Europäische Union et al., 2012, 2018; Europäische Union und Zentral-
amerika, 2012). Es wurden auch Dialoge und Kooperationen zum Klimaschutz 
vorgesehen, zum Beispiel durch gemeinsame Forschung und Informationsaus-
tausch auf dem Gebiet sauberer Technologien. Vereinzelt werden zudem komple-
xere Regelungen verankert. Im Jahr 2018 haben etwa die Schweiz, Liechtenstein, 
Norwegen und Island ein Handelsabkommen mit Indonesien unterschrieben, in 
dem Zollverringerungen für Palmöl davon abhängig gemacht werden, ob gewisse 
Nachhaltigkeitsstandards eingehalten werden (SECO, 2020). 

Aktuell wird darüber hinaus diskutiert, konkrete Emissionsreduktionsziele 
in Handelsabkommen aufzunehmen, einen CO2-Mindestpreis vorzu-
schreiben, maximale Entwaldungsraten festzuschreiben oder Zollreduktionen 
zwischen den Vertragsstaaten für einzelne Produkte abhängig von ihrem CO2-
Fußabdruck vorzunehmen (Lawrence und Ankersmit, 2019; Cross, 2020).  KAS-

TEN 32 Harstad (2020) schlägt einen Mechanismus vor, bei dem die in den Han-
delsabkommen vorgesehenen Handelsbedingungen vom Zustand der Wälder in 
den Partnerländern abhängig sind, und zeigt, dass dies im Gleichgewicht zu einer 
verringerten Abholzungsrate führt.  

 ABBILDUNG 146 

 

Quellen: TREND Analytics, eigene Berechnungen
© Sachverständigenrat | 21-382
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604. Die empirische Literatur zeigt, dass Umweltschutzbestimmungen in Handelsab-
kommen zu einem besseren Umweltschutz in den Partnerländern führen können 
(Baghdadi et al., 2013; Zhou et al., 2017; Morin und Jinnah, 2018; Brandi et al., 
2020). Die Bestimmungen, die von der EU in bisherige Handelsabkommen mit-
einbezogen wurden, werden aber von ökonomischen und juristischen Studien 
häufig als ineffektiv in ihrer Wirkung eingeschätzt (Baghdadi et al., 2013; 
Hradilová und Svoboda, 2018; Bronckers und Gruni, 2021; Heyl et al., 2021). Das 
dürfte nicht zuletzt mit der Ausgestaltung der entsprechenden Klauseln zusam-
menhängen: oft werden lediglich Absichtserklärungen abgegeben und keine 
konkreten Ziele vereinbart (van ‘t Wout, 2021). Zudem wird zumeist kein effekti-
ver Durchsetzungsmechanismus für diese Klauseln vorgesehen. So werden poten-
zielle Streitigkeiten über die Nichterfüllung von Umweltschutzbestim-
mungen meist nicht durch den üblichen Streitschlichtungsmechanismus für 
Handelsstreitigkeiten abgedeckt, sondern unterliegen einem separaten Mecha-
nismus, bei dem ein Expertenpanel lediglich Empfehlungen aussprechen, aber 
keine Sanktionen verhängen kann (Duong, 2021).  

605. Dass Umwelt- und Klimaschutzbestimmungen in Handelsabkommen nicht mit 
Sanktionen verbunden sind könnte sich in Zukunft ändern, da die EU die Ein-
haltung des Pariser Klimaabkommens als wesentlichen Bestandteil in 
künftige Handelsabkommen aufnehmen will. Sollte die EU dann zu der Ein-
schätzung gelangen, dass das Partnerland seine NDC nicht erfüllt, so könnte dies 
die Aussetzung des Abkommens nach sich ziehen (Hoffmann und Krajewski, 
2021). Ein solcher Ansatz birgt aber Risiken. So wäre zu bedenken, dass die aktu-
ellen NDC nicht ausreichen, um die Erderwärmung im Einklang mit dem Ziel des 
Pariser Klimaabkommens zu beschränken.  ZIFFER 556 Die Erwartung von Sankti-
onen durch entsprechende Klauseln in Handelsabkommen dürfte den Anreiz der 
Staaten reduzieren, ambitioniertere NDC einzureichen. Zudem erlaubt ein sol-
ches Vorgehen keine Abstufung von Sanktionsmaßnahmen. Ein vollstän-
diges Aussetzen des Handelsabkommens dürfte politisch sehr unwahrscheinlich 
sein, was die Effektivität des Ansatzes stark einschränkt (Hoffmann und 
Krajewski, 2021).  

606. Es wird häufiger vorgeschlagen, die Wirksamkeit der Klimaschutzklauseln in 
Handelsabkommen zu erhöhen, etwa indem sie den originären Handelsklau-
seln rechtlich gleichgestellt werden (Bronckers und Gruni, 2021). Dieser 
Ansatz wird beispielsweise in den jüngst verhandelten Handelsabkommen der 
USA angewendet, die bei Nichteinhaltung der Umweltschutzklauseln eine Ein-
schränkung des bevorzugten Zugangs zum US-amerikanischen Markt vorsehen 
(Bastiaens und Postnikov, 2017). Eine rechtliche Gleichstellung anderer Klauseln 
mit den originären Handelsklauseln dürfte in manchen Fällen dem primären Ziel 
von Handelsabkommen, der Handelsliberalisierung, abträglich sein. Wenn dies 
der Fall wäre, könnte es zielführender sein, Klimaklauseln dann in separaten Ab-
kommen zu regeln. 

607. Andererseits ist immer wieder zu beobachten, dass Verhandlungen über Handels-
abkommen scheitern, wenn Umwelteffekte aus der Sicht einzelner Vertragspar-
teien nicht zufriedenstellend adressiert werden. Solche Befürchtungen wurden 
etwa im Ratifizierungsprozess des EU-Mercosur Handelsabkommens geäußert 
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(Ambec et al., 2020; Imazon, 2020; BUND, 2021). So wurde befürchtet, dass es 
infolge des Abkommens zu einem Anstieg der europäischen Nachfrage nach süd-
amerikanischen Agrarprodukten wie Rindfleisch und Soja kommt, was aufgrund 
weniger strenger Umweltschutzbestimmungen in Südamerika zu einer zuneh-
menden Entwaldung und, durch die deutlich geringere natürliche Absorption von 
Treibhausgasen durch die Regenwälder, zum Anstieg von Treibhausgasemissio-
nen führen würde. Ein Abbau von Handelsbarrieren könnte so als uner-
wünschten Nebeneffekt den Ausstoß von Treibhausgasen steigern und 
Carbon Leakage verstärken.  ZIFFER 574 Staaten wie die Niederlande und Frank-
reich haben diese potenziellen Umwelteffekte als einen Grund für die Ablehnung 
des Abkommens genannt (Euractiv, 2020). Die Berücksichtigung von Umwelt- 
und Klimaschutz in Handelsabkommen kann somit einerseits die Verhandlungen 
und auch die Umsetzung von Abkommen erschweren, aber auch ihr Fehlen kann 
in der Praxis zum Scheitern der Verhandlungen beitragen.  

608. Handelsabkommen, die den Klimaschutz nicht ausreichend berücksichtigen, 
könnten die zukünftige regulatorische Freiheit der Unterzeichnerstaaten ein-
schränken. Dies könnte der Fall sein, wenn gegen die unilateralen Klimamaß-
nahmen eines Unterzeichnerstaats im Rahmen eines Schiedsverfahrens Klage 
eingereicht wird und die Maßnahmen als handelsverzerrend eingestuft werden 
(EIU, 2019). In der Vergangenheit kam es allerdings nur zu einer geringen Anzahl 
solcher Klagen.  

609. Selbst wenn die Klimaschutzbestimmungen zielführend gestaltet werden könn-
ten, stellen Handelsabkommen kein breit anwendbares Instrument der Klimapo-
litik dar. Die Verhandlungen über Handelsabkommen und ihre Ratifizierung 
können Jahrzehnte dauern. Beispielsweise wurden im Fall von Mercosur die 
Verhandlungen im Zeitraum von 2000 bis 2020 geführt, das Abkommen wurde 
aber nach wie vor nicht ratifiziert. ZIFFER 607 Die zusätzliche Aufnahme von Kli-
maschutzklauseln könnte die Verhandlungen aufgrund einer Zunahme der Kom-
plexität noch weiter erschweren,  ZIFFER 610 dürfte aber wegen der Anliegen eini-
ger Verhandlungspartner unumgänglich sein.  ZIFFER 607  

610. Zusammenfassend gibt es eine Vielzahl von Interdependenzen zwischen Handels- 
und Klimapolitik, die eine genaue Analyse der Effekte im Einzelfall erforderlich 
machen. Während Klimaschutzbestimmungen das Potenzial haben können, die 
globalen Treibhausgasemissionen zu senken, sollten bei ihrer Einbeziehung und 
Ausgestaltung in Handelsabkommen alle Wohlfahrtseffekte abgewogen 
werden. Das primäre Ziel von Handelsabkommen ist es, durch den Abbau von 
Handelshemmnissen den Wohlstand der Partnerländer zu steigern.  ZIFFER 574 

Die Aufnahme von Klimaschutzbestimmungen und von mit ihnen verbunde-
nen Sanktionsmechanismen könnten die positiven Effekte der Handelslibe-
ralisierung einschränken. 

Darüber hinaus könnten Klimaschutzbestimmungen mit Kosten verbun-
den sein, die einen Abschluss von Handelsabkommen für die Partnerländer we-
niger attraktiv erscheinen lassen womit dieser auch weniger wahrscheinlich wird. 
Andererseits könnten einige Partnerländer gerade die Berücksichtung von Klima-
schutzbestimmungen zur Bedingung für eine Ratifizierung machen. 
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 ZIFFER 607 Vor diesem Hintergrund gilt es, im Einzelfall zu evaluieren, welche 
Bestimmungen den Anliegen dieser Länder tatsächlich gerecht werden können.  

611. Um den Hemmnissen entgegenzuwirken, die sich aus den Interdepenzen zwi-
schen handels- und klimapolitischen Anliegen ergeben, könnte die EU klimapoli-
tische Initiativen  ZIFFERN 583 FF. vorausschauend dort vorantreiben, wo auch über 
einen Abbau von Handelshemmnissen konkret nachgedacht oder bereits verhan-
delt wird. Insbesondere bei Verhandlungen mit Entwicklungsländern könnten die 
klimapolitischen Anliegen mit zusätzlichen Finanzierungsmöglichkeiten 
oder Technologietransfermechanismen gekoppelt werden.  ZIFFERN 583 FF. 
Diese Transfers könnten insbesondere dafür genutzt werden, Partnerländer bei 
der Umsetzung von Klimaklauseln zu unterstützen, die gleichzeitig anderen Par-
teien (mit Präferenzen für Klimaschutzbestimmungen) die Ratifizierung attraktiv 
machen. 

612. Aufgrund der typischerweise langen Verhandlungsdauer bei Handelsabkommen 
bei gleichzeitig hoher Dringlichkeit des Fortschritts bei der Klimakooperation 
wäre der wirksame Einsatz von erweiterten Klimaschutzklauseln insbesondere in 
Abkommen zu erwägen, bei denen die Verhandlungen schon weit fortge-
schritten sind, und denjenigen, bei denen eine Modernisierung, also eine Er-
neuerung mit möglicher Veränderung von manchen Klauseln, verhandelt 
wird.  ABBILDUNG 147 Dies träfe etwa auf die anhaltenden Verhandlungen mit Aust-
ralien und Indonesien zu, bei denen Klimaschutzbestimmungen, zum Beispiel in 
Form von Bestimmungen zum Abbau der fossilen Subventionen, eine Rolle spie-
len könnten. Auch im Fall der wiederaufgenommenen Verhandlungen zum Han-
delsabkommen mit Indien könnten Klimaschutzklauseln relevant werden. 

 ABBILDUNG 147 
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4. Klimaklub 

613. Die Gründung eines Klimaklubs wird immer wieder als Option für die plurila-
terale Koordination diskutiert (Weischer et al., 2012; Nordhaus, 2015, 2021; Bun-
desregierung, 2021; Rat für Nachhaltige Entwicklung und Leopoldina, 2021, S. 
16; Wissenschaftlicher Beirat beim BMWi, 2021; SG 2019 Ziffer 43; JG 2020 Zif-
fer 432).  ABBILDUNG 148 In einem Klimaklub schließen sich Staaten zusammen, um 
sich auf Klimaschutzziele oder -maßnahmen in jedem dieser Staaten zu einigen. 
 ZIFFERN 614 FF. Darüber hinaus wird ein Klubgut bereitgestellt, das sowohl für 
Nichtmitglieder als auch für Mitglieder als Anreiz dient, dem Klub beizutreten be-
ziehungsweise nicht auszutreten.  ZIFFERN 620 FF. Durch die Koordination von Kli-
maschutzmaßnahmen können die Herausforderungen von Carbon Leakage 

 PLUSTEXT 13 sowie Wettbewerbsverzerrungen reduziert werden – ein Effekt, 
der sich mit der Größe des Klubs verstärkt. Für die Mitglieder sinken dadurch die 
Kosten des Klimaschutzes (Wissenschaftlicher Beirat beim BMWi, 2021). Gleich-
zeitig ermöglicht der Klub eine schnellere Skalierung grüner Technologien und 
damit ein Sinken der globalen Kosten der Transformation.  ZIFFERN 537 FF. Außer-
dem könnte die glaubwürdige Koordination zusätzliche Investitionen mobilisie-
ren, sofern sie für Unternehmen die Planungssicherheit stärkt.  ZIFFER 567 Zuletzt 
entstehen durch die Möglichkeit, im Klub aufgenommen zu werden, Anreize zum 
Klimaschutz für Staaten, die sonst eine weniger ambitionierte Klimapolitik ver-
folgen würden. Somit könnte der Klimaklub etwa die zukünftigen NDC erhöhen.  

 ABBILDUNG 148 

 
Quelle: eigene Darstellung
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Möglichkeiten der klimapolitischen Koordination  

614. Das Kernelement der Kooperation im Klimaklub könnte die Koordination von 
CO2-Preisen sein. Dies kann über eine Preisregulierung (gemeinsam vereinbar-
tes CO2-Preisniveau) oder eine Mengenregulierung (gemeinsamer Emissions-
handel) geschehen. Prinzipiell würden beide Möglichkeiten der EU in einem Kli-
maklub erlauben, ihren Emissionszertifikatehandel (EU-ETS) beizubehalten und 
in Zukunft auf alle Sektoren auszudehnen. Eine Preisregulierung, beispielsweise 
durch einen CO2-Mindestpreis, wäre jedoch administrativ in einem Klimaklub 
leichter umzusetzen (Parry et al., 2021) und würde den Marktakteuren eine hö-
here preisliche Planungssicherheit gewährleisten (Nordhaus, 2015). Zudem 
müsste nur über eine Dimension verhandelt werden (Preisniveau), während bei 
einer Emissionsmengenregulierung durch einen Emissionshandel zunächst 
über die erlaubte Gesamtmenge der Emissionsrechte und anschließend über die 
Aufteilung der Emissionsrechte auf die Klubmitglieder verhandelt werden müsste 
(Gollier und Tirole, 2015; Weitzmann, 2017; Hovi et al., 2019; Nordhaus, 2019; 
Pihl, 2020). Schmidt und Ockenfels (2021) zeigen durch eine experimentell vali-
dierte spieltheoretische Analyse, dass Verhandlungen über eine einheitliche Ver-
pflichtung (wie einen einheitlichen CO2-Preis) zu stärkeren klimapolitischen An-
strengungen durch alle Parteien führt als Verhandlungen über individualisierte 
Verpflichtungen wie etwa NDC.  

615. Eine Koordination über CO2-Bepreisung ist besonders wahrscheinlich unter den 
Staaten, die schon jetzt Bepreisungssysteme als Instrument der Klimapolitik ver-
wenden. Obwohl grenz- und disziplinüberschreitend auf die Überlegenheit der 
CO2-Bepreisung als klimapolitische Maßnahme verwiesen wird (Bureau et al., 
2019; Econstatement, 2019; Leopoldina et al., 2019; EWK, 2021; JG 2019 Ziffern 
107 ff.; JG 2020 Ziffern 372 ff.), sind zurzeit allerdings lediglich 21,5 % der glo-
balen Treibhausgasemissionen in einem Preissystem erfasst (Weltbank, 
2021b). Zudem variieren die etablierten CO2-Preisniveaus im globalen Vergleich 
sehr stark.  ABBILDUNG 149 Zentrale Akteure des Weltmarkts, wie zum Beispiel die 
USA, haben allerdings nach wie vor keinen CO2-Preis auf nationaler Ebene ein-
geführt und zurzeit auch keine Pläne, dies zu tun.  ABBILDUNG 143 In den USA gibt 
es aber beispielsweise CO2-Preise in einzelnen Regionen wie Kalifornien und 
Massachusetts.  ABBILDUNG 149  

616. Es gibt weltweit verschiedene Herangehensweisen beim Klimaschutz, die die un-
terschiedlichen Präferenzen der einzelnen Staaten hinsichtlich der Klima-, Sozial- 
und Industriepolitik widerspiegeln. Setzen Staaten in ihrer Klimapolitik eher auf 
Subventionen oder auf ordnungsrechtliche Maßnahmen, wie Emissionsgrenzen 
und technologische Anforderungen, könnte die Koordination innerhalb des Kli-
maklubs mithilfe von impliziten CO2-Preisen angestrebt werden. Implizite 
CO2-Preise entstehen durch klimapolitische Förder- und Regulierungsmaßnah-
men, indem diese Maßnahmen emissionsintensivere Technologien relativ zu we-
niger emissionsintensiven Technologien verteuern. Klimaschädliche Suventionen 
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 ABBILDUNG 149 

 

CO2-Preisniveaus global sehr heterogen
Überregionale, nationale und subnationale CO2-Preise im April 20211
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0 25 50 75 100 125 150
US-Dollar je t CO2

Polen
Ukraine
Shenzhen, China
Kasachstan
Fujian, China
Estland
Japan
Mexiko²
Singapur
Chongquing, China
Tianjin, China
Beijing, China
Hubei, China
Tokyo, Japan
Chile
Kolumbien
Saitama, Japan
Argentinien
Guangdong, China
Shanghai, China
Massachusetts, USA
Baja California, Mexiko
RGGI, USA³
Südafrika
Zacatecas, Mexiko
Tamaulipas, Mexiko
Lettland
Republik Korea
Québec, Kanada
Spanien
Kalifornien, USA
Nova Scotia, Kanada
British Columbia, Kanada
Slowenien
Neufundland und Labrador, Kanada
Neufundland und Labrador, Kanada
Nordwest-Territorien, Kanada
Prince-Edward-Insel, Kanada
Vereinigtes Königreich
Neuseeland
Dänemark²
Portugal
Deutschland
Alberta, Kanada
Kanada
Kanada
New Brunswick, Kanada
Saskatchewan, Kanada
Island²
Niederlande
British Columbia, Kanada
Irland
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wie beispielsweise für fossile Treibstoffe wirken entgegengesetzt (Peterson, 2021). 
 ZIFFER 566  

Die Herausforderung bei impliziten CO2-Preisen ist ihre aufwendige Bestim-
mung und die große Bandbreite an Maßnahmen, die sie abbilden müssen 
(Cramton et al., 2017). Marcantonini und Ellermann (2015) zeigen, dass sich die 
impliziten CO2-Preise bereits innerhalb des deutschen EEG zwischen Wind- und 
Solarstrom stark unterscheiden. Es dürfte daher schwierig sein, sich auf ein Vor-
gehen zur Aggregation der einzelnen impliziten Preise zu einigen. Letztlich dürfte 
die Koordination über implizite CO2-Preise mit mehr Problemen behaftet sein als 
die Koordination über explizite Preise. 

617. Eine Koordination des Ordnungsrechts innerhalb des Klimaklubs wäre zwar mög-
lich, führt aber häufig zu sehr kleinteiligen Regelungen. Es besteht damit – wie 
bei Subventionen – das erhebliche Risiko, Technologien zu begünstigen, die 
sich später nicht durchsetzen, oder solche zu bestrafen, die sich als erfolgreich 
erweisen. Derartige Vorhaben können leicht von Partikularinteressen miss-
braucht werden (JG 2019 Ziffern 267 ff.). Zwar gelang etwa beim Montreal-Pro-
tokoll durch eine globale Koordination des Ordnungsrechts eine Reduktion des 
Ausstoßes von Fluorchlorkohlenwasserstoffen (FCKW; Chipperfield et al., 2015). 
Allerdings handelte es sich um einen leicht substituierbaren Inputfaktor für ein 
eng begrenztes Segment der Wertschöpfungskette.  

618. Innerhalb eines Klimaklubs könnten des Weiteren Emissionsreduktionsziele 
für spezifische Industrien vereinbart werden. Der Klimaklub könnte sich zu-
nächst auf einzelne Sektoren beschränken, die durch eine hohe Emissions-
intensität gekennzeichnet sind. Dazu gehören etwa Industriegüter, wie Stahl, Ze-
ment oder Aluminium (Bardt und Kolev, 2021). Die koordinierte Zielsetzung 
könnte hier Wettbewerbsverzerrungen und Carbon Leakage reduzieren. Gleich-
zeitig wären die Verhandlungen auf wenige Parameter begrenzt und dadurch wo-
möglich einfacher zum Erfolg zu führen. Allerdings stellen industriespezifische 
Ziele im Gegensatz zu einer sektorübergreifenden CO2-Bepreisung nicht sicher, 
dass Emissionen dort eingespart werden, wo dies am kostengünstigsten ist. 
Dadurch können die gesamtwirtschaftlichen Kosten der Klimapolitik steigen (SG 
2019 Ziffer 139).  

619. Ein Klimaklub könnte zusätzlich internationale Standards etablieren. Hier-
bei kann es zum einen um die Etablierung eines Systems zur Erfassung von pro-
duktspezifischen Emissionsfußabdrücken gehen.  KASTEN 32 Dies könnte emissi-
onsabhängige Zölle ermöglichen oder aber die Koordination im Klub vereinfa-
chen. Zum anderen könnten Nachhaltigkeitskriterien etabliert werden, die 
einheitliche und belastbare Kennzahlen in der Unternehmensberichterstattung 
einführen.  ZIFFERN 542 UND 567  
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Nutzen aus dem Klub und Sanktionen als Beitritts- und  
Kooperationsanreiz 

620. Für Staaten, die den Klimaschutz zurzeit politisch weniger stark priorisieren,  ZIF-

FERN 552 F. dürfte der Klimaschutz allein nicht ausreichen, um einen Anreiz zum 
Beitritt in einen Klimaklub zu setzen. Ihre weniger ambitionierte Klimapolitik 
verursacht für sie weniger Wettbewerbsnachteile, während sie von den klimapo-
litischen Erfolgen des Klubs ebenfalls profitieren (Nichtausschließbarkeit). 
Für die Etablierung eines Klimaklubs ist daher ein Klubgut nötig, also ein Gut, 
aus dem die Mitgliedstaaten des Klimaklubs Nutzen ziehen, Nichtmitgliedstaaten 
dagegen nicht (Ausschließbarkeit). Der Nutzen aus diesem Gut würde also ei-
nen Anreiz zum Klubbeitritt und zur anhaltenden Mitgliedschaft setzen.  

621. Eine Möglichkeit, ein solches Klubgut zu etablieren, wäre, die Einfuhren von 
Nichtmitgliedstaaten mit Zöllen zu belegen (Nordhaus, 2015). Nordhaus (2015) 
schlägt vor, diese Strafzölle einheitlich ad valorem zu erheben, insbesondere 
weil dies die einfachste und transparenteste Vorgehensweise wäre. Zudem ist 
dann die Basis der mit Zoll belegten Güter breit und damit – bei ausreichend ho-
hem Zollsatz – der Vorteil groß, dem Klub anzugehören. Für Nichtmitglieder 
würde dies einen Anreiz schaffen, dem Klimaklub beizutreten und dessen Kli-
maschutzbestimmungen einzuhalten, um dadurch geringere Handelskosten in-
nerhalb des Klubs zu erhalten. Für Mitglieder stellt die Möglichkeit, die Handels-
vorteile des Klubs bei Nichtkooperation wieder zu verlieren, einen Anreiz zur 
Fortführung der Kooperation dar, stärkt also die Stabilität des Klubs. Der Kern-
gedanke des Klimaklubs mit Zöllen besteht also darin, die strategische Situation 
für alle Staaten so zu verändern, dass sie aus Eigennutz Klimaschutz betreiben. In 
einer Umgebung mit schnellem technologischen Wandel könnte ein so ausgestal-
teter Klimaklub die international gesteckten Ziele erreichen (Nordhaus, 2021). 

Allerdings dürften ad valorem Strafzölle politisch kaum durchsetzbar sein. 
Das liegt in erster Linie daran, dass sie nicht mit aktuell geltendem WTO-
Recht kompatibel sind (Wissenschaftlicher Beirat beim BMWi, 2021). Zudem 
werden mit ad valorem Zöllen die klimapolitischen Anstrengungen von Nichtmit-
gliedern nicht berücksichtigt. Nichtmitglieder könnten zudem mit Retorsions-
maßnahmen reagieren. Gerade für Deutschland als exportorientierte Volkswirt-
schaft könnte dies mittelfristig mit erheblichen Wohlfahrtsverlusten einhergehen, 
insbesondere wenn sich wirtschaftsstarke Staaten an den Retorsionsmaßnahmen 
beteiligen (Bardt und Kolev, 2021; Hagen und Schneider, 2021; Wissenschaftli-
cher Beirat beim BMWi, 2021; JG 2020 Ziffern 431 f.). Diese Kosten müssen dem 
Nutzen eines Klimaclubs mit ad valorem Strafzöllen gegenübergestellt werden.  

Eine Änderung des WTO-Rechts, die derartige Zölle erlauben würde, wäre 
also vor deren Einführung notwendig. Eine solche Reform dürfte aber angesichts 
der Einstimmigkeitsregel schwierig durchzusetzen sein.  ZIFFERN 574 FF.  

622. Alternativ zu einem ad valorem Strafzoll wird vorgeschlagen, Ausgleichszahlun-
gen abhängig von den produktspezifischen Treibhausgasemissionen 
beim Import aus Nichtmitgliedstaaten (CO2-Grenzausgleich) zu erheben, um 
ähnliche Wettbewerbsbedingungen (Level Playing Field) zwischen Klubmit-
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gliedern und Staaten außerhalb des Klubs zu schaffen (Tagliapietra und Wolff, 
2021). Die Berechnung der mit der Herstellung eines individuellen Produkts ver-
bundenen Treibhausgasemissionen ist allerdings herausfordernd.  KASTEN 32 Eine 
Ausgleichszahlung würde bestenfalls die Differenz in den CO2-Preisen zwischen 
dem Exporteur außerhalb des Klimaklubs und dem Importeur innerhalb des Kli-
maklubs ausgleichen. Im Gegensatz zu einem ad valorem Strafzoll dürfte ein CO2-
Grenzausgleich eher mit bestehendem WTO-Recht kompatibel sein (Wis-
senschaftlicher Beirat beim BMWi, 2021). Das Risiko von Retorsionsmaßnahmen 
dürfte also niedriger sein.  

Neben dem Ausgleich der Treibhausgasemissionen von Importen könnte ein 
CO2-Grenzausgleich einen Mechanismus für Exporte vorsehen. So könnten 
bei der Ausfuhr die Kosten der heimischen CO2-Bepreisung erstattet werden. 
Ein solcher Ausgleich für Exporte könnte Carbon Leakage und die klimapolitisch 
bedingten Wettbewerbsverzerrungen zusätzlich reduzieren (Kolev et al., 2021), 
allerdings dürfte er nicht mit WTO-Recht kompatibel sein (Garnadt et al., 2020; 
Wissenschaftlicher Beirat beim BMWi, 2021). Auch das Risiko von Retorsions-
maßnahmen anderer Staaten könnte höher sein als bei der Beschränkung eines 
Grenzausgleichs auf Importe.  

623. Die Reaktionen der Handelspartner auf die derzeitigen Diskussionen in der EU 
zur unilateralen Einführung eines CO2-Grenzausgleichssystems (Europäische 
Kommission, 2021b) weisen jedoch darauf hin, dass auch bei Einführung eines 
CO2-Grenzausgleichs an den Außengrenzen eines Klimaklubs Retorsionsmaß-
nahmen drohen könnten. So haben verschiedene Handelspartner (China, Süd-
afrika, Indien und Brasilien) die Implementierung von Grenzausgleichsmecha-
nismen durch die EU als diskriminierend kritisiert (Republic of South Africa, 
2021). Das koordinierte Vorgehen innerhalb eines Klimaklubs würde jedoch zu 
einer stärkeren Verhandlungsposition führen, als die EU sie alleine innehat. Mit 
der Anzahl der Mitglieder im Klimaklub dürfte die Wahrscheinlichkeit für signi-
fikante Wohlfahrtsverluste durch Handelskonflikte sinken. 

624. Die Einnahmen aus dem Grenzausgleich könnten auf verschiedene Weise verwen-
det und verteilt werden. Werden die Einnahmen auf die Klubmitglieder verteilt, 
könnte die Aussicht auf Einnahmen einen Beitrittsanreiz für Nichtmitglie-
der darstellen.  

Alternativ könnte das Aufkommen genutzt werden, um den Beitritt von bisher 
außerhalb des Klimaklubs befindlichen Staaten zum Klimaklub vorzubereiten 
und zu erleichtern. Diese Mittel sollten an klimapolitische Bedingungen geknüpft 
werden, beispielsweise zur Unterstützung des Aufbaus eines Emissionshandels-
systems oder für klimapolitische Projekte in Entwicklungs- und Schwellen-
ländern. Dies wäre sehr ähnlich zu den Vorschlägen, Transfers zu nutzen, um die 
Etablierung von CO2-Preisen global zu erleichtern und voranzubringen (Steckel 
et al., 2017; Edenhofer und Jakob, 2019, S. 91 f.).  ZIFFER 566 Der Klub könnte da-
mit glaubwürdig signalisieren, dass die Erzielung von Einnahmen nicht das Ziel 
des Grenzausgleichs ist. Dies könnte die Wahrscheinlichkeit von Retorsionsmaß-
nahmen wiederum reduzieren. Damit würde der Klub aber auch auf einen wich-
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tigen Anreiz für diejenigen Staaten verzichten, die nicht wegen des Klimaschutzes, 
sondern wegen des Klubguts beitreten. 

625. Bei der Umsetzung eines CO2-Grenzausgleichs gibt es große technische Her-
ausforderungen. Zum einen dürfte das Verfahren sehr komplex und administ-
rativ aufwendig sein, da eine Zuordnung von Emissionen zu Gütern nicht allein 
die letzte Fertigungsstufe, sondern auch die gesamte Wertschöpfungskette be-
rücksichtigen könnte.  KASTEN 32 Eine unvollständige Berücksichtigung von Emis-
sionen entlang der Wertschöpfungskette könnte zu einer Verschiebung der Im-
porte hin zu weiterverarbeiteten Gütern führen, in deren letzter Fertigungsstufe 
nur wenig Treibhausgase emittiert werden, die aber emissionsintensive Güter als 
Vorleistungen nutzen (Garnadt et al., 2020; Kolev et al., 2021; Stede et al., 2021). 
Damit wären die klimapolitischen Anstrengungen weniger effektiv und zugleich 
wäre die Wettbewerbsfähigkeit der Mitgliedstaaten des Klubs eingeschränkt.  

Mehrere Stimmen sprechen sich für einen CO2-Grenzausgleich an den Außen-
grenzen des Klimaklubs aus (Tagliapietra und Wolff, 2021; Wissenschaftlicher 
Beirat beim BMWi, 2021). Ob der Grenzausgleich allein ausreicht als Anreiz, 
dem Klub beizutreten und Mitglied zu bleiben, ist fraglich (Nordhaus, 2015; 
Wissenschaftlicher Beirat beim BMWi, 2021, S. 28). Insbesondere wenn der 
Grenzausgleich für solche emissionsintensive Güter angewandt wird, die nur re-
lativ wenig gehandelt werden, wie etwa Strom aus Kohlekraftwerken, dürfte ein 
Grenzausgleich einen geringen Anreiz zum Klubbeitritt bieten (Nordhaus, 2015).  

626. Eine alternative oder zusätzliche Maßnahme im Rahmen eines Klimaklubs könnte 
der Abbau von bestehenden Zöllen und nicht-tarifären Handelshemm-
nissen zwischen Klubmitgliedern sein. Bardt und Kolev (2021) schlagen die 
Gründung eines Handels-Klima-Klubs (Trade Club for Climate, TCC) vor, der das 
Ziel verfolgt, auf der einen Seite den Handel von umwelt- und klimaschutzrele-
vanten Gütern zu steigern und auf der anderen Seite den CO2-Preis zu vereinheit-
lichen. Es stellt sich jedoch die Frage, weshalb die Staaten die Zölle und Handels-
hemmnisse nicht bereits in einem Abkommen (ohne Klimabezug) gesenkt haben. 
Wie bei bilateralen Handelsabkommen könnte es schwierig sein, sich zeitnah 
auf Handelsabkommen mit zusätzlichen Klimaklauseln zu einigen.  ZIFFERN 602 FF. 
Auf der anderen Seite könnte der Wille zum gemeinsamen Klimaschutz die Ver-
handlungen voranbringen. 

627. Ein weiterer Anreiz für die Mitgliedschaft in einem Klimaklub könnten Koope-
rationen bei der Forschung und Entwicklung von klimafreundlichen 
Technologien sein (Tagliapietra und Wolff, 2021), wie beispielsweise grünem 
Wasserstoff, Festkörperbatterien oder CCS-Technologien. Auch Energiepartner-
schaften, inklusive Technologietransfers, sind denkbar und können als Anreiz für 
die Partner zum Beitritt und zur Stabilität eines Klimaklubs dienen.  ZIFFERN 583 

FF. Durch internationale Synergie- und Skaleneffekte könnte die Entwicklung kli-
mafreundlicher Technologien im Rahmen eines Klimaklubs beschleunigt werden 
(Tagliapietra und Wolff, 2021).  ZIFFER 589  

628. Neben dem Transfer von Technologie könnte ein Klimaklub auch finanzielle 
Transfers für Mitglieder leisten, die als Entwicklungs- und Schwellenlän-
der gelten. Hierbei können die gleichen Ansätze verwendet werden, wie sie in 
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dem Pariser Kimaabkommen geplant sind.  ZIFFERN 555 FF. Insbesondere die Befä-
higung zur Implementierung eines CO2-Preises könnte hier im Zentrum stehen. 
Langfristig wären auch Mechanismen möglich, die Transfers in Abhängigkeit der 
nationalen Emissionen oder deren Intensität vorsehen (Cramton und Stoft, 2012; 
Rajan, 2021). Dies hätte den Vorteil, dass Geber- und Nehmerländer einen Anreiz 
zur Emissionsreduktion hätten. 

629. Bei Verstößen von Mitgliedern gegen die Klubziele können Sanktionen, also 
etwa Strafzahlungen oder der stufenweise Entzug des Klubguts, ein wichtiges Ele-
ment sein, die Stabilität des Klubs zu gewährleisten. Solche Sanktionen würden 
Reziprozität sicherstellen (Pateete et al., 2010).  ZIFFER 557 Gleichzeitig können 
sie aber die wahrgenommenen Kosten des Beitritts erhöhen und somit die Wahr-
scheinlichkeit des Beitritts reduzieren. Ebenfalls wären Schiedsverfahren, wie sie 
in der WTO vorgesehen sind, möglich.  

Vorgehen zur Gründung eines Klimaklubs 

630. Die Gründung eines Klimaklubs kann von Anfang an von möglichst vielen 
Staaten vorangetrieben werden (Top-down-Ansatz), ähnlich wie bei der Grün-
dung des Internationalen Währungsfonds oder der WTO, oder zunächst mit einer 
kleineren Gruppe von ambitionierten Staaten begonnen werden (Bottom-up-An-
satz). Der Vorteil des Top-down-Ansatzes wäre, dass ein großer Klub mit vie-
len Mitgliedern einen hohen Nutzen der Mitgliedschaft bietet, weil damit der 
Wert des Klubgutes zunimmt. Zudem kommen Hagen und Schneider (2021) 
zu dem Ergebnis, dass Sanktionen (wie Strafzölle) nur dann einen Anreiz zur 
Klubmitgliedschaft bieten, wenn der Klub schon ausreichend groß ist.  

631. Der Bottom-up-Ansatz, wie ihn etwa Hovi et al. (2019), Pihl (2020) sowie Bardt 
und Kolev (2021) favorisieren, hat den Vorteil, dass in kleiner Runde mit wenigen, 
aber ambitionierten Staaten schneller und effizienter verhandelt werden 
kann, um sich auf das genaue Design des Klubs zu einigen. Auch wäre es vermut-
lich einfacher, in einem kleinen Kreis Regeln, Kontrollen und Sanktionen umzu-
setzen. Der Klimaklub kann schon mit wenigen Mitgliedstaaten, die aber eine 
große Wirtschaftsleistung haben, erfolgreich sein (Farrokhi und Lashkaripour, 
2021). Wird der Bottom-up-Ansatz gewählt, muss es trotzdem das Ziel bleiben, 
einen effektiven Anreiz für den Beitritt weiterer Staaten zu setzen, damit der Klub 
wächst und die globalen Emissionen letztendlich effektiv reduziert werden. Dies 
würde wiederum die Stabilität des Klubs langfristig stärken. 

632. Welche Staaten am ehesten zu den Willigen gehören und damit Teil der Grün-
dungsstaaten des Klimaklubs sein würden, dürfte von mehreren Faktoren abhän-
gen.  ZIFFERN 511 FF. Die Gründungsstaaten müssten für einen substanziellen 
Anteil der globalen Emissionen verantwortlich sein oder – damit gleichbe-
deutend – ausreichend große Volkswirtschaften darstellen (Hovi et al., 2019). 
Größere Erfolgschancen dürfte der Klub haben, wenn die EU und die USA beide 
zu den Gründungsstaaten zählen würden (Hovi et al., 2019; Hagen und Schneider, 
2021). Auch China sollte, wenn es kein Gründungsstaat ist, zeitnah in den Klub 
aufgenommen werden. Da auf die EU, die USA und China zusammen 61 % des 
globalen BIP und 43 % der Güterimporte entfallen, würde ein gemeinsamer Klub 
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dieser drei Regionen einen starken Anreiz für weitere Staaten setzen, dem Klub 
beizutreten (Tagliapietra und Wolff, 2021). 

V. FAZIT

633. Die Fortschritte bei der globalen Reduktion von Treibhausgasen bleiben bis heute
hinter den Zielen des Pariser Klimaabkommens zurück. Die derzeitigen NDC
und die Klimapolitik der Staaten dürften nicht ausreichen, um die
Klimaerwärmung auf unter 2°C oder sogar 1,5°C gegenüber dem vorindustriellen
Niveau zu begrenzen. Nach wie vor ist auf globaler Ebene kein Mechanismus etab-
liert, der die Anreize auf den Klimaschutz ausrichtet. Naming und Shaming,
die aktuell die internationale Klimapolitik disziplinieren sollen, reichen nicht aus, 
um das globale Klimaproblem zu lösen.  ZIFFERN 555 FF.

634. Die unterschiedlichen Ausgangslagen, in denen sich die Volkswirtschaften befin-
den, führen zu unterschiedlichen Verhandlungspositionen und Klimaambitionen, 
die bei der Konzeption und Etablierung effektiver Mechanismen bedacht werden
müssen. Während insbesondere Entwicklungsländer von den direkten Risiken
des Klimawandels bedroht werden,  ZIFFERN 512 FF. sind insbesondere fortge-
schrittene Volkswirtschaften und die dort ansässigen Unternehmen mit hohen
transitorischen Risiken konfrontiert.  ZIFFERN 521 FF. Gleichwohl entstehen
durch die Transformation in vielerlei Hinsicht neue Möglichkeiten für Unter-
nehmen und Volkswirtschaften. Sie können die zunehmende Nachfrage
nach emissionsarmen Produkten und Produktionsprozessen weltweit bedienen.
 ZIFFERN 537 FF.

Der EU und Deutschland stehen eine Vielzahl an Möglichkeiten zur Verfü-
gung, die internationale Klimakooperation voranzutreiben, die aller-
dings alle mit Herausforderungen verbunden sind. Die EU und Deutschland soll-
ten verstärkt ihren Einfluss auf multilaterale Institutionen geltend machen und 
gleichzeitig die plurilaterale Kooperation vorantreiben.  ABBILDUNG 150 Die An-
sätze können nebeneinander verfolgt werden.  

635. Um den Klimawandel effizient einzudämmen, ist eine globale Lösung not-
wendig. Gerade bei den multilateralen Verhandlungen wurden in der Vergangen-
heit nur sehr langsam Fortschritte erzielt. Aufbauend auf dem Pariser Kli-
maabkommen sollte das Vertrauen zwischen den Vertragsparteien gestärkt wer-
den, um mittelfristig Mechanismen mehrheitsfähig zu machen, die Klimaschutz-
bemühungen und Kooperationsbereitschaft im internationalen Kontext stärken.
Eine zentrale Rolle, um dieses Vertrauen zu stärken, spielen die im Pariser Klima-
abkommen vorgesehene internationale Klimafinanzierung und der Tech-
nologietransfer.  ZIFFER 542 Indem sie Entwicklungs- und Schwellenländern die
Umsetzung ihrer Klimapolitik erleichtern und die Rahmenbedingungen verbes-
sern, können sie private Investitionen mobilisieren und dadurch die Transforma-
tion erleichtern.
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Die Bemühungen der EU und Deutschlands könnten sich vermehrt strategisch 
darauf ausrichten, in Entwicklungs- und Schwellenländern eine CO2-Beprei-
sung zu etablieren oder zumindest die Subventionen fossiler Energieträ-
ger zu reduzieren.  

636. Internationale Investitionsschutzabkommen sind ein wichtiges Element 
zur Reduktion von Unsicherheit für Unternehmen.  ZIFFERN 589 FF. Dadurch stär-
ken sie die grenzüberschreitende Kapitalmobilität, die eine entscheidende Rolle 
für die Dekarbonisierung spielen wird. Investitionsschutzabkommen können je-
doch zu Entschädigungszahlungen für bestehende ausländische Unternehmens-
investitionen führen, falls die Klimapolitik den Wert ihrer Investitionen reduziert. 
Trotz des entstehenden Kostenrisikos sollte an den Investitionsschutzabkommen 
festgehalten werden. Allerdings können Modernisierungen der Abkommen 
angestoßen werden, die EU und Deutschland bei der Gestaltung ihrer Klimapo-
litik mehr Freiräume erlauben.  

637. Klima- und Handelspolitik sind auf vielfältige Art und Weise miteinander verwo-
ben. Entsprechend werden Möglichkeiten diskutiert, Handelspolitik für kli-
mapolitische Zwecke zu nutzen. Umgekehrt haben Staaten zunehmend Be-
denken, Handelsabkommen zu ratifizieren, die mit negativen Klimawirkungen 
einhergehen würden.  

 ABBILDUNG 150 

 

1 – Nationally Determined Contributions.  2 – Kann explizit auf Klimaziele Bezug nehmen.

Quelle: eigene Darstellung
© Sachverständigenrat | 21-453

Ausgewählte Ansätze für die internationale Klimakooperation

Klimaziele Technologie Handel

Transformation 
finanzieren

Emissionsarme Tech-
nologien skalieren

Handelsverzerrun-
gen abbauen

M
ul

til
at

er
al

e 
An

sä
tz

e
Bi

-u
nd

 p
lu

ril
at

er
al

e
An

sä
tz

e
Finanzierung

Obergrenze an 
CO2-Emissionen 

setzen Verhandlungshebel

NDC1 im Pariser 
Klimaabkommen

Koordinierter Lastenausgleich durch 
multilaterale Institutionen

Rahmenbedingungen für private Investitionen

(Technologie-)Partnerschaften

Investitionsschutzabkommen

WTO-Reformen

Handelsabkommen2

Klimaklub2



Globaler Klimaschutz: Rahmenbedingungen und Handlungsoptionen – Kapitel 5 

 Jahresgutachten 2021/22 – Sachverständigenrat 447 

Innerhalb der WTO scheint eine klimapolitisch orientierte Reform aufgrund der 
Mehrheitsverhältnisse unwahrscheinlich.  ZIFFERN 574 FF. Vor diesem Hintergrund 
stehen die Verhandlungspartner insbesondere bei bi- und plurilateralen Handels-
abkommen vor der Herausforderung, der engen Verflechtung von Klimaschutz 
und Handel Rechnung zu tragen sowie die unterschiedlichen Präferenzen der 
Staaten zu berücksichtigen. Einerseits können klimapolitische Regelungen die 
Wohlfahrtsgewinne von Handelsabkommen reduzieren. Andererseits scheitern 
Abkommen zunehmend am Fehlen von Klimaschutzregelungen. Hier gilt es, Be-
lange des Klimaschutzes so zu berücksichtigen, dass das Ziel, durch Handel Wohl-
fahrtsgewinne zu realisieren, nicht konterkariert oder, wenn möglich, sogar ge-
stärkt wird. Da der Abschluss von Handelsabkommen bereits heute viel Zeit in 
Anspruch nimmt und der Klimaschutz zeitnahes Handeln erfordert, sind der 
Durchsetzung von effektivem Klimaschutz über Handelsabkommen 
enge Grenzen gesetzt. Die Komplexität der Verhandlungen dürfte durch den 
stärkeren Einbezug von umweltpolitischen Aspekten zusätzlich steigen. Kurzfris-
tig dürften Handelsabkommen die Ambitionen im Klimaschutz daher nur in be-
grenztem Umfang erhöhen können. Klimabestimmungen können die soziale Ak-
zeptanz von Handelsabkommen aber steigern und somit ihre Unterzeichnung 
wahrscheinlicher machen.  ZIFFER 607 Klimaschutzambitionen können also auch 
eine Grundlage für engere Handelsbeziehungen darstellen. Derartige Chancen 
sollten genutzt werden.  

638. Die Gründung eines Klimaklubs stellt einen Ansatz zur Stärkung der plurila-
teralen Klimakooperation dar. Dabei würde eine Gruppe von Staaten ihre 
Klimapolitik miteinander koordinieren und dadurch mögliches Carbon 
Leakage und Wettbewerbsverzerrungen reduzieren. Langfristig könnte ein 
Klub klimapolitische Anreize für diejenigen Staaten schaffen, die ansonsten nur 
eine eingeschränkte Klimapolitik verfolgt hätten. Um die Stabilität des Zusam-
menschlusses zu stärken und Anreize für andere Staaten zu setzen, dem Klub bei-
zutreten, kommen unterschiedliche Mechanismen infrage, die jeweils mit unter-
schiedlichen Vor- und Nachteilen einhergehen.  ZIFFERN 613 FF. 
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